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22. Karnevalistische Kirmes 
im Bürgerhaus Detzem 

am 20.01. und 21.01.2018
Der Jahreszeit entsprechend wird die Detzemer Kirmes karneva-
listisch gefeiert.

Los geht‘s am Samstag, 20.01.2018 ab 19.33 Uhr im Kaisersaal 
des Bürgerhauses in Detzem. Es erwartet Sie ein tolles Programm 
mit Garden, Solomariechen, Showtanzgruppen, Männerballett.

Am Kirmessonntag gibt‘s ab 15:00 Uhr Kaffee und Kuchen.

Anschließend beginnt der bekannte Dämmerschoppen mit Kinder-
tanzgruppen, Solomariechen, Garden und Kinderprinzenpaar.

Ab 18.30 Uhr Empfang der Vereine  
der IG Karneval und weitere Tanzdarbietungen.

Die Ortsgemeinde Detzem lädt Sie herzlich ein!
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Notdienste

Notrufe

1. Ärztliche Bereitschaftsdienst
1.1  Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der 

Verbandsgemeinde Schweich.
1.2  Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Trier
 c/o Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, Feld-

straße 16, 54290 Trier, Telefon: 116 117
1.3   Öffnungszeiten:
-  Montag ab 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr,
-  Dienstag ab 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr,
-  Mittwoch ab 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr,
-  Donnerstag ab 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr,
-  Freitag ab 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr,
-  an Feiertagen vom07.00 Uhr.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für 
Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpra-
xen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Tel. 0651/2082244
Nordallee 1, 54292 Trier
Mo.  19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Di.  19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi.  14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr.  16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet vom Vortag 18:00 Uhr bis nach 
dem Feiertag 07:00 Uhr

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
 Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:
5.1  Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
 Chirurgie und Innere 0651/208-0
 Schlaganfall 0651/208-2535
5.2  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
 Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0
5.3  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord 
 (ehem. Elisabethkrankenhaus)
 Chirurgie und Innere 0651/6830
5.4  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang, 
 (ehem. Marienkrankenhaus Ehrang)
 Chirurgie und Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst) ................Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken

(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 
Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Hilfezentren
8.1	 Pflegestützpunkt	in	der	Verbandsgemeinde	Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke und behinderte Menschen 
und ihre Angehörigen)

 (Herr Selzer)  .Tel. 06502/9978601
 (Herr Katzenbächer) Tel. 06502/9978602
8.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
 (Frau Falk) .........Tel. 06502/93570
8.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 

Schönfelder Hofes, Schweich
 (Herr Rohr) ......Tel. 06502/995006

9. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der	üblichen	Dienstzeit	(Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb	der	üblichen	Dienstzeiten	unter:	
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich

10. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen	Dienstzeit	 (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb	 der	 üblichen	 Dienstzeiten	 unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Brücken-
straße 26, 54338 Schweich

11. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier

12. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf ..............................................................................Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr) ......................Tel. 0651/94880

Polizei
Notruf ..............................................................................Tel. 110
Polizei Schweich..............................................Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich...............................Tel. 06502/91650
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Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Öffnungszeiten

Allgemeine Verwaltung
montags - freitags  
 von 08.00 - 12.00 Uhr
montags - mittwochs  
 von 14.00 - 16.00 Uhr
donnerstags  
 von 14.00 - 18.00 Uhr

Bürgerbüro
montags - dienstags  
 von 07.30 - 17.00 Uhr
mittwochs  
 von 07.30 - 13.00 Uhr
donnerstags  
 von 07.30 - 18.00 Uhr
freitags  
 von 07.30 - 12.30 Uhr

Sozialverwaltung
montags - freitags  
von 08.00 - 12.00 Uhr
montags - mittwochs 
 nachmittags nur nach vorheriger Terminvereinbarung
donnerstags  
 von 14.00 - 18.00 Uhr

Adresse:  Brückenstraße 26, 54338 Schweich
Telefonnummer:  06502/407-0
Telefax:  06502/407-180
E-Mail:  info@schweich.de
Web-Seite:  www.schweich.de

Ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter 
für die Verbandsgemeinde Schweich

Herr Alfons Schaan
Telefonische Sprechzeit: mittwochs von 10.30 - 12.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

Gleichstellungsbeauftragte 
im kommunalen Bereich

Verbandsgemeinde Schweich
Frau Susanne Christmann.............................. Tel.: 06502/407-302
E-Mail: christmann.s@schweich.de
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Zimmer 10
Termine nach Vereinbarung

Rechtsverordnung 
gemäß § 10 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz über 

die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages in der 
Stadt Schweich

Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
(LadöffnG) vom 21.11.2006 (GVBl. 2006, S. 351) wird für die Stadt 
Schweich folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
(1) Die Verkaufsstellen in der Stadt Schweich dürfen

am Sonntag, dem 28.01.2018, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 
17.00 Uhr,

geöffnet sein.

§ 2
(1) Die Vorschriften des § 13 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz 
(LadöffnG) und des Arbeitszeitgesetzes vom 06.06.1994 (BGBl. 1994 
Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden Fassung sind zu beachten.
(2) Jugendliche sowie werdende oder stillende Mütter dürfen nicht 
beschäftigt werden.

§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäf-

tigungsdauer der am 28.01.2018 beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und über die diesen zum Ausgleich für die Be-
schäftigung an diesem Sonntag gewährte Freistellung zu führen.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Absatz 1 und § 3 dieser Ver-
ordnung werden als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG ge-
ahndet.
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugend-
liche können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Absatz 1 Ziffer 14 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) vom 12.04.1976 
(BGBl I, S. 965) geahndet werden.
Die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter kann nach § 21 
Absatz 1 Ziffer 3 des Mutterschutzgesetzes vom 20.06.2002 (BGBl. 
I, S. 2318) als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 22 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 
06.06.1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) geahndet werden.

§ 5
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündigung in 
Kraft.

Schweich, 12. Januar 2018
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
In Vertretung:

Erich Bales, Beigeordneter

Bekanntmachung des Wasserwerks 
- Austausch der Wasserzähler - 

Infolge der Befristung der Eichzeit der Wasserzählereinrichtungen 
(Wasseruhr) müssen die Zähler alle sechs Jahre ausgetauscht 
werden. Dieser Austausch verursacht dem Anschlussnehmer keine 
Kosten.
Allerdings ist es insbesondere bei älteren Hausanschlüssen erfah-
rungsgemäß regelmäßig der Fall, dass diese zum einen hinsichtlich 
der Armaturen (Hauptabsperrventil, Rückflussverhinderer, Wasser-
zählerplatte etc.) und zum anderen hinsichtlich der Anschlusslei-
tung selbst - meistens liegt noch eine verzinkte Stahlleitung - den 
heute gültigen technischen und hygienischen Anforderungen auf-
grund der rechtlichen Bestimmungen nicht mehr entsprechen. Sie 
sind daher - falls erforderlich - einzubauen bzw. zu erneuern. 
Wie ein diesen Anforderungen genügender Wasserhausanschluss 
zu installieren ist, kann nachfolgender Skizze entnommen werden.

Skizze (Foto mit Beschriftung/Erläuterung) Wasserzähleran-
lage 

1.  Rückspülbarer Trinkwasserfilter 
2.  Absperrarmatur mit Rückflussverhinderer 
3.  Wasserzähler/ Wasseruhr 
4.  Wasserzählerbügel 
5.  Hauptabsperrarmatur/ Kugelhahn 
6.  Mauerwerksdurchführung 
Die Kosten für diese Erweiterungen, Umrüstarbeiten und die gegebe-
nenfalls erforderliche Erneuerung von Anschlussleitungen im privaten 
Grundstücksbereich sind von den Anschlussnehmern zu tragen.
Die entsprechende Rechnung werden Sie vom Wasserwerk erhalten.
Mit den Austauscharbeiten der Wasserzähler ist als mindestfor-
dernder Bieter einer öffentlichen Ausschreibung seitens der Ver-
bandsgemeindewerke die Firma Lange Haustechnik GmbH be-
auftragt worden. Diese ist angewiesen, darauf zu achten, dass die 
rechtlichen Bestimmungen über die einwandfreie Installation der 
gesamten Wasserzähleranlage eingehalten werden. 
Darüber hinaus wird dringend empfohlen, einen Wasserfilter ein-
bauen zu lassen, damit Partikel, die eventuell im Wasser enthalten 
sein können und sich dort auch nicht verhindern lassen, zurück-
gehalten werden. Damit ist gewährleistet, dass Hausinstallationen 
vor Lochfraß durch das Eindringen von Feststoffpartikeln geschützt 

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde
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werden und die Funktion von Armaturen erhalten bleiben. 
Die Kosten für den Filter incl. Einbau werden Ihnen vom Installati-
onsunternehmen unmittelbar in Rechnung gestellt. 
Wir bitten alle Anschlussnehmer um Verständnis für die notwen-
digen Maßnahmen. Sie sind unumgänglich zum Schutz aller Ver-
braucher, damit Trinkwasser - als wichtigstes Lebensmittel - ständig 
in ausreichender Menge und einwandfreier Qualität zur Verfügung 
gestellt werden kann.
Bei Fragen oder Schwierigkeiten stehen Ihnen die Mitarbeiter des 
Wasserwerkes gerne zur Verfügung. Telefonisch sind wir unter der 
Nr. 06502/407701 oder 407704 zu erreichen.

Verbandsgemeindewerke Schweich 

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse 
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an.
Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, den Sie 
bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zu-
rücksenden.
Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahrgemeinschaft oder Ih-
ren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit kostenlos im Amtsblatt 
unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröffentlichen.
Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umweltschutz so-
wie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens zu leisten 
und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen regen Zu-
spruch findet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeinde-
verwaltung Schweich, Tel. 06502/407-111.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:.........................................................................

Straße: ........................................................................................

Wohnort: .....................................................................................

Telefon: .......................................................................................

Suche ( ) bzw. biete ( ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von: .............................................................................................

nach: ...........................................................................................
(Fahrtstrecke)

Abfahrtszeit:..........................................................................Uhr

Rückfahrtszeit: ......................................................................Uhr

Wochentage: ..............................................................................

Fahrgemeinschaft könnte ab ......................................beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Brückenstraße 26,  54338 Schweich

✂

✂
Suche Fahrgemeinschaft

Kenn-Nr.: 01/18
von: Föhren
nach: Trier (Innenstadt)
Wochentage: Mo.-So.
Abfahrt: ab 6:00 Uhr
Rückfahrt:
Beginn: sofort
Telefon: 0157/50337478
Kenn-Nr.: 02/18
von: Föhren
nach: Wasserbillig
Wochentage: Mo.-So.

Abfahrt: ab 6:00 Uhr
Rückfahrt:
Beginn: sofort
Telefon: 0157/50337478
Kenn-Nr.: 03/18
von: Mehring
nach: Trier
Wochentage: Mo, Mi, Fr
Abfahrt: ab 8:00 Uhr
Rückfahrt:
Beginn: sofort
Telefon: 0151/57683458

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert.
Zur Vermeidung unnötiger Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen 
der Altgerätebörse deshalb die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe 
solcher gebrauchsfähigen Gegenstände oder Sammlerstücke mit 
einer kurzen Beschreibung und unter Angabe der Telefonnummer 
im Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer kos-
tenfrei veröffentlichen. Interessenten können sich dann direkt an 
die Anbieter wenden.
Die Anzeige wird in zwei aufeinanderfolgenden Amtsblättern ver-
öffentlicht. Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht 
werden, bitten wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 
06502/407-111 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon: ....................................................................................

E-Mail: .....................................................................................

Kurze Beschreibung des kostenlos  
abzugebenden Gegenstandes:

.................................................................................................

.................................................................................................

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Kennung  Ich biete an  Telefon, E-Mail
02/18  2 Fernseher  06502/5835
03/18  „Ruf“ Doppelbett,
 Bettkasten incl.
 beidseitige Ablage  0171/5841740
04/18  Winkelschreibtisch 
 (Metall)  0171/5841740
05/18  Doppelbett,
 Spiegelschrank,
 Nachttische
 (dunkle Eiche/rustikal)  06507/4857
06/18  Teppich
 (Persermuster rot)  0171/5841740

Go online! Go wittich.de
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Verloren/Gefunden 
Verloren

Folgende Verlustmeldungen liegen beim Fundbüro vor:
Im Gebiet Fell wurde ein Kennzeichen verloren sowie im Gebiet Kenn.

Gefunden
Folgende Fundmeldungen liegen beim Fundbüro vor:
In Schweich, Roman Wagner wurde eine Kappe gefunden 
(0001/2018).
In Schweich, Diederich wurde ein Schlüsselbund gefunden 
(0002/2018).
In Schweich, Bernhard-Becker-Straße wurde ein Schlüssel gefun-
den (0003/2018).
In Schweich, Bushaltestelle beim Alten Weinhaus wurde ein Fran-
zösischbuch gefunden (0004/2018).
In Schweich, Volksbank wurde ein einzelner Schlüssel gefunden 
(0005/2018).
In Schweich wurde ein Mountain-Bike gefunden (0006/2018).
In Leiwen, Feuerwehr wurde eine Mountain-Bike gefunden 
(0007/2018).
In Schweich, Parkplatz Verbandsgemeindeverwaltung wurde ein 
einzelner Schlüssel gefunden (0008/2018).

In Fundbüro der
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich
Zimmer 1, Tel. 06502 407 207

Mitteilungen der Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Fell und Förderver-
ein der Freiwilligen Feuerwehr Fell e.V.

Am Samstag, 27. Januar 2018 findet um 19.00 Uhr im Weingut 
Willi Rohles unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 
Hierzu laden wir alle aktiven und inaktiven Mitglieder recht herzlich 
ein. Um pünktlichen erscheinen wir gebeten.
Tagesordnung Freiwillige Feuerwehr Fell: 1. Eröffnung und Be-
grüßung durch den Wehrführer, mit Bekanntgabe der Tagesord-
nung, 2. Gedenken an die Verstorbenen der FFW Fell, 3. Bericht 
des Schriftführers, 4. Bericht des Wehrführers, 5. Bericht des Ju-
gendwarts, 6. Bericht der Alterskameraden.
Tagesordnung Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Fell 
e.V.: 7. Bericht des Kassenwarts, 8. Bericht der Kassenprüfer, 9. 
Entlastung des Vorstandes, 10. Neuwahl des Vorsitzenden und Ge-
rätewart mit Stellvertreter, 11. Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 
2018, 12. Verschiedenes.

Freiwillige Feuerwehr Schweich
Am Mittwoch, 24.01.2018 findet um 19.30 Uhr unsere nächste 
Übung „Fahrzeug- und Gerätekunde“ statt. Wir bitten um pünkt-
liches und vollzähliges Erscheinen.

Freiwillige Feuerwehr Issel
Am Freitag, dem 19.01.2018 um 19.30 Uhr findet unsere nächste 
Übung statt. Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird ge-
beten.

Freiwillige Feuerwehr Thörnich und Förder-
verein der Freiwilligen Feuerwehr Thörnich

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 
dem 17.02.2018 um 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Hierzu 
sind alle aktiven und inaktiven Mitglieder herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Freiwillige Feuerwehr Thörnich: 1.1. Begrüßung des Wehrfüh-
rers, 1.2. Totengedenken, 1.3. Jahresbericht 2017, 1.4. Übungs-
plan 2018, 1.5. Verschiedenes.
2. Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Thörnich: 2.1. Be-
grüßung durch den 1. Vorsitzenden, 2.2. Jahresbericht 2017, 2.3. 
Bericht des Kassierers, 2.4. Entlastung des Vorstandes, 2.5. Neu-
wahlen des Vorstandes, 2.6. Veranstaltungen 2018, 2.7. Verschie-
denes.

Familienbündnis Römische Weinstraße

Nachrichten aus der Römischen Weinstraße

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße
vom 19.01.-25.01.2018
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„Kleine-Hilfe-Börse“ des 
Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.
Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufnehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/407-
203 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:  ....................................................................................

Wohnort:  .................................................................................

Telefon/E-mail:  ........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit:  .................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn:  ...................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das
Familienbündnis Römische Weinstraße

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Soziale Dienste

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendbüro der Verbandsgemeinde Schweich, Brückenstraße 
46, 54338 Schweich
Zeit: immer dienstags von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360
Ansprechperson: Bettina Löchel, Diplom-Pädagogin, Sozialthera-
peutin Sucht

Demokratie leben

Schulnachrichten

Grundschule am Bodenländchen Schweich
Die Grundschule am Bodenländchen Schweich lädt alle interessier-
ten Eltern der Schulneulinge 2018/19 zu einem Informationsabend 
am Dienstag, 30.01.2018 um 19.30 Uhr in die Aula der Grund-
schule ein. Sie erhalten an diesem Abend genauere Informationen 
zum organisatorischen und pädagogischen Konzept der rhythmi-
sierten Ganztagsklassen. Anschließend beantworten wir gerne Ihre 
möglichen Fragen.

Friedrich-Spee-Realschule plus 
Neumagen-Dhron 

Einladung zum Tag der offenen Tür  
am 03.02.2018 von 09.00 - 13.00 Uhr

Unser Tag der offenen Tür bietet in diesem Jahr zwei Schwerpunk-
te: Sie können den Fach-Unterricht in den 5. und 6. Klassen kennen 
lernen, indem Sie in unseren sieben Orientierungsklassen am Un-
terricht teilnehmen. Damit erhalten Sie sowohl einen Einblick in Fä-
cher, Arbeitsformen und soziales Agieren im Klassenraum als auch 
einen Eindruck von unserem Kollegium, der Schulausstattung und 
dem Arbeitsklima. Ein kleines Kaffee- und Kuchenangebot erwartet 
Sie in der Mensa. Außerdem können Sie zukünftige Fünftklässler 
bei der Schulleitung für das kommende Schuljahr anmelden. Alle 
aktuellen Viertklässler haben die Möglichkeit, an einzelnen Work-
shops teilzunehmen und dadurch für sie neue Fächer praktisch 
kennenzulernen: Englisch, Französisch, Technik und Naturwissen-
schaften, Hauswirtschaft und Soziales sowie Wirtschaft und Ver-
waltung. Um 09.30 Uhr und 11.30 Uhr sind zentrale Treffpunkte am 
Eingang für die Viertklässler. Natürlich können Sie auch individuell 
mit Ihrem Kind die Angebote aufsuchen. Wir freuen uns auf Ihr Inte-
resse. Alle ehemaligen Schüler, Eltern und Freunde unserer Schu-
le, die sich auf ein entspanntes Wiederbegegnen mit anderen freu-
en und ihre früheren Lehrer treffen möchten, laden wir jetzt schon 
herzlich zu unserem Schulfest am Freitag, dem 25. Mai 2018 von 
16.00 - 20.00 Uhr ein. Dann wird ausreichend Zeit für Gespräche, 
Begegnungen und ein buntes Programm für alle sein.

Diese Woche in den Kreis-Nachrichten

•		Volles	Haus	beim	Neujahrskonzert	des	Kreises
•		Fastnacht	-	Keine	Auszeit	für	den	Jugendschutz

Die	Kreis-Nachrichten	finden	sich	im	Anschluss	an	
den	redaktionellen	Teil	des	Amtsblattes.
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Stefan-Andres-Realschule plus 
mit Fachoberschule

Anmeldezeitraum zur Fachoberschule der Realschule plus 
Schweich beginnt am 29.01.2018
Mit einem Praktikum in der Jahrgangsstufe 11 auf dem Weg zur 
allgemeinen Fachhochschulreife
Am 29. Januar beginnt der Anmeldezeitraum der Fachoberschu-
le (FOS) Schweich – Schwerpunkt „Wirtschaft und Verwaltung“ 
bzw. „Gesundheit“. Der Anmeldezeitraum endet am 28.02.2018. 
Voraussetzung für den Besuch der FOS ist der Qualifizierte Se-
kundarabschluss I mit einem Notendurchschnitt von mindestens 
3,0 oder die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe an einem 
Gymnasium. Keines der Fächer Deutsch, Englisch und Mathe-
matik darf mit schlechter als „ausreichend“ bewertet sein. Bei der 
Anmeldung muss eine beglaubigte Kopie des Halbjahreszeugnis 
der Jahrgangsstufe 10 vorgelegt werden. Innerhalb von 2 Schul-
jahren bietet die Fachoberschule die Möglichkeit, die allgemeine 
Fachhochschulreife zu erwerben. Mit diesem Abschluss können die 
Schülerinnen und Schüler an jeder Hochschule in Deutschland je-
den beliebigen Studiengang belegen. In der Jahrgangsstufe 11 ab-
solvieren die Schülerinnen und Schüler an 3 Tagen ein Praktikum 
in einem Unternehmen. An 2 Tagen der Woche besuchen sie die 
Fachoberschule. Bis zum 30.05.2018 muss ein Praktikumsplatz in 
dem jeweiligen Schwerpunkt nachgewiesen werden. Die Schulen 
unterstützen die Suche nach einer Praktikumsstelle. Im Anschluss 
an den Erwerb der Allgemeinen Fachhochschulreife besteht die 
Möglichkeit, an der Berufsoberschule II (BOS II) die Allgemeine 
Hochschulreife zu erwerben. Der Schulleiter der Realschule plus 
Schweich, Jürgen Nisius, konnte in der Informationsveranstaltung 
zur FOS Schweich am 30.11.2017 viele interessierte Gäste begrü-
ßen. Er machte deutlich, dass die Schule über vielfältige Koope-
rationen in den gewählten Fachrichtungen verfügt und damit eine 
enge Verzahnung zwischen Theorie u. Praxis anstrebt. Vertreter 
der Praktikumsbetriebe konnten den zahlreichen anwesenden 
Schülerinnen u. Schülern bestätigen, dass damit die idealen Vor-
aussetzungen für ein anschließendes Studium, aber auch für den 
direkten Einstieg in die Ausbildungsberufe geschaffen werden.
Die unverbindliche Anmeldung ist ganz einfach: auf www.saz-sch-
weich.de Anmeldeformular runterladen, ausfüllen, beglaubigte Ko-
pie des Halbjahreszeugnises dazu legen, Persönlich, per Post oder 
per Mail ab 29. Januar 2018 einreichen, Persönliches Beratungs-
gespräch jederzeit möglich. Wichtig: erst anmelden, Zulassung 
erhalten, dann Praktikumsplatz suchen. Weitere Informationen 
zur Fachoberschule der Realschule plus Schweich – Schwerpunkt 
Wirtschaft u. Verwaltung/ Gesundheit erhalten Sie unter der Tele-
fonnummer 06502/9254-0 oder fos@saz-schweich.de und www.
saz-schweich.de. Falls Sie eine persönliche Beratung wünschen, 
stehen wir gern zur Verfügung. Vereinbaren Sie bitte einen Termin 
mit uns.

Stefan-Andres-Gymnasium
mit schulartübergreifender Orientierungsstufe, Gymnasium und 
Realschule plus. „Tag der offenen Tür“ mit Möglichkeit zur An-
meldung in Klassenstufe 5 am 3. Februar 2018 (09.00 - 13.00 
Uhr). An diesem Tag haben Sie als Eltern die Möglichkeit, sich in 
Gesprächen mit der Schulleitung über das Konzept der Schule zu 
informieren und die Kinder für die Jahrgangsstufe 5 im Schuljahr 
2018/19 anzumelden. Bitte bringen Sie das Halbjahreszeugnis, den 
gelben Anmeldeschein für die weiterführende Schule sowie den 
Rückmeldeschein für die Grundschule und das Familienstamm-
buch (Geburtsurkunde) mit. Weiterhin findet an diesem Tag die 
Präsentation zu den vorausgegangenen Projekttagen statt. Daran 
teilgenommen haben die 5./6. Klassen der Orientierungsstufe, die 
Klassenstufen 7 bis 10 des Gymnasiums und der Realschule plus. 
Sie und Ihre Kinder können deshalb vielfältige Präsentationen aus 
allen Fachbereichen, wie Kunst, Musik, Sport, EDV, Mathematik 
und Sprachen oder Technik und Naturwissenschaften erleben. Für 
das leibliche Wohl ist in der Mensa und im Bürgersaal der Stadt 
Schweich ebenfalls bestens gesorgt. Die Schulgemeinschaften des 
Gymnasiums und der Realschule plus freuen sich auf Ihren Besuch 
und heißen Sie an diesem Tag herzlich willkommen. Termine für 
Aufnahmegespräche können ab sofort über die Verwaltung (06502-
9978620) vereinbart werden.

Berufsbildende Schulen Trier
10. Klasse – und dann? Informationsveranstaltungen zu Beruf-
lichen Gymnasien und Höheren Berufsfachschulen
Beginne ich eine Ausbildung oder möchte ich weiter zur Schule 

gehen? Möchte ich an einer anderen Schule neu beginnen? Und 
welche Schule ist die richtige für mich? Die vier Berufsbildenden 
Schulen in Trier bieten Informationsveranstaltungen an, die 
Schülerinnen und Schülern und deren Eltern einen Überblick über 
mögliche Bildungsgänge nach dem Sekundarabschluss I (Mittlere 
Reife) geben.
Die Leitungen der Bildungsgänge, Fachlehrkräfte und 
Schüler(innen) erläutern die verschiedenen Bildungswege, die Auf-
nahmevoraussetzungen, Anforderungen und Abschlüsse.
Die Beruflichen	Gymnasien in der Stadt Trier bieten dazu folgen-
de Termine an:
- Fachrichtung Gesundheit und Soziales
Montag, 29.01.2018, 17.00 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirtschaft 
und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 020
- Fachrichtung Wirtschaft
Dienstag, 30.01.2018, 17.00 Uhr, BBS Wirtschaft, Irminenfreihof 9, Aula
- Fachrichtung Technik
Mittwoch, 31.01.2018, 18.00 Uhr, BBS Balthasar-Neumann-Techni-
kum, Paulinstraße 105, Eingangshalle
- Fachrichtung Gestaltungs- und Medientechnik
Donnerstag, 01.02.2018, 18.00 Uhr, BBS Gestaltung und Technik, 
Langstraße 15, Raum F1 101
Die Beruflichen Gymnasien führen als gymnasiale Oberstufe in drei 
Jahren zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) – die Berechtigung 
zum Studium aller Fachrichtungen an Fachhochschulen und Uni-
versitäten oder eine sehr gute Eintrittskarte in eine Berufsausbil-
dung. Eine Alternative zu den Beruflichen Gymnasien stellen die 
doppelt qualifizierenden Höheren Berufsfachschulen dar: Schüle-
rinnen und Schüler erwerben eine vollschulische Berufsqualifika-
tion (Staatlich geprüfte/r Assistent/in) und können gleichzeitig - in 
Verbindung mit einem Praktikum - die Allgemeine Fachhochschul-
reife erlangen.
Die Höheren Berufsfachschulen laden zu folgenden Veranstal-
tungen ein:
- Fachrichtung Mediengestaltung und Medienmanagement
Mittwoch, 24.01.2018, 18.00 Uhr, BBS Gestaltung und Technik, 
Langstraße 15, Raum F1 101
- Fachrichtungen Hauswirtschaft, Sozialassistenz, Textil und Mo-
dedesign, Montag, 29.01.2018, 18.30 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirt-
schaft und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 020
- Fachrichtungen Fremdsprachen und Bürokommunikation, 
Organisation	und	Officemanagement,	Rechnungslegung	und	
Controlling. Dienstag, 30.01.2018, 18.30 Uhr, BBS Wirtschaft, Ir-
minenfreihof 9, Aula
Weitere Informationen und Aufnahmeanträge sind in den Sekreta-
riaten bzw. über die Internetpräsenz der jeweiligen Schulen (www.
bbs-ehs-trier.de, www.bbsw-trier.de, www.bnt-trier.de, www.bbsgut-
trier.de) erhältlich. Anmeldungen zu den einzelnen Schulformen 
sind im Monat Februar an das Sekretariat der entsprechenden 
Schule zu richten.

Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Stellen

Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz

Viele Informationen zur Rente gibt es im Februar bei Veranstaltungen 
der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in der Auskunfts- 
und Beratungsstelle, Herzogenbuscher Straße 54 in Trier:
Am 6. Februar 2018 zum Thema „Jeder Monat zählt! Bausteine 
für meine Rente“ - also welche Zeiten für die Rente wichtig sind 
und wie man diese nachweisen kann sowie über die Renteninfor-
mation und den Versicherungsverlauf.
Am 20. Februar 2018 zum Thema „Altersrenten - Wer? Wann? 
Wie(viel)?“ - also über die Voraussetzungen für eine Altersrente, 
mögliche Rentenabschläge und deren Ausgleich durch Sonderzahlun-
gen, den flexiblen Übergang in die Rente, wann Rentner in die Kran-
kenversicherung der Rentner aufgenommen werden und vieles mehr.
Am 27. Februar 2018 zum Thema „Selbstständig? Richtig und 
gut rentenversichert!“ - also über den sozialen Schutz Selbst-
ständiger, über Beitragszahlung und Fristen sowie die Leistungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige.
Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 16:30 Uhr.
Die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0651 14550-0, Fax 
0651 14550-50 oder E-Mail aub-stelle-trier@drv-rlp.de
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Landwirtschaftskammer RLP 
Bekanntmachung zur Weinlagenänderung 

im Geltungsbereich der Gemeinde Trittenheim
Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Burgenlandstraße 7, 
55543 Bad Kreuznach, hat mit Bezug auf die Baulandumlegung 
„Weingärten auf´m Sträßchen“ eine Neubeschreibung der Einzella-
ge Altärchen vorgenommen. Die Einzellage wurde gegenüber der 
Lagenabgrenzung aus dem Jahr 2002 die Flächen der betroffenen 
Baulandumlegung, bebaute Grundstücke der Ortslage sowie be-
waldete und nicht weinbaulich nutzbare Flurstücke reduziert. Die 
Abgrenzung des Rebgeländes wurde um die vorbezeichneten Flä-
chen geändert, bleibt jedoch ansonsten im bisherigen Umfang be-
stehen. Die Abgrenzung der Einzellage ist über http://weinlagen.
lwk-rlp.de (Weinlagen-Online der LWK) ersichtlich.
Die Beschreibung der Einzellage geht aus der Lagenkarte hervor, 
die auch im Original im Zimmer Nr. 35 von 08.00 bis 12.00 Uhr, bei 
der Verbandsgemeinde Schweich einen Monat zur Einsichtnahme 
ausliegt.
Landwirtschaftskammer RLP Abteilung Weinbau www.lwk-rlp.de

Verkehrsverbund Region Trier GmbH
Das VRT-Infomobil kommt nach Schweich!
Die rollende Geschäftsstelle ist wieder unterwegs und steht am 24. 
Januar 2018 auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung 
in Schweich. Von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr erhalten Besucher dort 
einen praktischem Rundum-Service zum Thema Bus und Bahn in 
der Region.
Ob ausführliche Beratung zu Tariffragen oder das Drucken individu-
eller Fahrpläne – die kompetenten Mitarbeiter des VRT stehen im-
mer mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus profitieren Besucher 
von detaillierten Informationen zu Einzel-, Mobil- und SchülerMo-
bilTickets sowie zu praktischen TagesTickets, die zum Erkunden 
des VRT-Gebiets einladen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
sich die neuesten Fahrpläne ausdrucken zu lassen. Wie immer 
gibt es auch nützliche Broschüren mit Tipps zur Freizeitgestaltung 
entlang der schönsten Bus- und Bahnstrecken im Verbundgebiet. 
Kommen Sie vorbei: Ein Besuch lohnt sich!

Bekanntmachungen und
Mitteilungender Ortsgemeinden

Bekanntmachung
Am Montag,	dem	22.	Januar	2018	findet	um	20.30	Uhr im Bür-
gerhaus (Saal Harmonie) eine Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses und Bauausschusses statt.
Tagesordnung:
- nichtöffentlich –
1. Mitteilungen
2. Vertragsangelegenheiten
3. Grundstücksangelegenheiten
4. Verschiedenes

Bekond, 10. Januar 2018
Paul Reh, Ortsbürgermeister

Austauschrunde für 
Flüchtlingshelfer*innen aus Bekond

Einladung
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
gerne lade ich alle, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind oder es wer-
den möchten, herzlich zu einer Austauschrunde am Mittwoch, 
24.	Januar	2018	um	19.00	Uhr in das Bürgerhaus in Bekond ein.
Kontakt: Fedor Gehlen, Ehrenamtsbegleiter - Deutsches Rotes 
Kreuz, E-Mail: fedor.gehlen@kv-trier-saarburg.drk.de; Tel.: 06502-
9356332.

Grußwort zur Detzemer Kirmes
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

liebe Gäste,
guter Tradition folgend, wird das Fest unseres Kirchenpatrons 
St. Agritius auch in diesem Jahr wieder karnevalistisch gefeiert. 
Reichlich Gelegenheit hierzu bietet die mittlerweile 22. Karneva-
listische Kirmes von Sportverein und Winzertanzgruppe im Bür-
gerhaus, mit der dann auch in unserer Gemeinde die närrische 
Zeit eingeläutet wird. Am Samstag und Sonntag erwartet Sie ein 
buntes und abwechslungsreiches Programm. Solomariechen, 
Garden, Showtanzgruppen und Männerballetts werden für stim-
mungsvolle Stunden und gute Laune sorgen. Besonders freuen 
dürfen wir uns auf den Besuch einiger Prinzenpaare und Ab-
ordnungen von Karnevalsvereinen der IG Karneval Römische 
Weinstrasse, die am Sonntag, um 18.30 Uhr unserer Gemeinde 
Detzem ihre Aufwartung machen. Ich wünsche allen eine erfolg-
reiche Karnevalssession 2018.
Alle Gäste unserer Kirmes heiße ich recht herzlich willkommen 
und wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung.

Detzem, 14. Januar 2018
Albin Merten, Ortsbürgermeister

Keine Sprechstunde
Am Kirmesmontag,	22.01.2018	findet	keine	Sprechstunde	statt. 
In dringenden Fällen bin ich unter Tel.-Nr.: 4281 zu erreichen. Ich 
bitte um Verständnis und Beachtung und wünsche allen einen 
schönen und gemütlichen Kirmesausklang.

Detzem, 14. Januar 2018
Albin Merten, Ortsbürgermeister

TÜV Überprüfung für 
landwirtschaftliche Zugmaschinen

Wie schon in den vergangenen Jahren führt die amtlich anerkann-
te Prüfstelle der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH auch in diesem 
Frühjahr Überprüfungen gemäß Par. 29 STVZO für landwirtschaftli-
che Zugmaschinen in den jeweiligen Gemeinden durch. Für unsere 
Gemeinde findet die Überprüfung am Samstag, 27.01.2018 von 
09.30	Uhr	bis	11.30	Uhr	Prüfplatz:	Bürgerhaus	statt. Halter von 
Zugmaschinen sollten sich diesen Termin vormerken.

Detzem, 14. Januar 2018
Albin Merten, Ortsbürgermeister

Tel. 06507/3334
Sprechzeiten: 
montags 19.00 - 20.00 Uhr

Ensch
buergermeister@ensch.de

Brennholz
Die diesjährige Holzversteigerung findet am Samstag, dem 
20.01.2018 statt. Treffpunkt 10.00 Uhr Bürgerhaus.
Die Polter 1-40 liegen im Distrikt Aulberg/ Lumprich, die Polter 50-
76 liegen im Distrikt im Kästchen/Martinskreuz.

Düpre, Förster

Unterrichtung	der	Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Ensch am 5. 

Dezember 2017
Unter	 dem	Vorsitz	 des	Ortsbürgermeister	Matthias	Otto	 und	
in Anwesenheit von Schriftführerin Nina Thielen von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Schweich fand am 5. Dezember 
im Bürgerhaus in Ensch eine Sitzung des Ortsgemeinderates 
Ensch statt.
In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Mitteilungen
- Der Ortsbürgermeister teilt mit, dass lt. Bauabteilung der Ver-

bandsgemeinde das morsche Holz der Leitplanke in der Stra-
ße Mühlenweg/Kautenbach, wenn notwendig, entfernt werden 
kann. Die innenliegende Metall-Leitplanke erfüllt auch ohne die 
optische Aufwertung ihren Zweck.
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- Der Vorsitzende trägt einen Brief an den Eigentümer der Kahl-
bachmühle vor wegen Untersagung der Nutzung der Ausfahrt 
über den Wirtschaftsweg und der Aufforderung, die durch die 
Ortsgemeinde platzierten Findlinge wieder zurück zu legen. 
Dies wurde telefonisch zugesagt.

- Auf der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung wurde von einem 
Angebot des Rotary Club Schweich berichtet, interessierten 
Gemeinden Bäume zu spenden. Die Ortsgemeinde Ensch hat 
Interesse, einen weiteren Baum auf dem Friedhof zu pflanzen.

- Der ehemalige Gemeindearbeiter Ernst Wagner hat als Danke-
schön für die beinahe 24 Jahre Dienst in der Ortsgemeinde Ensch 
einen Präsentkorb und einen Gutschein erhalten. Die Verabschie-
dung fand auf eigenen Wunsch im kleinen Rahmen statt. 

- Ortsbürgermeister Otto informiert über die Einführung des Bio-
Tönnchens und der Bio-Tüte. Der Inhalt wird in einem Container 
auf dem Gelände der Grünschnittannahmestelle gesammelt. 
Ziel ist es, mit einer erfolgreichen Einführung der Bio-Tüte, die 
große Bio-Tonne zu vermeiden, was die Kosten der Müllentsor-
gung deutlich erhöhen würde. 

- Der Vorsitzende informiert über die Anfrage an die Bauabteilung 
bezüglich Fördermöglichkeiten des DLR bei der Instandsetzung 
von gemarkungsverbindenden Wirtschaftswegen.

- In Zukunft soll der Holzverkauf in Rheinland-Pfalz, als Reak-
tion auf das Kartellverfahren in Baden-Württemberg, über 6 
Holzvermarktungsstellen (GmbHs) erfolgen. Die nach wie vor 
strittige Frage, wo der Übergang zwischen Waldpflege/Holzbe-
reitstellung und dessen Vermarktung liegt, wird gerichtlich ge-
klärt und entscheidet über die künftige Organisation von Holz-
einschlag und -verkauf. 

- Der Ortsgemeinderat Bekond fordert die Ortsgemeinde Ensch 
auf, den Weg vom Sportplatz zur Grillhütte (Gemarkungsgrenze 
Ensch-Bekond) freizuschneiden.

- Der Seniorennachmittag soll am 21.01.2018 stattfinden.
- Die Bauabteilung der Verbandsgemeinde regt an, dass diese 

bei Flurbereinigungsverfahren frühzeitig in die Planung einbe-
zogen werden soll, da die Bauwerke aus Flurbereinigungen 
nach dessen Abschluss von den Ortsgemeinden übernommen 
und unterhalten werden.

- Der Vorsitzenden teilt mit, dass im Jahr 2017 durch die Vermie-
tung der Grillhütte 1.850 EUR eingenommen wurden. Die Grill-
hütte soll künftig in den Wintermonaten nicht mehr vermietet 
werden, da bei Frost Schäden an der Toilettenanlage drohen. 
Außerdem ist der Aufwand, die Anlage wieder frostsicher zu 
machen (Entleeren der Leitungen und Siphons) für die wenigen 
Termine zu hoch ist.

- Für den Traktor der Ortsgemeinde Ensch kann die Steuerbe-
freiung beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist eine Kenn-
zeichnung als kommunales Fahrzeug.

2. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
Ortsbürgermeister Otto teilt mit, dass in der letzten Ortsgemeinde-
ratssitzung Herr Dietmar Otto als neuer Gemeindearbeiter ausge-
wählt wurde.
3. Beratung und Verabschiedung des Forstwirtschaftsplanes 
für den Gemeindewald für das Haushaltsjahr 2018
Ortsbürgermeister Otto begrüßt Herrn Revierförster Ralf Düpre und 
erteilt ihm das Wort.
Der Forstwirtschaftsplan 2018 liegt den Ortsgemeinderatsmitglie-
dern im Entwurf vor. Bei einem geplanten Holzeinschlag von 1149 
fm werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 57.557,00 EUR 
erwartet.
Revierförster Düpre informiert, dass in der neuen Weihnachts-
baumkultur Nähe Zitronenkrämerkreuz aufgrund der Witterungs-
verhältnisse (Trockenphase im Frühjahr und spätere Nässe) viele 
Pflanzen weggefallen sind. Es mussten ca. 1.000 Bäume ersetzt 
werden, was höhere Kosten verursacht hat. 
In der Weihnachtsbaumkultur in der Pferdeschneise wurden im 
letzten Jahr nur 40 Weihnachtsbäume verkauft. Revierförster Düp-
re hofft, dass in diesem Jahr der Absatz deutlich gesteigert werden 
kann. Ratsmitglied Lothar Schätter fragt, ob alle 1.140 fm Hiebsatz 
Brennholz ist. Herr Düpre erklärt, dass von den 1.140 fm Holzmen-
ge 600 fm Nadelhölzer, und 540 fm Laubhölzer sind. Von diesen 
540 fm Laubhölzer werden 30 fm Eiche an ein Sägewerk verkauft. 
Der Rest ist Brennholz. Er schlägt vor, im nächsten Jahr eine Wald-
begehung zu machen, damit zu sehen ist, was und wieviel Holz ge-
hauen wird. In diesem Jahr gab es mehr Brennholz wie Nadelholz.
Dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan 2018 stimmt der Orts-
gemeinderat einstimmig zu.

4. Jahresabschluss zum 31.12.2016
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt das älteste anwesende 
Ratsmitglied, Ferdinand Kremer, den Vorsitz.
a) Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jah-
resabschlusses
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, ebenfalls 
Ferdinand Kremer, teilt mit, dass in der Sitzung am 15.11.2017 der 
Jahresabschluss nach den Vorschriften der §§ 110 ff. Gemeinde-
ordnung (GemO) geprüft wurde.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach den dadurch gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Jah-
resabschluss zum 31.12.2016, unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Ortsgemeinde Ensch.
Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbe-
richt entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 führte zu fol-
gendem Ergebnis:
1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 7.983.103,47 EUR ab und weist in der Ergeb-
nisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 92.754,50 
EUR aus.

2. Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 5.301.509,17 EUR aus-
gewiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2016 um 92.721,50 EUR erhöht.

3. Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich im Prüfungszeitraum 
um 166.831,30 EUR auf 7.983.103,47 EUR erhöht.

4. Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen erhöht sich 
um 100.370,35 EUR auf 451.947,93 EUR.

5. Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2016 um 
36.405,63 EUR auf 357.760,13 EUR erhöht.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinde-
rat Ensch die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 
31.12.2016 vor (§ 114 Abs. 1 Satz 1 GemO).
Der Ortsgemeinderat Ensch beschließt einstimmig die Fest-
stellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 gemäß § 114 
Abs. 1 Satz 1 GemO.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen werden, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, 
nachträglich genehmigt (§ 100 GemO).
Die von der Beschlussfassung Betroffenen, der Ortsbürger-
meister und die Beigeordneten des Prüfungsjahres nehmen 
gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO i.V. mit VV Nr. 4 zu § 114 
GemO an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Ta-
gesordnungspunkt nicht teil.
b) Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Ensch vor, dem Ortsbürgermeister, der Bürgermeisterin der Ver-
bandsgemeinde Schweich und den sie vertretenden Beigeordneten 
die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO zu erteilen.
Dem Ortsbürgermeister, der Bürgermeisterin der Verbands-
gemeinde Schweich und den sie vertretenden Beigeordneten 
wird für das Haushaltsjahr 2016 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 
GemO die Entlastung einstimmig erteilt.
Die von der Beschlussfassung Betroffenen, der Ortsbürger-
meister und die Beigeordneten des Prüfungsjahres nehmen 
gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO i.V. mit VV Nr. 4 zu § 114 
GemO an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Ta-
gesordnungspunkt nicht teil
5. Kauf eines Gemeindetraktors; nachträglicher Beschluss
Die Ortsgemeinde Ensch beschließt und genehmigt einstimmig den 
Kauf des Gemeindetraktors in Höhe von 6.000 EUR.
6. Festsetzung des Beitragssatzes 2017 im Zusammenhang 
mit der Erhebung wiederkehrender Beiträge für öffentliche 
Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Ensch
Für die im Jahre 2017 in der Ortsgemeinde Ensch entstandenen 
Investitionsaufwendungen sind nach der derzeit gültigen Ausbau-
beitragssatzung wiederkehrende Beiträge über den Veranlagungs-
bescheid 2018 zu erheben.
Nach Ermittlung der Investitionskosten 2017 und Abzug des Ge-
meindeanteils errechnet sich für das Jahr 2017 ein Beitragssatz 
in Höhe von 0,05 EURuro pro qm gewichtete Grundstücksfläche.
Der Ortsgemeinderat Ensch beschließt einstimmig den Bei-
tragssatz 2017 im Zusammenhang mit der Erhebung der wie-
derkehrenden Straßenausbaubeiträge auf 0,05 EURuro pro qm 
gewichtete	Grundstücksfläche	festsetzen.
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7. Teilnahme an der 4. Bündelausschreibung Strom
Die aktuellen Stromlieferverträge enden zum 31.12.2018. Auch 
die Verträge für die Straßenbeleuchtung wurden seinerzeit bis zu 
diesem Datum abgeschlossen bzw. werden seitens der Verwaltung 
rechtzeitig zu diesem Datum gekündigt. 
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bereitet aktuell 
die 4. Bündelausschreibung Strom 2019 - 2020 vor, an welcher 
sich alle Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinden beteiligen 
können. Es besteht, wie bereits bei der 3. BA, eine Auswahlmög-
lichkeit zwischen Normal- und Ökostrom.
Die Verwaltung schlägt allen Ortsgemeinden die Teilnahme an der 
Ausschreibung vor. Die Beratung über die Teilnahme sollte unbe-
dingt noch in 2017 erfolgen, damit alle Daten rechtzeitig an den 
GStB gemeldet werden können.
1. Der Ortsgemeinderat Ensch nimmt das Schreiben des Gemein-

de- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 03.11.2017 nebst 
Anlagen zur Kenntnis.

2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, den Gemeinde- und Städ-
tebund Rheinland-Pfalz mit der Ausschreibung der Stromliefe-
rung der Ortsgemeinde Ensch zum 01.01.2019 zu beauftragen.

3. Der Rat überträgt die Zuschlagsentscheidung für die Vergabe-
leistungen an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
bzw. die Gt-Service, die sich zur Durchführung der Ausschrei-
bung weiterer Kooperationspartner bedienen.

4. Die Ortsgemeinde Ensch verpflichtet sich, das Ergebnis der 
Bündelausschreibung als für sich verbindlich anzuerkennen. 
Sie verpflichtet sich zur Stromabnahme und zur Abnahme von 
Dienstleistungen von dem Lieferanten/den Lieferanten, der/die 
den Zuschlag erhält/erhalten, für die Dauer der Vertragslaufzeit.

5. a) Der Ortsgemeinderat Ensch beschließt einstimmig die Ver-
waltung zu beauftragen, Strom mit folgender Qualität im Rah-
men der vierten Bündel-ausschreibung Strom auszuschreiben 
zu lassen:

   100 % Normalstrom
 keine Anforderungen an die Erzeugungsart
  100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne 

Neuanlagenquote
 Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell
  100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) 
 mit Neuanlagenquote (33%)
Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell
b) Im Falle der Ausschreibung von Ökostrom: 
Der zu liefernde Strom soll zu

 _____ % aus Normalstrom, zu 
 _____ % aus Ökostrom ohne Neuanlagenquote und zu
 _____ % aus Ökostrom mit Neuanlagenquote

bestehen.
Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Abnahmestellen 
auszuwählen, die aufgrund der Abnahmemenge dem jeweiligen 
prozentualen Anteil entsprechen.
8. Bauvoranfrage; Fl. 13, Nr. 55/1
Dem Vorsitzenden liegt eine Bauvoranfrage über die Vergrößerung 
eines bestehenden Feuerlöschteichs von 663 qm auf 1336 qm, so-
wie der Bau einer neuen Wasserfläche mit einer Fläche von 2963 
qm und einem Beckenvolumen von 6235 Kubikmetern vor. Der 
Ortsgemeinderat stimmt der Bauvoranfrage einstimmig zu. 
9. Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Bornwiese
hier:  Austausch eines schadhaften Holzmastes durch einen 
Stahlrohr Lichtmast
Der Vorsitzende trägt ein Schreiben der Firma innogy mit einem An-
gebot zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung „In der Bornwiese“ 
vor. Der Ortsgemeinderat beschließt, den schadhaften Holzmast 
durch einen Stahlrohrmast, Höhe 10 m, mit einer LED-Leuchte zu 
ersetzen, jedoch mit der Auflage, dass der Vorsitzende über den 
Preis nachverhandeln soll.
Die Durchführung erfolgt auf der Grundlage des Angebotspreises in 
Höhe von 2138,79 EUR.
10. Verschiedens
- Es wird vorgetragen, dass der Schaden der Fa. Wey am Wirt-

schaftsweg am Wasserhochbehälter „In der Bornwiese“ wieder 
in den alten Zustand zurückversetzt werden soll.

- Am Parkplatz beim Friedhof läuft das Wasser nicht in die Rinne, 
sondern hinter die Mauer. 

- Die Parksituation in der Kirchstraße und in der Moselstraße ist 
schlimmer geworden. 

- Einige Jugendliche aus Ensch wollen den Jugendraum wie-
der nutzen. Dafür benötigt ein Jugendlicher den Jugendleiter-
schein. Es soll ein Termin mit Jugendpfleger Dirk Marmann aus-
gemacht werden, um über die Situation zu sprechen.

Tel. 06502/99323, Sprechzeiten: 
Do.18 - 20 Uhr, Sa. 11 - 12.30 Uhr
Fell-Fastrau: Tel. 06502/20563
Sprechzeiten: nach tel. Vereinbarung

Fell
buergermeister@fell-mosel.de

Bekanntmachung
Am	Donnerstag,	25.	Januar	2018	findet	um	19.00	Uhr in der 
Alten Schule, Saal Mosel (Kirchstraße 43) eine Sitzung des Orts-
gemeinderates Fell statt.
Tagesordnung:
öffentlich:
1.  Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
2.  Bauanträge, Bauvoranfragen und sonstige Bauangele-

genheiten
 2.1 Wirtschaftsweg „Bei dem Mäusbohr“
 2.2 Raiffeisenstraße
 2.3 Mühlenstra.e
3.  Vergaben
 3.1 Beseitigung Abflussverstopfung Winzerkeller
 3.2 Hundekottütenspender inkl. Abfalleimer und Befesti-

gungspfosten
4.  Friedhofsangelegenheiten
 4.1 Aufruf von Grabstätten
 4.2 Friedhofssatzung
5.  „WiFi4EU-Initiative“ der EU zur Schaffung von öffentlich und 

kostenlos nutzbaren WiFi-Verbindungen;
 Mitteilung über die Bewerbungsteilnahme der Ortsgemeinde
6.  Zuschussangelegenheiten
 6.1 Antrag der Feller Markt UG auf Bezuschussung des 

Feller Nachtumzuges 2018
 6.2 Seniorennachmittag II/2017 am 06.12.2017; Mittei-

lung über den Kostenanteil der Ortsgemeinde
7.  Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schen-

kungen und ähnlichen Zuwendungen
8.  Mitteilungen des Ortsbürgermeisters
9.  Wettbewerb der Telekom Deutschland „Wir bauen High-

speed für Deutschland“; Mitteilung über die Registrierung 
der Ortsgemeinde Fell

10.  Jahresabschluss zum 31.12.2015
 10.1 Feststellung des geprüften Jahresabschlusses
 10.2 Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 

GemO
11.  Eifel Mosel Cup 2018; Antrag des SV Fortuna Fell 1924 

e. V. zur Durchführung des Wettbewerbs im Bereich des 
Besucherbergwerks am 31.03.2018

12.  Benutzungs- und Gebührenordnung für öffentliche Ein-
richtungen in der Ortsgemeinde Fell

13.  4. Bündelausschreibung Strom; Beschluss über Ände-
rung Dienstleister

14.  Verschiedenes
nicht öffentlich:
1.  Grundstücksangelegenheiten
2.  Vertragsangelegenheiten
3.  Personalangelegenheiten
4.  Spendenangelegenheiten
5.  Jagdangelegenheiten
6.  Mitteilungen des Ortsbürgermeisters
7.  Verschiedenes

Fell, 15.01.2018
Alfons Rodens, Ortsbürgermeister
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Ein weiterer Beitrag zur Sicherheit und 
Verkehrsberuhigung in Fell und Fastrau 

dank Sponsoren!

v.r.n.l.: FBL: Michael Rohles, Anja Gorges CDU: Francois Kwiat-
kowski OG Fell: Alfons Rodens FFW Fastrau: Wolfgang Kirsten und 
OT Fastrau: Michael Löwen
Der Wunsch nach Anschaffung eines sogenannten Geschwindigkeits-
Displays war in der Gemeinde Fell schon länger vorhanden, jedoch 
scheiterte das Vorhaben bisher an der angespannten Haushaltslage. 
Nun ergab es sich, dass sich einige Sponsoren bereiterklärten, die 
Kosten für die Anschaffung größtenteils zu übernehmen und somit 
konnte das Vorhaben in 2017 endlich umgesetzt werden. Die Spon-
soren waren im Einzelnen: Die Feller Bürgerliste e.V., der CDU-Orts-
verband und die CDU-Gemeinderatsfraktion sowie die Freiwillige Feu-
erwehr Fastrau. Damit konnte ein weiterer Beitrag zur Sicherheit im 
Straßenverkehr und zur Verkehrsberuhigung geleistet werden. Bereits 
nach einigen Wochen konnte festgestellt werden, dass das Geschwin-
digkeits-Display deutliche Wirkung zeigt und auch die Anlieger haben 
die positive Auswirkung bestätigt.
Es ist vorgesehen, künftig das Geschwindigkeits-Display an ver-
schiedenen Standorten in der Ortsgemeinde Fell und dem Ortsteil 
Fastrau zu installieren, um die Verkehrsteilnehmer an die Einhal-
tung der jeweiligen Höchstgeschwindigkeit zu erinnern. Zwar ist 
jedem Verkehrsteilnehmer die jeweilige zulässige Höchstgeschwin-
digkeit bewusst, jedoch muss man sie hin und wieder daran erin-
nern.
Ortsbürgermeister Alfons Rodens und Ortsvorsteher Michael Lö-
wen bedankten sich bei der Scheckübergabe bei den Sponsoren im 
Namen der Ortsgemeinde und des Ortsteils und lobten das bürger-
schaftliche Engagement und die Unterstützung durch die Spender.

Fell, 15.01.2018
Alfons Rodens, Ortsbürgermeister

Satzung
der Ortsgemeinde Fell über die Einziehung des Wirt-
schaftsweges Flur 3, Parz.Nr. 92, in der Gemarkung 
Fastrau nach § 24 Gemeindeordnung für Rheinland-

Pfalz (GemO) i.V. mit § 58 Abs. 4 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG)

Der Ortsgemeinderat Fell hat in seiner Sitzung am 21.06.2017 auf-
grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
in der derzeit geltenden Fassung i.V.m. § 58 Abs. 4 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) in der derzeit geltenden Fassung folgende 
Satzung beschlossen, die nach Zustimmung durch die Kreisver-
waltung Trier-Saarburg vom 14. Dezember 2017 hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1
In der Gemarkung Fastrau wird der Wirtschaftsweg Flur 3, Parzel-
len-Nr. 92, eingezogen.

§ 2
Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

54341 Fell, 15. Januar 2018
Ortsgemeinde Fell

gez. Alfons Rodens, Ortsbürgermeister

Hinweise gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.  Die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2.  Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

54341 Fell, 15. Januar 2018
Ortsgemeinde Fell

gez. Alfons Rodens, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner 
über die Sitzung des 

Ortsgemeinderates Fell am 21.12.2017
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Rodens und in Anwe-
senheit von Frau Verwaltungsfachwirtin Andrea Kraff von der 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich fand am 21.12.2017 im 
Weingut Kronz in Fell-Fastrau eine Sitzung des Ortsgemeinderates 
Fell statt.
-öffentlich-
1. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
Folgende nichtöffentlichen Beschlüsse wurden in der vorangegan-
genen Sitzung am 16.11.2017 gefasst:
- Die gemeindlichen Grundstücke Gemarkung Fell Häckelsberg 

II Fl. 24 Nr. 350 und der Fußweg-Anteil an Nr. 317 sollen auf 
die Kauf-/Pachtanfrage wie folgt angeboten werden: Kaufpreis 
50EUR/qm bzw. pachtzinsfreie Nutzung der freizuhaltenden 
Fläche; Gestattung der Einzäunung und Verpflichtung der Pfle-
ge sowie Nachbesserungsklausel für den Fall der nachträgli-
chen Bebauung = 14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung
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- Die Ortsgemeinde kauft 4 gebrauchte und fertig befüllte Stein-
korb-Gabionen für Verkehrssicherungs- und Abstützmaßnah-
men in der Ortslage; Im Zuge des Kaufs erhält die Ortsgemein-
de 1 Steinkorb-Gabione kostenfrei = einstimmig

- Die Ortsgemeinde verändert den Vertrag zur Reinigung der Lei-
chenhalle dahingehend, dass künftig eine Reinigung grundsätz-
lich nur noch einmal monatlich durchgeführt werden soll. Darü-
ber hinaus erforderliche Reinigungen sollen auf Zuruf kurzfristig 
erfolgen = einstimmig

- Die Ortsgemeinde verzichtet auf die Angebotseinholung zum 
Kauf von Solar-Ladestationen = einstimmig

- Die Ortsgemeinde sieht derzeit keinen Bedarf für die Einstel-
lung eines weiteren Gemeindearbeiters = 12 Ja-Stimmen 3 
Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

2. Bauanträge, Bauvoranfragen und sonstige Bauangelegen-
heiten
a) Maximinstraße
Es liegt eine Bauvoranfrage zum Dachumbau bei einem Bestands-
gebäude vor (Fell, Maximinstraße 17A).
Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat stimmt der Bauvoranfrage zu und weist auf 
die Einhaltung der Kfz-Stellplatzsatzung hin.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
b) Römerstraße
Herr Ortsbürgermeister Rodens nimmt während der Beratung und 
der Beschlussfassung zu diesem Punkt im Zuschauerraum Platz; 
den Vorsitz übernimmt der Erste Beigeordnete Michael Rohles.
Es liegt ein Bauantrag auf Neubau eines Wohnhauses mit 6 Wohn-
einheiten sowie Befreiung von der Grundflächenzahl vor (Fell, Fl. 
17 Nr. 33, Römerstraße).
Der Erste Beigeordnete Rohles trägt die Empfehlung der Verwal-
tung vor.
Nach eingehender Beratung ergeht folgender Beschlussvor-
schlag:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Bauantrag mit Befreiung von der 
Grundflächenzahl, wie beantragt, zu.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
Im Anschluss übernimmt Herr Alfons Rodens wieder den Vorsitz.
c) Raiffeisenstraße
Es liegt eine Bauvoranfrage bzgl. Fell Flur 17 Nr. 53/3 vor.
Der Vorsitzende trägt das Antragsschreiben vom 29.11.2017 sowie 
die Empfehlung der Verwaltung vom 11.12.17 vor.
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat erteilt uneingeschränktes Einvernehmen auf 
der Basis der Empfehlung der Verwaltung zum Bauvorhaben.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
Das Ratsmitglied Jakoby wirkt bei Beratung und Beschlussfassung 
aufgrund Ausschließungsgründen nach § 22 GemO nicht mit; Herr 
Jakoby nimmt während dieser Zeit im Besucherraum Platz.
d) Bachstraße
Diesbezüglich wird auf die Sitzung vom 16.11.2017 Bezug genommen.
Es liegt eine Stellungnahme der Verwaltung vom 17.12.2017, wel-
che verlesen wird. Derzeit kann die Baugenehmigung aufgrund 
nicht ausreichender Stellplätze nicht erteilt werden.
Nach kurzer Beratung ergeht Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat folgt dem Hinweis/der Empfehlung der Ver-
waltung vom 17.12.2017 und erteilt sein Einvernehmen zum Bau-
vorhaben gemäß der Vorlage der Verwaltung vom 17.12.2017.
Abstimmungsergebnis:
13 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
e) Mühlenstraße
Es liegt ein Bauantrag bezüglich Flur 24 Nr. 208 vor (Verschiebung 
Garage, Überschreitung der mittleren Wandhöhe).
Das Einverständnis des Nachbarn liegt hierzu vor.
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat erteilt in diesem Einzelfall die Befreiung ge-
mäß Empfehlungsvorlage der Verwaltung.

Abstimmungsergebnis:
13 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
3. Vergaben
./.
4. Wettbewerb „WohnPunkt RLP“; Beratung und Beschluss 
über die Teilnahme der Ortsgemeinde Fell
Der Vorsitzende verweist auf die entsprechenden Unterlagen, wel-
che den Ratsmitgliedern im Gemeindeportal zur Verfügung gestellt 
wurden und trägt die wesentlichen Informationen zum Wettbewerb 
„WohnPunkt RLP“ vor.
Kleine ländliche Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die eine Wohn-
Pflege-Gemeinschaft für ältere Menschen aufbauen wollen, kön-
nen sich um eine professionelle Begleitung durch das Landespro-
jekt „WohnPunkt RLP“ bewerben.
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschlussvorschlag:
Die Ortsgemeinde Fell nimmt nicht am Wettbewerb „WohnPunkt 
RLP“ teil.
Abstimmungsergebnis:
13 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
5. Wettbewerb „Potenziale heben“; Beratung und Beschluss 
über die Teilnahme der Ortsgemeinde Fell
Der Vorsitzende trägt die wesentlichen Informationen zum Wett-
bewerb „Potenziale heben“ vor und verweist auf die im Gemein-
deportal den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellten erweiterten 
Informationen.
Die aktuelle Initiative richtet sich alle Städte und Gemeinden, in 
denen Gewerbe-, Industrie- und sonstige Brachen zur Entwicklung 
anstehen.
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschlussvorschlag:
Die Ortsgemeinde Fell nimmt nicht am Wettbewerb „Potenziale he-
ben“ teil.
Abstimmungsergebnis:
14 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
6. Zuschussangelegenheiten
./.
7. Annahme von Sponsoringleistungen, Schenkungen, Spen-
den und ähnlichen Zuwendungen
./.
8. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters
8.1. Newsletter der innogy SE vom 05.12.2017; Mitteilung über 
den Fortgang zum Gemeinderabatt zu Konzessionsabgaben 
und dem Entgelt bei Wegenutzungsrecht gemäß Vorgaben 
Bundesfinanzministerium	vom	24.05.2017
Der Vorsitzende berichtet über den Newsletter der innogy SE vom 
05.12.2017; er trägt die wesentlichen Inhalte hieraus vor.
8.2. Mitteilung über die Mitgliederversammlung des Vereins 
Römische Weinstrasse am 15.11.2017
Hierüber wird in der nächsten Sitzung berichtet.
8.3. Mitteilung über die Bauaufsichtsanordnung der Kreisver-
waltung Trier-Saarburg vom 15.11.2017, Gemarkung Fell Flur 
24 Nr. 208, Errichtung einer Doppelgarage
Der Vorsitzende berichtet über eine Bauaufsichtsanordnung der 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg vom 15.11.2017 bzgl. Flur 24 Nr. 208. 
Hintergrund ist die Errichtung einer Doppelgarage ohne erforderliche 
Baugenehmigung. Ortsbürgermeister Rodens verweist hierzu auf den 
Antrag, die Beratung und den Beschluss unter TOP 2 e).
8.4. Montage eines Kederdachs im Wirtschaftsweg hinter Neu-
straße 54 mit Kran; Mitteilung über die Verkehrsbehördliche 
Anordnung der Verbandsgemeinde vom 22.11.2017
Es liegt eine Verkehrsbehördliche Anordnung im Bereich „Wirt-
schaftsweg hinter Neustraße 54“ vor. Dort wurde am 27.11.2017 
ein Kederdach per Kran montiert.
8.5. Pfarrversammlung am Sonntag, den 21.01.2018 um 17.00 
Uhr im Pfarrheim Fell; Mitteilung über die Einladung der Pfarr-
gemeinde St. Martin Fell
Die Pfarrgemeinde St. Martin Fell lädt zur Pfarrversammlung am 
21.01.2018 um 17.00 Uhr im Pfarrheim Fell ein. Das Thema lautet: 
„Pfarrei der Zukunft: Steht Kirche in Fell am Abgrund?“
8.6. Vollzug der StVO; Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen; 
Mitteilung über die Verkehrsbehördliche Anordnung der VG vom 
23.11.2017
Der Vorsitzende informiert über die Aufstellung zusätzlicher Ver-
kehrszeichen aus Gründen der Verkehrssicherheit im Bereich der 
Alten Schule Kreuzung Kirchstraße-Im Brühl-Weinbergstraße. In 
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Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde soll geprüft werden, ob 
an dieser Kreuzung nicht wieder ein Verkehrsspiegel angebracht 
werden soll.
8.7. Ausbau L150 OD Fell; Mitteilung zu den vorgenommenen 
Baumpflanzungen	innerhalb	der	Ortslage	Fell
Der Vorsitzende berichtet, dass die Kommunalaufsicht sich wegen 
der Baumpflanzungen innerhalb der Ortslage Fell eingeschaltet 
hat. Seitens der Ortsgemeinde müssen langfristige Verträge mit 
den Anwohnern abgeschlossen werden. Diese werden derzeit 
durch die Verwaltung vorbereitet.
8.8. Erneuerung von Kanälen und Straßenentwässerung; Mit-
teilung über die Investitionskostenanteile für die OG Fell
Für das Jahr 2018 beträgt der Investitionskostenanteil 150,73 EUR/
lfd. Meter, die Gesamtstrecke im Bereich Kirchstraße OD 2. Bau 
beträgt 443 m. Ortsbürgermeister Rodens hat die VG-Werke noch-
mals ausdrücklich auf die Berücksichtigung der anstehenden Sa-
nierung der Straße Auf der Acht hingewiesen, welches durch die 
VG-Werke mit E-Mail vom 30.11.17 bestätigt wird (2018 Planungs-
kosten; 2019-2020 Baukosten).
8.9.	Vollzug	des	Landesnaturschutzgesetzes	Natura	2000-Be-
wirtschaftungsplanung	für	das	FFH-Gebiet	Fellerbachtal;	Mit-
teilung	über	die	Stellungnahme	der	SGD	Nord	vom	24.11.2017	
zur Eingabe der OG Fell
Es wird auf die Stellungnahme der SGD Nord vom 24.11.2017 ver-
wiesen, welche allen Ratsmitgliedern vorliegt.
8.10.	Sitzungskalender	OG/VG;	Entwurf	vom	10.12.2017
Der Sitzungskalender der VG Schweich wurde nochmals aktuali-
siert; die Sitzungen des Ortsgemeinderates Fell für 2018 wurden 
terminiert und eingearbeitet. Ortsbürgermeister Rodens bittet die 
Ratsmitglieder/Beigeordneten um Terminprüfung und Mitteilung bis 
zur nächsten Gemeinderatssitzung, ob die vorgesehenen Sitzungs-
termine wie geplant im inverigo-Gemeindeportal hinterlegt werden 
können.
8.11.	Mitteilung	über	die	Verkehrsbehördliche	Anordnung	der	
VG	Schweich	vom	11.12.2017	zum	Aufstellen	eines	Bau-/Mo-
bilkran	wegen	Montage	von	Fertigbauteilen	Friedensstraße	4
Der Vorsitzende informiert über die o.g. Verkehrsbehördliche An-
ordnung für den 19.12.2017 wegen Aufstellung eines Bau-/Mobil-
krans wegen Montage von Fertigbauteilen.
8.12.	Mitteilung	über	die	Verkehrsbehördliche	Anordnung	der	
VG	Schweich	vom	14.12.2017	für	Rohbauarbeiten	Wirtschafts-
weg	hinter	Neustraße	54
Der Vorsitzende informiert über die o.g. Verkehrsbehördliche An-
ordnung für den 20./21.12.2017 wegen Rohbauarbeiten.
8.13.	 Freischneidearbeiten	 von	 Feld-	 und	Wirtschaftswegen;	
Mitteilung	zum	Sachstand	und	Fortgang
Der Vorsitzende informiert über den Sachstand und den Fortgang 
der Freischneidearbeiten durch die beauftragte Firma; die Arbeiten 
laufen seit dem 18.12.2017 bis Ende der 51. KW 2017 und werden 
dann ab der 2. KW 2018 fortgeführt.
9.	 Verlegung	 der	 Ortsdurchfahrtsgrenze;	 Beratung	 und	 Be-
schluss	
Der Landesbetrieb Mobilität Trier teilt mit Schreiben vom 07.11.2017 
mit, dass es beabsichtigt ist, die Ortsdurchfahrtsgrenzen (Fell-
Fastrau) im Zuge der L150 festzusetzen bzw. zu ändern. Als Be-
gründung wird genannt:
Die bisherige nördliche Ortsdurchfahrtsgrenze aus Richtung Sch-
weich kommend stimmt mit der vorhandenen zusammenhängen-
den Bebauung und deren verkehrlicher Erschließung nicht mehr 
überein. Die südliche Ortsdurchfahrtsgrenze Ortsausgang Richtung 
Fell bleibt unverändert. Maßgeblich für die Festsetzung der Orts-
durchfahrtsgrenzen ist die vorhandene Bebauung. Eine geplante 
Bebauung begründet keine Einbeziehung in die Ortsdurchfahrt.
Nach	kurzer	Beratung	ergeht	folgender	Beschlussvorschlag:
Mit der vorgesehenen Festsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenzen ist 
die Ortsgemeinde Fell einverstanden.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
2 Enthaltungen
10. Forstzweckverband Fell; Mitteilung über die Sitzung vom 
23.11.2017	und	den	Jahresabschluss	2016
Der Vorsitzende begrüßt zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 
(öffentlich) Herrn Rainer Müller (Revierförster); ihm wird einstimmig 
Rederecht erteilt.
Herr Müller verweist insbesondere auf die Sitzung des Forstzweck-
verbandes Fell am 23.11.2017; die wesentlichen Punkte der da-
maligen Tagesordnung werden genannt (u.a. Jahresabschluss 
2016, Doppelhaushalt 2018/2019, künftige Zusammensetzung 
Forstzweckverband). Ortsbürgermeister Rodens und Revierförs-

ter Müller bekunden die Absicht, die Ortsgemeinden Longuich und 
Kenn mit ihren Forstrevieren in den Forstzweckverband Fell auf-
zunehmen. Weiterführende Gespräche sollen hierzu noch geführt 
werden.
11.	Beratung	und	Verabschiedung	des	Forstwirtschaftsplanes	
2018
Den Ratsmitgliedern wurde der Forstwirtschaftsplan 2018 an die 
Hand gegeben. Zunächst erläutert Herr Müller kurz das Forstwirt-
schaftsjahr 2017.
Es wurde ein bereinigter Überschuss in Höhe von ca. 58.452,00 
EUR erzielt (Durchschnitt der letzten 4 Jahre = 42.800,00 EUR). 
Im Bereich zentraler Holzverkauf ist der Ertrag höher als erwartet 
ausgefallen.
In der Folge geht Herr Müller auf den allen Ratsmitgliedern vorlie-
genden Plan für 2018 ein und beantwortet eingehend die Fragen 
der Ratsmitglieder.
Die angestrebten Maßnahmen werden vorgestellt.
Geplant ist für das Jahr 2018 eine Holzernte von insgesamt 2.040 
fm, davon 1.821 fm Verkauf.
Hierzu wird ein Überschuss im Bereich „Holz“ (Differenz Ertrag/Auf-
wand) in Höhe von ca. 46.310,00 EUR erwartet (109.243,00 EUR 
Ertrag abzüglich ca. 62.933,00 EUR Holzerntekosten).
Unter Berücksichtigung der anderen Erträge und Aufwände beim 
sonstigen Forstbetrieb und den Beiträgen der Kommune beläuft 
sich das geplante Betriebsergebnis 2018 nach LWaldG auf einen 
voraussichtlichen Überschuss in Höhe von ca. 1.210,00 EUR.
Die wesentlichen Punkte sind:
4.000,00 EUR Waldpflege, 500,00 EUR Verbissschutz, 3.000,00 
EUR Verkehrssicherungen, 9.000,00 EUR Wegeunterhaltung, 
6.000,00 EUR Beträge für Kommune (z.B. Berufsgenossenschaft, 
Waldbrandversicherung, Grundsteuer).
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschlussvorschlag:
Dem Forstwirtschaftsplan 2018 wird - wie vorgetragen - zuge-
stimmt. Das Forstamt wird mit der entsprechenden Durchführung 
beauftragt.
Abstimmungsergebnis:
15 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Revierförster Müller für die 
geleistete Arbeit, den Vortrag und die Erläuterungen.
12.	Zustimmung	zum	Wirtschaftsplan	der	KiTa	„St.	Martin“	Fell	
2018
Die KiTa gGmbH hat den Wirtschaftsplan 2018 für die KiTa St. Mar-
tin in Fell vorgelegt und teilt dazu mit, dass die Planansätze den 
tatsächlich entstandenen Kosten angepasst wurden.
Für die KiTa St. Martin ist ein Budget von 26.700,00 EUR vorgese-
hen. Der kommunale Anteil beträgt nach Abzug des Bistumsanteils 
und des Eigenanteils insgesamt 19.200,00 EUR für die Ortsge-
meinde.
Der Wirtschaftsplan liegt den Ratsmitgliedern vor.
Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat Fell stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan 
2018 der KiTa „St. Martin“ Fell zu.
Abstimmungsergebnis:
14 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
13.	Beratung	und	Beschluss	über	das	 IVP	der	Ortsgemeinde	
für	den	Planungszeitraum	2017-2021
Der Vorsitzende stellt den nachstehenden Entwurf des Investitions-
plans 2017-2021 vor und gibt die notwendigen Erläuterungen dazu.
Vorab teilt der Vorsitzende mit, dass er mit der Haushaltsabteilung 
der Verwaltung schon gesprochen hat, dass zusätzlich ein Betrag 
bis maximal 10.000,00 EUR eingeplant werden soll für den Win-
zerkeller. Die derzeit schlechte Abfluss-Situation muss unbedingt 
behoben werden. Angebote etc. wurden noch nicht eingeholt, die 
Mittelanmeldung erfolgt dennoch bereits jetzt.
Aus der Mitte des Rates wird angemerkt, dass die Beteiligung der 
Verbandsgemeindewerke an den Sanierungs-/Erneuerungskosten 
im Bereich der Straße „Auf der Acht“ sichergestellt werden muss. 
Nach	kurzer	Beratung	ergeht	folgende	Beschlussfassung:
Der Ortsgemeinderat Fell stimmt dem nachstehenden Investitions-
plan (Entwurf Verwaltung vom 08.12.2017) für den Planungszeit-
raum 2017 - 2021 nebst der o.g. Ergänzung betreffend Winzerkeller 
(bis maximal 10.000 EUR wg. Abfluss-Situation) zu.
Abstimmungsergebnis:	
14 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen.
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14. Wettbewerb „Spar-Euro 2018“; Beratung und Beschluss 
über die Teilnahme der Ortsgemeinde Fell
Der Vorsitzende trägt die wesentlichen Informationen zum Wettbe-
werb „Spar-Euro 2018“ vor. 
Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschlussvorschlag:
Die Ortsgemeinde Fell nimmt nicht am Wettbewerb „Spar-Euro 
2018“ teil.
Abstimmungsergebnis:
15 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
15. Verschiedenes

- Ratsmitglied Löwen wg. WLAN/Vorgehensweise
Der Vorsitzende gibt hierzu aktuelle Infos und wird über den Fort-
gang zu gegebener Zeit berichten
- Ratsmitglied Michael Rohles wg. Ortsfahnen/Wettertauglichkeit
Ortsbürgermeister wird das Abhängen der Fahnen veranlassen
- Ratsmitglied Michael Rohles wg. Parksituation am neu ge-

stalteten Platz/Neustraße; dieses Thema wurde an den Bau-
ausschuss delegiert: Anfang 2018 soll eine Sitzung des 
Bauausschusses vor Ort stattfinden und über die weitere Vor-
gehensweise beraten werden. Zu diesem Termin sollen auch 
die Anrainer des Gemeindegrundstücks eingeladen und in die 
Beratung mit einbezogen werden
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Tel. 06502/2769
Sprechzeiten: Mo.+ Mi. 18 - 20 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Föhren
buergermeister@foehren.de

Bekanntmachung
Ortsgemeinde Föhren  Geschäftsstelle:
-Umlegungsausschuss- Vermessungs-
 und Katasteramt
 Westeifel-Mosel
 Im Viertheil 24
 54470 Bernkastel-Kues
Sitzung des Umlegunsausschusses der Ortsgemeinde Föhren am 
Dienstag, dem 30.01.2018 um 17.00 Uhr im Haus der Gemeinde 

(Gemeindebüro), Hauptstraße 47, in 54343 Föhren,
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung:
1.  Verpflichtung der Mitglieder des Umlegungsausschusses durch 

die Ortsbürgermeisterin soweit sie nicht bereits nach § 30 Ge-
meindeordnung (GemO) verpflichtet sind.

Nichtöffentliche Sitzung:
2.  Bericht über den derzeitigen Stand des Baulandumlegungsver-

fahren „In der Acht“
3.  Annahme der Sitzungsniederschrift vom 07.12.2017
4.  Behandlung von Widersprüchen
5.  Erläuterungen zum weiteren Verfahrensablauf
6.  Verschiedenes

Bernkastel-Kues, den 12.01.2018
Der Vorsitzende des Umlegungsausschusses

gez. Volker Rohrbacher

Lebendiges Föhren
Donnerstag ist wieder (närrischer) Liedernachmittag
Das nächste Treffen zum beliebten singen von Schlagern und 
Volksliedern, ist am Donnerstag, dem 01.02.2018 im Bürger und 
Vereinshaus in Föhren und beginnt um 15.30 Uhr. Frohe Stunden 
in gemütlicher, närrischer Atmosphäre erwarten sie. Beiträge zum 
närrischen Treffen sind herzlich willkommen, ebenso wie „jahres-
zeitliche“ Kleidung. Wir freuen uns auf viele sangesfreudige Besu-
cher/innen in geselliger Runde. Feinsinnige und heitere Textlesun-
gen ergänzen das Ganze. Bei Bedarf an Fahrdienst, wenden Sie 
sich bitte an die Fahrtenbörse (neue Nr.: 0152-251-44744). Ma-
chen Sie ruhig vom Fahrdienst Gebrauch, es ist den Veranstaltern 
ein besonderes Anliegen, das alle die möchten teilnehmen können!
Grundkurs	„Kinaesthetics	für	pflegende	Angehörige“
Die Betreuungsgruppe „unter uns“ im Dorfprojekt „Lebendiges 
Föhren“ bietet für pflegende Angehörige, ehrenamtlich Tätige und 
weitere Interessierte den Grundkurs „Leichter geht es mit Kinaest-
hetics“ an. Pflegende Angehörige bewältigen rund um die Uhr gro-
ße Herausforderungen. Kinaesthetics bietet ein Lernangebot, sich 
wirkungsvoll zu entlasten, rückenschonend zu arbeiten und gleich-

zeitig die Angehörigen zu fördern und zu unterstützen. Die oftmals 
hohe Spannung und Anstrengung wird weiniger und führt zu har-
monischeren Abläufen.
Der Grundkurs richtet sich an Personen, die ohne professionelle 
Ausbildung ihre pflegebedürftigen Angehörigen oder Freunde/Be-
kannte pflegen und betreuen. Die Kursleitung übernimmt Frau Re-
nate Simon (Kinaesthetics-Trainerin, Gesundheits- und Kranken-
pflegerin) aus Wittlich. Die Kursdauer sind 6 Abende an folgenden 
Terminen: 14.02., 21.02., 28.02., 14.03., 21.03 und 28.03. jeweils 
18.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Veranstaltungsort sind die Räumlichkei-
ten des Pflegedienst „Vital“, Industriepark Föhren, Europa-Allee 6. 
Kurskosten werden zum größten Teil übernommen, zu zahlen ist 
ein Eigenanteil von 25 €. Informationen und Anmeldung bitte bis 6. 
Februar 2018 bei Frau Simon, Tel.: 06571/9989725 oder per Mail: 
renate.simon@kinaesthetics-net.de
AG	Pflege	im	Alter
Eine kleine AG trifft sich am 06.02.2018 um 19.00 Uhr, um weiter an 
Fragen rund um die „Pflege im Alter“ weiter zu denken. Vereinzelte 
Rückmeldungen zeigen das es hier einiges an Problematiken gibt. 
Oft fehlen Informationen über zustehende Leistungen, manchmal 
gibt es Engpässe in der Betreung, dies und weitere Aspekte stehen 
im Fokus erster Überlegungen, wie und ob wir im lebendigen Föh-
ren Unterstützung organisieren können.
AG	Mobilität
Wenn Sie Probleme haben zum Arzt oder zum Einkaufen zu kom-
men, dann nutzen Sie doch gerne unsere kostenlose Fahrtenbörse. 
Melden Sie ihren Bedarf einige Tage vorher unter der Nr. 0152 251-
44744 an.
(zwischen 09.00-12.00 Uhr Montags bis Freitags).

Bekanntmachung 
Richtlinie	der	„Ortsgemeinde	Föhren“

zur	Förderung	von	Modernisierungs-	und	Instandsetzungs-
maßnahmen an privaten Gebäuden innerhalb des Erneue-

rungsgebietes	„Föhren	Ortszentrum“
Präambel

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und ggf. 
des Bundes fördert die „Ortsgemeinde Föhren“ (nachfolgend „Ge-
meinde“ genannt) Modernisierungs- und Instand-setzungsmaßnah-
men an privaten Gebäuden innerhalb des Erneuerungsgebietes 
„Föhren Ortszentrum“ (nachfolgend „Erneuerungsgebiet“ genannt) 
als Teilmaßnahme der städtebaulichen Gesamtmaßnahme.
Modernisierung bedeutet im städtebaulichen Sinne die Beseitigung 
städtebaulicher Missstände durch bauliche Maßnahmen gem. § 
177 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) an 
bestehenden Gebäuden, die den Gebrauchswert der Wohnungen 
und Gebäude nachhaltig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhält-
nisse auf Dauer verbessern und eine nachhaltige Energieeinspa-
rung ermöglichen. Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn die 
bauliche Anlage nicht mehr den allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht.
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Unter Instandsetzung wird die Behebung von baulichen Mängeln 
gem. § 177 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 BauGB verstanden, die auf 
eine Vernachlässigung der Instandhaltung der baulichen Anlagen 
zurückzuführen sind und städtebaulich nachteilige Auswirkungen 
haben. Durch die durchgeführten Maßnahmen müssen entspre-
chend den Sanierungszielen die bestimmungs-gemäße Nutzung 
oder der städtebaulich gebotene Zustand von Gebäuden und deren 
Außen-anlagen wiederhergestellt werden.
Nach der Rechtsprechung des BVerwG (Beschl. vom 27.08.1996 -8 
B 165.96-) fallen unter Modernisierung i.S.d. § 177 BauGB nicht die 
Errichtung eines maßstabgetreuen Neubaus an gleicher Stelle sowie 
wesentliche bauliche Änderungen, soweit es sich um Ausbauten, Um-
bauten und Erweiterungen handelt, die als solche nicht den Standard 
der vorhandenen Substanz anheben, sondern erstmals einen Bauteil 
schaffen. Dementsprechend schließen sich der Abbruch, sofern er als 
wesentlich anzusehen ist, und die Modernisierung von modernisie-
rungsbedürftigen Gebäuden gegenseitig aus.

§ 1 
Rechtsgrundlage

Die Zuwendungen werden auf der Grundlage der Vorschriften des 
Zweiten Kapitels „Besonderes Städtebaurecht“, Erster Teil „Städ-
tebauliche Sanierungsmaßnahmen“ des BauGB und der Verwal-
tungsvorschrift über die Förderung der städtebaulichen Erneuerung 
(VV-StBauE) in der jeweils gültigen Fassung sowie dieser Richtlinie 
gewährt.
Die Gewährung von Zuwendungen stellt eine freiwillige Leistung der 
Gemeinde im Rahmen der Städtebauförderung dar, auf die auch bei 
Erfüllung aller Voraussetzungen kein Rechtsanspruch besteht.

§ 2 
Förderungsgrundsätze

1) Das Grundstück muss in dem Erneuerungsgebiet belegen sein.
2) Die Durchführung der einzelnen Modernisierungs- und Instand-

setzungsmaßnahmen muss im öffentlichen Interesse liegen 
und den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme entsprechen.

3) Die Modernisierungs- und Instandsetzungskosten müssen im 
Hinblick auf die Erhöhung des Gebrauchswertes und die Nut-
zungsdauer des Gebäudes unter Berücksichtigung seiner städ-
tebaulichen Bedeutung und Funktion wirtschaftlich vertretbar 
sein.

4) Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen müssen 
grundsätzlich vor Baubeginn zwischen dem/der Eigentümer/-
in und der Gemeinde in einer sogenannten Modernisierungs-
vereinbarung vertraglich vereinbart werden. Baubeginn ist die 
konkrete Beauftragung von Leistungen oder die Aufnahme von 
Eigenleistungen. Ausnahmsweise kann im Einzelfall nach vor-
heriger schriftlicher Zustimmung förderunschädlich vorzeitig mit 
dem Vorhaben begonnen werden. Planungsleistungen bleiben 
hiervon unberührt. 

5) Die Gebäude müssen grundsätzlich umfassend saniert werden, 
d.h., die wesentlichen Miss-stände und Mängel müssen besei-
tigt werden. Eine umfassende Förderung liegt vor, wenn sie sich 
aus mehreren Maßnahmen zusammensetzt, die jeweils zu ei-
ner nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswertes des gesam-
ten Gebäudes bzw. der Wohn- oder Gewerbeeinheit bei-tragen. 

6) Aus technischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen kön-
nen Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aus-
nahmsweise nach vorheriger Absprache mit der ADD in mehre-
ren Abschnitten durchgeführt werden.

7) Die Restnutzungsdauer des Gebäudes soll nach Durchführung 
der Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der 
Regel mindestens 30 Jahre betragen.

§ 3 
Förderungsfähige Maßnahmen

1) Förderungsfähig sind wohnraumwirksame Modernisierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen zum Herrichten von Gebäuden 
und Ihres Umfeldes für Handel, Dienstleistungen und Gewerbe 
einschließlich technologie-orientierter Nutzungen. Die Kosten 
der Modernisierung und Instandsetzung dürfen grund-sätzlich 
nicht mehr als die Kosten eines vergleichbaren Neubaus (Kos-
tengruppen 300 und 400 gem. DIN 276-1) betragen.

2) Erneuerungsbedingte Aufstockungen und Erweiterungen kön-
nen im angemessenen Ver-hältnis zum bisherigen Bestand ein-
bezogen werden, wenn sie in der Regel weniger als die Hälfte 
der bisherigen Nutzfläche nach DIN 277 erreichen.

3) Förderungsfähig sind auch bauliche Maßnahmen (einzelne Ge-
werke), die zu einer erheb-lichen Verbesserung der äußeren Ge-
stalt der Gebäude im Sinne einer Stadtbildaufwertung führen.

4) Unter Bezug auf § 2 Abs. 5 dieser Richtlinie ist die Förderung 
eines einzigen Gewerkes nur möglich, wenn das Gebäude vor 
kurzem umfassend modernisiert wurde (Restmodernisierung).

5) Die Gemeinde kann angemessene Arbeitsleistungen des/der 
Eigentümers/-in bis zur geltenden Obergrenze (zurzeit 10,00 
EUR/Stunde) und bis zu 30 v.H. der sonstigen berücksichti-
gungsfähigen Gesamtkosten anerkennen.

§ 4 
Nicht berücksichtigungsfähige Kosten

1) Nicht berücksichtigungsfähig sind Kosten für Maßnahmen, die 
- den anerkannten Regeln der Technik nicht entsprechen,
- den Gebrauchswert des Gebäudes insoweit verändern, als der 

Gebrauchswert infolge der Modernisierung weit über den An-
forderungen der Sanierung liegt (z.B. Luxusmoderni-sierungen 
von Wohnungen). Hierzu gehören beispielsweise Kosten für 
den Einbau eines offenen Kamins oder Kachelofens trotz be-
stehender Heizungsanlage, Schwimmbecken, Sauna, Bar oder 
ähnliche Einrichtungen.

2) Nicht berücksichtigungsfähig sind des Weiteren Kosten, die
- von einer anderen Stelle durch einen Zuschuss gedeckt werden 

(s. § 177 Abs. 4 Satz 2 BauGB),
- der/die Eigentümer/-in aufgrund anderer Rechtsvorschriften 

selbst zu tragen hat, oder wenn er Instandsetzungen unterlas-
sen hat oder nicht nachweisen kann, dass ihre Vornahme wirt-
schaftlich unvertretbar oder ihm nicht zuzumuten waren (s. § 
177 Abs. 4 Satz 3 BauGB),

- ausschließlich für Aufgaben der Denkmalpflege anfallen.
3) Für unterlassene Instandsetzung ist vorab ein Pauschalbetrag 

von 10 v.H. der anerkannten Kosten abzuziehen, es sei denn, 
dass der/die Eigentümer/-in die unterlassene Instandsetzung 
nachweislich nicht zu vertreten hat.

4) Die Umsatzsteuer, die nach § 15 Umsatzsteuergesetz als Vor-
steuer abziehbar ist, Skonti und sonstige Abzüge gehören nicht 
zu den berücksichtigungsfähigen Kosten.

§ 5 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Unter Bezugnahme auf den § 2 Abs. 5 dieser Richtlinie können die 
nachstehend exemplarisch genannten Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen im Rahmen von Modernisierungs-ver-
einbarungen als Teilmaßnahmen förderrechtlich Berücksichtigung 
finden:
1. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnungszuschnitts
2. Maßnahmen zur Verbesserung der Ver- und Entsorgungsleitun-

gen, zentralen Heizungsanlagen und Sanitäreinrichtungen
3. Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes 
4. Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes
5. Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsabläufe innerhalb 

der Wohnung
6. Maßnahme zur Sicherstellung der Barrierefreiheit
7. Schaffung privater Stellplätze entsprechend dem bauordnungs-

rechtlich zu führenden Nachweis
Die förderrechtliche Berücksichtigung weiterer Teilmaßnahmen 
bleibt der Gemeinde vorbehalten, sofern diese mit den Zielen und 
Zwecke des Entwicklungskonzepts im Einklang stehen. 

§ 6 
Höhe und Ermittlung des Kostenerstattungsbetrages

1) Der/Die Eigentümer/-in hat grundsätzlich die Kosten der Moder-
nisierung und Instandsetzung selbst zu tragen. 

2) Der Kostenerstattungsbetrag soll grundsätzlich als eine auf den 
Einzelfall bezogene Pauschale in Form einer Anteilsfinanzie-
rung gewährt werden (pauschalierter Kostenanteil). 

 Ein komplementärer Kostenerstattungsbetrag kann insoweit 
gewährt werden, als die Kosten der Modernisierung und In-
standsetzung nicht durch eigene oder fremde Mittel oder Zu-
schüsse anderer Institutionen gedeckt und die sich aus der Fi-
nanzierung ergebenden Kapitalkosten sowie die entstehenden 
Bewirtschaftungskosten nicht aus den tatsächlich erzielbaren 
Erträgen aufgebracht werden können.

3) Im Rahmen der Anwendung dieser Richtlinie kann sich die 
Gemeinde an den berücksichti-gungsfähigen Modernisie-
rungs- und Instandsetzungskosten durch Gewährung eines 
grundsätzlich nicht rückzahlbaren pauschalierten Kostenerstat-
tungsbetrages beteiligen. Dieser beträgt max. 35 v.H. der be-
rücksichtigungsfähigen Gesamtkosten (ohne Grundstücks- und 
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Gebäuderestwert), jedoch höchstens 30.000,00 EUR.
4) Im Rahmen der Anwendung dieser Richtlinie ist auch bei über-

wiegend gewerblich genutzten Gebäuden die Ermittlung des 
Kostenerstattungsbetrages auf der Grundlage einer Vergleichs-
berechnung (Jahresmehrertrags- oder Jahresgesamtertragsbe-
rechnung) unter Verweis auf die Ziffer 8.4.1.5 Abs. 3 VV-StBauE 
entbehrlich. 

5) Bei Gebäuden von geschichtlicher künstlerischer oder städte-
baulicher Bedeutung sowie bei Gebäuden von strukturpoliti-
scher, konversionsbedingter oder technologieorientierter Be-
deutung kann der Kostenerstattungsbetrag um bis zu 5 v.H. 
erhöht werden. Der in Abs. 3 genannte Höchstbetrag bleibt 
hiervon unberührt. 

6) Bei der Festsetzung des Kostenerstattungsbetrages können 
bei sozialen Härtefällen die nachgewiesenen Einkommensver-
hältnisse des/der Eigentümers/-in angemessen berück-sichtigt 
werden (Sozialklausel). Der Kostenerstattungsbetrag kann um 
bis zu 0 v.H. erhöht werden. Der in Abs. 3 genannte Höchstbe-
trag bleibt hiervon unberührt.

7) Die endgültige Festlegung des Kostenerstattungsbetrages 
erfolgt nach Durchführung der Modernisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen auf der Grundlage der mit Verwendungs-
nachweis gem. Teil I/Anlage 4 Muster 5 zu § 44 Abs. 1 VV-LHO 
(http://www.add.rlp.de/Kommunale-und-hoheitliche-Aufgaben,-
Soziales/Kommunale-Entwick-lung,-Sport,-Denkmalschutz/
Staedtebauliche-Erneuerung/) nachgewiesenen und von der 
Gemeinde geprüften Kosten. Der endgültige Kostenerstat-
tungsbetrag wird durch ein-seitige Erklärung der Gemeinde Be-
standteil der Modernisierungsvereinbarung.

8) Die Überschreitung der der Modernisierungsvereinbarung zu-
grunde liegenden Kosten begründet grundsätzlich keinen An-
spruch auf eine höhere Förderung. 

 Die Mehrkosten können unter Beachtung des in Abs. 3 ge-
nannten Höchstbetrages ausnahms-weise insoweit anerkannt 
werden, als diese im Rahmen der Ausführung der in der Mo-
derni-sierungsvereinbarung festgelegten Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen ange-fallen sind und für notwen-
dig erklärt werden können. 

 Zusätzliche nicht vereinbarte Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen können grundsätzlich nicht berücksichtigt 
werden; diesbezüglich wird auf § 9 Abs. 7 dieser Richtlinie ver-
wiesen.

 Eine Unterschreitung der veranschlagten Kosten begründet 
hingegen eine anteilige Ermäßigung des Kostenerstattungsbe-
trages.

9) Erfolgt ein Rücktritt von der Modernisierungsvereinbarung auf-
grund von Umständen, die der/die Eigentümer/-in zu vertreten 
hat, so sind die ausgezahlten Fördermittel unverzüglich und in 
ihrer Gesamthöhe zurückzuzahlen. Erfolgt ein Rücktritt, den 
der/die Eigentümer/-in nicht zu vertreten hat und sind Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bereits durchge-
führt, erfolgt eine anteilige Förderung insbesondere im Sinne 
des Abs. 8 dieser Richtlinie. Über- und Rückzahlungen sind 
entsprechend der Nr. 9.4 der VV zu § 44 LHO, Teil I/Anlage 3 
(ANBest-P) vom Zeitpunkt der Entstehung mit jährlich 5 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu 
verzinsen. 

§ 7 
Zahlungsweise

1) Der pauschalierte Kostenerstattungsbetrag wird in der Regel in 
zwei Teilzahlungen geleistet. 

2) Nach Abschluss der Modernisierungs-/Instandsetzungsverein-
barung und nach Nachweis von entsprechenden berücksichti-
gungsfähigen Kosten können bis zu 50 v.H. des vereinbarten 
Kostenerstattungsbetrages gem. § 6 Abs. 3 dieser Richtlinie 
ausgezahlt werden.

3) Die ausstehende Schlusszahlung des Kostenerstattungsbetra-
ges erfolgt nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnach-
weises mit Rechnungsbelegen sowie nach Feststellung der 
vertragsmäßigen Durchführung der vereinbarten Modernisie-
rungs- und Instandsetzungs-maßnahmen.

§ 8 
Sicherung der Zuwendung

Im Rahmen der Anwendung dieser Richtlinie ist eine dingliche Si-
cherung der gewährten Zuwen-
dung (Kostenerstattungsbetrag) durch Eintrag einer Grundschuld 
im Grundbuch an rangletzter Stelle zugunsten der Gemeinde nicht 
geboten. 

§ 9 
Durchführung

1) Einer Modernisierungsvereinbarung sollen insbesondere fol-
gende Unterlagen zugrunde liegen, die zugleich Bestandteil der 
abzuschließenden Vereinbarung sind: 

- Amtlich beglaubigter Auszug aus dem Grundbuch;
- Auszug aus der Flurkarte des Liegenschaftskatasters; 
- Maßnahmenbeschreibung;
- ggf. Bauentwurf Maßstab 1:100 mit Leistungsverzeichnis;
- Nachweis von Bedarf und Wirtschaftlichkeit, ggf. „Modernisie-

rungsgutachten“; 
- Kostenschätzung nach der DIN 276 (Vorkalkulation); 
- Ermittlung des pauschalierten Kostenerstattungsbetrages;
- ggf. Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn;
- Vorläufiger Finanzierungsplan;
- Stellungnahme des Sanierungsträgers/Beraters/Sanierungs-

stelle o.ä..
2) Der/Die Eigentümer/-in darf vor Abschluss der Modernisierungs-

vereinbarung mit den Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen grundsätzlich nicht beginnen. Zum Ausschluss 
der Förderschädlichkeit bedarf ein Baubeginn vor Abschluss 
der Moderni-sierungsvereinbarung der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung. 

3) Der/Die Eigentümer/-in hat rechtzeitig vor Baubeginn die nach 
öffentlichem Recht erforderlichen Genehmigungen, insbeson-
dere eine gebotene Baugenehmigung einzuholen. Ein Baube-
ginn ohne diese erforderlichen Genehmigungen führt zum Aus-
schluss der Förderung. 

 Die Versagung einer Genehmigung mit der Konsequenz, dass 
die Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten objektiv 
nicht umgesetzt werden können, führt zu dem Recht der Ver-
tragsparteien, von der Modernisierungsvereinbarung zurückzu-
treten.

4) Der/Die Eigentümer/-in ist verpflichtet, vor Baubeginn die erfor-
derlichen Versicherungen abzuschließen und bei der Gebäu-
de- und Feuerversicherung nach Durchführung der Moderni-
sierung/Instandsetzung die eingetretenen Wertsteigerungen 
entsprechend zu berücksichtigen.

5) Mit der Durchführung der in der Modernisierungsvereinbarung 
festgelegten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men ist unverzüglich nach Abschluss der Vereinbarung zu be-
ginnen. Die Maßnahmen sind zügig durchzuführen und grund-
sätzlich innerhalb von 2 Jahren zu beenden. Die Frist kann in 
begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der ADD ange-
messen verlängert werden. 

6) Der/Die Eigentümer/-in hat selbständig zu prüfen, ob und in-
wieweit für Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- die Ver-
gabe- und Vertragsordnung (VOL) und für Bau-leistungen die 
Vergabe- und Vertragsordnung (VOB) anzuwenden sind. 

7) Änderungen gegenüber den in der Modernisierungsvereinba-
rung festgelegten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde 
und ggf. der Anpassung der Modernisierungsvereinbarung.

8) Den Abschluss der Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen hat der/die Eigentümer/-in der Gemeinde unver-
züglich anzuzeigen und ihr zeitnah einen Verwendungs-nach-
weis nebst Rechnungsbelegen vorzulegen.

 Die Gemeinde ist berechtigt, die vertragsmäßige Durchführung 
vor Ort zu überprüfen.

9) Stellt die Gemeinde fest, dass die dem/der Eigentümer/-in ob-
liegenden Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
nicht, nicht vollständig oder mangelhaft durchgeführt sind, so 
kann die Gemeinde insoweit die Nachholung, Ergänzung oder 
Nachbesserung binnen einer angemessenen Frist verlangen.

 Kommt der/die Eigentümer/-in dem Verlangen nicht fristgemäß 
nach, so gilt § 11 Abs. 2 dieser Richtlinie entsprechend.

§ 10 
Sonstige	Pflichten	des/der	Eigentümers/-in

1) Für die Unterhaltung und die Erhaltung des Zustandes des ge-
förderten Gebäudes gilt eine 10-jährige Zweckbindungsfrist. 
Die Frist beginnt mit der Feststellung der vertragsmäßigen 
Durch-führung der vereinbarten Modernisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen (§ 7 Abs. 3 dieser Richtlinie). 

 Entsprechende Pflichten sind auf einen etwaigen Rechtsnach-
folger zu übertragen. Die Gemeinde ist über eine Veräußerung 
innerhalb der Zweckbindungsfrist unverzüglich zu unterrichten.

2) Für die Zeit der Zweckbindungsfrist von 10 Jahren hat der/die 
Eigentümer/-in sicherzustellen, dass die Gemeinde, die Auf-
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sichtsbehörden und der Rechnungshof Rheinland-Pfalz be-
rechtigt sind, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 
anzufordern, die Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebungen oder durch Beauftragte zu prüfen. Hierzu hat der/
die Eigentümer/-in die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

3) Nach Abschluss der Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen verpflichtet sich der/die Eigentümer/-in für die 
Dauer der Zweckbindungsfrist, die ortsüblichen Mieten/Pach-
ten für Wohnräume/gewerbliche Räume einschließlich deren 
zulässigen Miet-/Pachterhöhungen nicht zu überschreiten. Das 
gilt für sämtliche neu zu begründende Miet-/Pachtverhältnis-
se gleichermaßen. Für die Zulässigkeit von Mieterhöhungen 
für preisgebundenen Wohnraum und von Mieterhöhungen bei 
nicht preisgebundenem Wohnraum gelten die einschlägigen 
gesetzlichen Regelungen.

§ 11 
Rechtsfolgen bei vorzeitiger 

Beendigung der Vereinbarung
1) Erfolgt die Kündigung aufgrund von Umständen, die der/

die Eigentümer/-in nicht zu vertreten hat, so kann der/die 
Eigentümer/-in verlangen, dass die Gemeinde ihm die notwen-
digen Auf-wendungen erstattet, die ihm im Vertrauen auf die 
Durchführung der Vereinbarung entstanden sind. 

 Die dem/der Eigentümer/-in aufgrund der Vereinbarung ent-
standenen Vorteile sind anzu-rechnen. Soweit vereinbarte 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bereits 
durchgeführt sind, verbleibt es insoweit bei der vereinbarten 
Zuwendung und zwar in der Höhe des Anteils, der sich ergibt, 
in dem die Kosten der durchgeführten Maßnahmen gem. Ver-
wendungsnachweis zu den der Modernisierungsvereinbarung 
zugrunde gelegten berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten 
ins Verhältnis gebracht werden.

 Ausgezahlte Förderbeträge, die diese Höhe überschreiten, sind 
innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung der Überzahlung an 
die Gemeinde zurückzuzahlen.

2) Erfolgt die Kündigung aufgrund von Umständen, die der/die 
Eigentümer/-in zu vertreten hat, so sind die ausgezahlten För-
derbeträge sofort zurückzuzahlen und vom Tage der Auszah-
lung an mit 5 v.H. über dem Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank jährlich zu verzinsen.

§ 12 
Steuerrechtlicher Hinweis

Die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Absetzungen 
gem. §§ 7h, 10f und 11a Einkommensteuergesetz (EStG) setzt vo-
raus, dass das Grundstück in einem Erneuerungsgebiet belegen 
sein muss, welches gem. § 142 BauGB durch Beschluss förmlich 
als Sanierungsgebiet festgelegt wurde, und eine Modernisierungs-
vereinbarung vor Baubeginn geschlossen wurde. 
Das EStG und die hierzu ergänzende Bescheinigungsrichtlinie stel-
len ausschließlich auf den Zeitpunkt des Abschlusses der rechtver-
bindlichen Modernisierungsvereinbarung ab. Die Zustimmung zum 
förderunschädlichen vorzeitigen Baubeginn ist für die steuerrechtli-
che Betrachtung ohne Belang. 
Des Weiteren ist immer eine Bescheinigung der Gemeinde ent-
sprechend der jeweils gültigen Bescheinigungsrichtlinie erforder-
lich. Nicht bescheinigungsfähig sind Arbeitsleistungen des/der 
Eigentümers/-in und der unentgeltlich Beschäftigten. 

§ 13 
Inkrafttreten

1) Der Ortsgemeinderat der „Ortsgemeinde Föhren“ hat am 
„28.11.2017“ die Modernisierungs-richtlinie beschlossen. Die 
ADD hat diese Richtlinie mit Schreiben vom 15.12.2017 geneh-
migt.

2) Die Modernisierungsrichtlinie findet am Tag nach der Veröffent-
lichung Anwendung. 

Föhren, den 15.01.2018
gez. Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Zeitungsleser 
wissen mehr!

Tel. 06502/2391, 
Sprechzeiten: Di. 18.00-20.00 Uhr 
bei Bedarf weitere Termine nach Absprache

Kenn
buergermeister@kenn.de

Bekanntmachung
Am Montag,	22.	Januar	2018	findet	um	20.00	Uhr	 im Rathaus, 
Bahnhofstraße 28 in Kenn eine Sitzung des Bauausschusses der 
Ortsgemeinde Kenn statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1.  Mitteilungen
2.  Bauanträge
 a) St. Wendelinusstraße
 b) Bergstraße
 c) An der Berensgrub
 d) An der Berensgrub
 e) Am Tälchen
3.  Verschiedenes

Kenn, 15.01.2018
Rainer Müller, Ortsbürgermeister

Unterrichtung	der	Einwohner 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

Kenn vom 13.12.2017
Unter dem Vorsitz von Herrn Ortsbürgermeister Rainer Müller und 
in Anwesenheit von Herrn Josef Weins von der Verbandsgemein-
deverwaltung Schweich fand am 13.12.2017 im Rathaus in Kenn 
eine Gemeinderatssitzung statt. In dieser Sitzung wurden folgende 
Beschlüsse gefasst:
1. Mitteilungen
Der Ortsgemeinderat nahm von folgenden Mitteilungen des 
Vorsitzenden Kenntnis:
1.1 Verkauf Grundstücke im Neubaugebiet „Kenner Ley 2“
Im Neubaugebiet „Kenner Ley 2“ wurden bis jetzt 58 Grundstücke 
mit einem Gesamtvolumen von rd. 6,78 Mio. EURuro verkauft. In 
2017 wurden bisher 20 Kaufverträge mit einem Volumen von rd. 
2,48 Mio. EURuro beurkundet.
1.2 Breitbandausbau 
Die Telekom hat mitgeteilt, dass voraussichtlich bis zum Ende des 
kommenden Jahres der Breitbandausbau abgeschlossen sein wird. 
Weiterhin hat Vodafone/Kabel Deutschland mit dem Ausbau ihres 
Netzes begonnen. Die Ortsgemeinde Kenn wird dann von zwei 
Anbietern mit schnellen Internetzugängen mit hoher Datenübertra-
gungsrate versorgt.
1.3 Dorfmoderation
Die ersten Ergebnisse aus der Dorfmoderation und der Bürgerver-
sammlung werden in Kürze auf der Homepage der Ortsgemeinde 
Kenn (www.kenn-mosel.de) veröffentlicht.
1.4 Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“
Die Grundschule Kenn hat zur Verbesserung der technischen Inf-
rastruktur 13 IPad‘s erhalten. Die Ausstattung der Schule mit einem 
WLAN-Netz erfolgt in Kürze
1.5 Verwaltungsrechtsstreitverfahren
Zurzeit sind mehrere Verwaltungsrechtsstreitverfahren unter Betei-
ligung der Ortsgemeinde Kenn anhängig. Über den Ausgang der 
Gerichtsverfahren wird der Ortsgemeinderat zu gegebener Zeit in-
formiert.
2. Jahresabschluss zum 31.12.2016
2.1 Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses
Der Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt wurde vom ältesten Rats-
mitglied, Herrn Hans-Jürgen Hellermann, der zugleich auch Vorsitzen-
der des Rechnungsprüfungsausschusses ist, übernommen.
Ratsmitglied Hans-Jürgen Hellermann teilte mit, dass der Rech-
nungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 11.12.2017 den Jah-
resabschluss zum 31.12.2016 nach den Vorschriften der §§ 110 ff. 
Gemeindeordnung (GemO) geprüft hat.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach den dadurch gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Jah-
resabschluss zum 31.12.2016, unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Ortsgemeinde Kenn. Die Buchführung, der Jahresabschluss 
und der Rechenschaftsbericht entsprechen den gesetzlichen Vor-
schriften.
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Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 führte zu 
folgendem Ergebnis:
1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 21.726.571,06 EUR ab und weist in der Ergeb-
nisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 771.925,39 
EUR aus.

2. Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 11.050.597,62 EUR aus-
gewiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2016 um 771.925,39 EUR erhöht.

3. Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich im Prüfungszeitraum 
um 200.976,31 EUR auf 21.726.571,06 EUR verringert.

4. Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen verringert 
sich um 1.130.329,80 EUR auf 5.543.775,89 EUR.

5. Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2016 um 
162.059,40 EUR auf 3.899.863,49 EUR erhöht.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinde-
rat Kenn die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 
31.12.2016 vor (§ 114 Abs. 1 Satz 1 GemO).
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig die Feststellung 
des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 gemäß § 114 Absatz 1 
Satz 1 GemO. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen werden, sofern keine vorherige Zustimmung er-
folgte, nachträglich genehmigt (§ 100 GemO).
An der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesord-
nungspunkt nahmen die von der Beschlussfassung Betroffe-
nen Rainer Müller (Ortsbürgermeister) und Silvia Festa (1. Bei-
geordnete) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO in Verbindung 
mit der VV Nr. 4 zu § 114 GemO nicht teil.
2.2 Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Der Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt wurde vom ältesten 
Ratsmitglied, Herrn Hans-Jürgen Hellermann, übernommen.
Ratsmitglied Hans-Jürgen Hellermann teilte mit, dass seitens des 
Rechnungsprüfungsausschusses vorgeschlagen wurde, dem Orts-
bürgermeister, der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Sch-
weich und den Beigeordneten die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 
Satz 2 GemO zu erteilen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig, dem Ortsbürger-
meister, der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich 
und den Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2016 gemäß § 
114 Abs. 1 Satz 2 GemO die Entlastung zu erteilen. 
An der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesord-
nungspunkt nahmen die von der Beschlussfassung Betrof-
fenen Rainer Müller (Ortsbürgermeister) und Silvia Festa (1. 
Beigeordnete) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO i.V. mit VV 
Nr. 4 zu § 114 GemO nicht teil.
3. Planungsauftrag für den Ausbau der Gartenstraße; Vergabe
Ortsbürgermeister Müller teilte mit, dass als nächste größere Stra-
ßenausbaumaßnahme die Gartenstraße im Teilabschnitt von der 
Kreuzung Bergstraße bis zur Einmündung in die Hauptstraße aus-
gebaut werden soll. Die Straße sei in einem sehr schlechten Zu-
stand und die Verkehrssicherheit in vielen Bereichen nicht mehr 
gegeben. Damit die Maßnahme in 2018/2019 geplant und ausge-
führt werden könne, sollte frühzeitig ein entsprechendes Büro mit 
der Erstellung der Straßenplanung beauftragt werden. 
Auf Grund der guten Erfahrungen, die die Ortsgemeinde Kenn in 
der Vergangenheit mit dem Büro BFH-Ingenieure gemacht habe, 
wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dieses Büro mit den 
Planungsleistungen für den Straßenbau zu beauftragen. Auch die 
Verbandsgemeindewerke haben für den Kanal- und Wasserlei-
tungsbau das Büro BFH-Ingenieure beauftragt, so dass die Ge-
samtbaumaßnahme sodann in der Verantwortung nur eines Pla-
nungsbüros liegen würde.
Ratsmitglied Johannes Gasber führte aus, dass die Gartenstraße 
in dem besagten Abschnitt in einem sehr schlechten Zustand und 
die Durchführung der Ausbaumaßnahme daher zu begrüßen sei. 
Da die entsprechenden Mittel für die Baumaßnahme im Haushalts-
plan der Ortsgemeinde vorgesehen seien, sollte nunmehr zügig 
mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Es spreche 
sicherlich vieles für eine Vergabe des Planungsauftrages an das 
Büro BFH; nicht zuletzt auch der Umstand, dass das Büro auch 
für die Verbandsgemeindewerke für den Leitungsbau beauftragt 
wurde. Der Planungsauftrag sollte seitens des Büros ergebnisoffen 
ausgeführt werden, d.h. es sollten der Ortsgemeinde verschiede-
ne Ausbauvarianten zur Entscheidung vorgelegt werden. Bei der 
Erstellung der Planung sollte unbedingt berücksichtigt werden, 
dass es sich bei dem Straßenabschnitt um eine der Hauptzufahrten 
zur Schule handelt, der gleichsam auch von vielen Schülerinnen 
und Schülern als Fußweg genutzt wird. Dieser Umstand müsse 

in der Planung berücksichtigt werden und es sollten verschiede-
ne Vorschläge erarbeitet werden, wie die Anforderungen an einen 
verkehrssicheren Schulweg bestmöglich bei dem Straßenausbau 
berücksichtigt werden können.
Ratsmitglied Klaus Freres teilte mit, dass er sich den Ausführun-
gen seines Vorredners anschließen möchte. Es sei wichtig, dass 
mehrere Ausbauvorschläge seitens des Planungsbüros erarbeitet 
werden, über die der Rat sodann beraten und entscheiden könne.
Ortsbürgermeister Müller erklärte, dass es eigentlich selbstredend 
sei, dass seitens eines Planungsbüros immer mehrere Straßen-
ausbauvarianten zur Entscheidung vorgelegt werden. Es biete sich 
auch an, zur Vorberatung dieser Varianten beispielsweise zu gege-
bener Zeit eine Arbeitsgruppe zu gründen.
Ratsmitglied Christoph Rhein führte aus, dass auch er es für sehr 
wichtig halte, beim Straßenausbau die Anforderungen zur Schaf-
fung eines sicheren Schulweges in den Vordergrund zu stellen. 
Auch bitte er darum, frühzeitig zu überprüfen, inwiefern hier die 
Verlegung einer Gasleitung in Frage käme.
Ratsmitglied Dieter Wilbert erklärte, dass der Straßenausbau 
schnellstmöglich geplant und sodann realisiert werden sollte, da die 
Verkehrssicherheit dort nicht mehr gewährleistet sei.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig, den Auftrag für 
die Planungsleistungen für den Ausbau der Gartenstraße (Teil-
abschnitt von Straßenkreuzung Bergstraße bis zur Einmün-
dung in die Hauptstraße) an das Büro BFH-Ingenieure, Trier, 
zu vergeben. Bei der Planung des Straßenausbaus soll ein 
besonderes Augenmerk auf die Realisierung sämtlicher Anfor-
derungen zur Schaffung eines verkehrssicheren Schulweges 
gerichtet werden.
4. Teilnahme an der 4. Bündelausschreibung Strom
Ortsbürgermeister Müller teilte mit, dass die aktuellen Stromliefer-
verträge sowie die Verträge für den Strom der Straßenbeleuch-
tung zum 31.12.2018 enden. Für den Strombezug ab dem Jahre 
2019 werde derzeit seitens des Gemeinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz (GStB) eine Bündelausschreibung vorbereitet, an 
welcher sich alle Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinden be-
teiligen können. Bei der Ausschreibung bestehe für die Kommunen 
die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Stromqualitäten (Normal- 
oder Ökostrom) zu wählen.
Seitens der Verwaltung werde vorgeschlagen, dass sich alle Orts-
gemeinden an der Ausschreibung beteiligen mögen. Zu den wei-
teren Details der Ausschreibung verwies der Vorsitzende auf die 
vorliegende Beschlussvorlage einschließlich des Schriftsatzes des 
GStB.
Ratsmitglied Johannes Gasber fragte nach, ob Informationen vor-
lägen, wie hoch das Einsparpotential für Ortsgemeinden sei, die 
sich an der Ausschreibung beteiligen im Vergleich zu solchen Kom-
munen, die nicht hieran teilnehmen würden. Weiterhin sei von In-
teresse, wie hoch der jährliche Stromverbrauch der Ortsgemeinde 
sei und wie hoch die Stromkosten für Normalstrom sowie Ökostrom 
seien. Bezüglich der Stromqualität schlage er vor, im Falle einer 
Teilnahme an der Ausschreibung Ökostrom auszuwählen. Hier soll-
te bedacht werden, dass die Ortsgemeinde selbst Strom aus einer 
Solaranlage anbiete und es stehe der Gemeinde sicherlich nicht 
gut zu Gesicht, wenn bei einer Ausschreibung kein Ökostrom be-
zogen werde.
Ortsbürgermeister Müller teilte mit, dass die aufgeworfenen Fragen 
seines Vorredners leider nicht aus der vorliegenden Beschlussvor-
lage beantwortet werden können. Weitergehende Informationen zu 
Verbrauchsdaten und Stromkosten liegen ihm leider auch nicht vor. 
In einer der nächsten Sitzungen werde er dies nachreichen.
Auf Vorschlag von Ortsbürgermeister Müller, bei der Bündelaus-
schreibung Ökostrom aus erneuerbaren Energien ohne Neuanla-
genquote zu wählen, fasste der Ortsgemeinderat sodann folgenden 
Beschluss:
1. Der Ortsgemeinderat Kenn nimmt das Schreiben des Ge-
meinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 03.11.2017 
nebst Anlagen zustimmend zur Kenntnis.
2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, den Gemeinde- und Städ-
tebund Rheinland-Pfalz mit der Ausschreibung der Stromliefe-
rung der Ortsgemeinde Kenn zum 01.01.2019 zu beauftragen.
3. Der Rat überträgt die Zuschlagsentscheidung für die Ver-
gabeleistungen an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-
Pfalz bzw. an die Gt-Service, Gemeindetag Baden-Württem-
berg, die sich zur Durchführung der Ausschreibung weiterer 
Kooperationspartner bedienen.
4.	Die	Ortsgemeinde	Kenn	verpflichtet	sich,	das	Ergebnis	der	
Bündelausschreibung als für sich verbindlich anzuerkennen. 
Sie	verpflichtet	sich	zur	Stromabnahme	und	zur	Abnahme	von	
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Dienstleistungen von dem Lieferanten/den Lieferanten, der/die 
den Zuschlag erhält/erhalten, für die Dauer der Vertragslaufzeit.
5. a) Die Verwaltung wird beauftragt, Strom mit folgender Qua-
lität im Rahmen der 4. Bündelausschreibung Strom auszu-
schreiben zu lassen:
- 100 % Normalstrom (keine Anforderungen an die Erzeu-

gungsart)
- 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne 

Neuanlagenquote,
 Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell
- 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit 

Neuanlagenquote (33%),
Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell
b) Im Falle der Ausschreibung von Ökostrom soll der zu lie-
fernde Strom bestehen zu
___ % aus Normalstrom,
 100 % aus Ökostrom ohne Neuanlagenquote,
___ % aus Ökostrom mit Neuanlagenquote.
Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Abnahmestel-
len auszuwählen, die auf Grund der Abnahmemenge dem je-
weiligen prozentualen Anteil entsprechen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei einer Enthaltung
5. Bauanträge
Es lagen keine Bauanträge vor.
6. Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden folgende Anfragen und 
Anregungen behandelt:
6.1 Ratsmitglied Silvia Festa
Parksituation im Bereich Waldstraße/Einmündung in die Spitz-
straße
Ratsmitglied Silvia Festa teilte mit, dass sich Anwohner bei ihr über 
die ungeordnete Parksituation im Bereich der Waldstraße/Einmün-
dung Spitzstraße beschwert hätten. Hier sollte einmal seitens des 
Ordnungsamtes überprüft werden, welche Maßnahmen ergriffen 
werden könnten, um die Situation zu entschärfen.
Ortsbürgermeister Müller sagte zu, dies zur Überprüfung an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich weiterzuleiten.
6.2 Ratsmitglied Silvia Festa
Nutzung des Skater-Platzes in der Bernhard-Becker-Freizeit-
anlage	als	Eisfläche
Auf Nachfrage teilte Ortsbürgermeister Müller mit, dass die Vorar-
beiten zur Nutzung des Platzes als Eisfläche abgeschlossen seien.
6.3 Ratsmitglied Klaus Freres
Abgestellter Wohnwagen in der „Alten Poststraße“
Ratsmitglied Klaus Freres teilte mit, dass in dem öffentlichen Ver-
kehrsraum der „Alten Poststraße“ schon seit geraumer Zeit ein alter 
Wohnwagen abgestellt wurde. Hier sollte überprüft werden, wer der 
Eigentümer des Wohnwagens sei und ob dieser nicht möglicher-
weise auf dem Gebiet der Stadt Trier stehe.
Ortsbürgermeister Müller sagte zu, dies zur Überprüfung an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich weiterzugeben.
6.4 Ratsmitglied Thomas Flesch
Parksituation im Bereich der Einmündung Schweicher Straße/
Neustraße und Zum Wingert
Ratsmitglied Thomas Flesch erinnerte nochmals daran, zur Ord-
nung der Parksituation im Bereich der Einmündung Schweicher 
Straße/Neustraße und Zum Wingert Fahrbahnmarkierungen mit 
eingezeichneten Parkbuchten anzubringen. Die Parksituation in 
diesem Bereich sei völlig ungeordnet und undurchsichtig.
Ortsbürgermeister Müller sagte zu, dies zur Überprüfung an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich weiterzuleiten.
6.5 Ratsmitglied Hans Gasber
Hochwasserschutzkonzept im Bereich des Geischbaches
Auf Nachfrage teilte Ortsbürgermeister Müller mit, dass, wenn alles 
optimal laufe, möglicherweise im nächsten Jahr mit der Umsetzung 
der ersten Maßnahmen aus dem von dem Büro Hömme erstellten 
Hochwasserschutzkonzept begonnen werden könne.

Tel. 06507/99126
Sprechzeiten: Mi. 18.30-20 Uhr
oder nach Vereinbarung

Klüsserath
buergermeister@kluesserath.de

Bekanntmachung
Am Mittwoch,	24.01.2018	findet	um	19.00	Uhr im Gemeindezent-
rum „Alte Ökonomie“ (Kirchstraße 3) in Klüsserath eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Klüsserath statt.

Tagesordnung
-öffentlich-
1.  Mitteilungen
2.  Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen
3.  Teilnahme an 4. Bündelausschreibung Strom
4.  Verschiedenes
-nicht öffentlich-
1.  Vertragsangelegenheiten
2.  Verschiedenes
-öffentlich-
5.  Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
Klüsserath, 15.01.2018

Günter Herres, Ortsbürgermeister

Zugmaschinen- 
Hauptuntersuchung-Sondertermin

Um den Haltern von Zugmaschinen weite Anfahrwege zu ersparen, 
führt die amtlich anerkannte Prüfstelle DEKRA auch in Klüsserath 
Überprüfungen gemäß § 29 StVZO für landwirtschaftliche Zugma-
schinen bis 40 km durch.
Prüftag:  Samstag, 27. Januar 2018
Uhrzeit:		 10.00 Uhr - 11.00 Uhr
Wo:  Traktordoktor Alexander Scholer, Mittelstr. 112, 

Klüsserath
Klüsserath, den 15.01.2018

Günter Herres, Ortsbürgermeister

Seniorennachmittag
Am	Sonntag,	21.	Januar	2018	findet	ab	14.00	Uhr	 im Gemein-
dezentrum „Alte Ökonomie“ unser Seniorennachmittag statt. Alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 60 sind hierzu recht herzlich ein-
geladen.
Wer Zuhause abgeholt werden will, meldet Sie sich bitte unter der 
Telefonnummer 99126 bei mir.

Klüsserath, den 15.01.2018
Günter Herres, Ortsbürgermeister

Tel. 06507/7039034 
Sprechzeiten: 
Fr. 19.00-20.00 Uhr

Köwerich
buergermeister@koewerich.de

Bekanntmachung
Am Montag,	 22.	 Januar	 2018	findet	 um	19.00	Uhr	 im Bespre-
chungszimmer des Gemeindebüros, Im Weingarten 9 in Köwerich 
eine Sitzung des Ortsgemeinderates Köwerich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1.  Mitteilungen
2.  Beratung und Verabschiedung des Forstwirtschaftsplanes 

2018
3.  Sachstand Umsetzung Beschlüsse der letzten Sitzungen
4.  Ergebnisse der Bürgerversammlung vom 19.12.2017
5.  Teilnahme an der 4. Bündelausschreibung Strom
6.  Bauanträge / Bauvoranfragen
7.  Straßenausbaumaßnahmen
 a) Grundsatzbeschluss Ausbau Kapellenstraße
 b) Vergabe Planungsleistungen Straßenausbau St. Kuni-

bert-Platz / Kapellenstraße
 c) Beantragung von Fördermitteln nach LVFGKom
8.  Neugestaltung Internetpräsenz Ortsgemeinde Köwerich
9.  Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen
10.  Standort Sammelcontainer Bioabfall
11.  Verschiedenes
nicht öffentlich
1.  Mitteilungen
2.  Verschiedenes

Köwerich, 15.01.2018
Elmar Schlöder, Ortsbürgermeister

Unterrichtung	der	Einwohner 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

Köwerich vom 13. November 2017
Unter dem Vorsitz des Ortsbürgermeisters Elmar Schlöder versam-
melt sich heute der oben aufgeführte Ortsgemeinderat zu seiner 
Sitzung im Besprechungszimmer  des Gemeindebüros, Im Wein-
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garten 9 Köwerich. Er stellt die ordnungsgemäße Einladung der 
Ratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des Rates fest. So-
dann eröffnet er die Sitzung um 19:00 Uhr.
-öffentlich-
11. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
Vor Einstieg in die Tagesordnung beschließt der Ortsgemeinderat 
einstimmig die Tagesordnung um einen Tagesordnungspunkt zu 
erweitern. Er wird an 3. Stelle gestellt und nennt sich: Pfarrei der 
Zukunft, Stellungnahme der Ortsgemeinde
1. Mitteilungen
a.) Organisatorische Veränderungen in der Gemeindeverwaltung
Die Verwaltungsarbeit soll weiter modernisiert werden, um folgende 
Probleme zu lösen:
- Mühsame, zeitaufwendige und nicht zeitnahe Kommunikation 

bei Vorbereitung/Nachbereitung der Gemeinderatssitzungen 
(unzählige Emails bzw. Papier Unterlagen, Verteilung der Sit-
zungsunterlagen, Erstellung und Korrektur der Niederschriften)

- Schlechte Transparenz und Nachverfolgung der Umsetzung 
der Beschlüsse

- Oft unklare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, insbe-
sondere Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Ortsgemeinde 
und der ausführenden VG Verwaltung.

Diese Probleme führen regelmäßig zu unnötigem bürokratischen 
Aufwand und Ärger.
In einem ersten Schritt werden die internen Abläufe verbessert:
- Gemeinderatssitzungen und größere Projekte werden zukünftig 

nach der Kanban Methode (agiles Projektmanagement) organi-
siert. Die Methode ist sehr einfach, schafft Struktur und Trans-
parenz bezüglich Zuständigkeiten, Umsetzungsfortschritt sowie 
den dazugehörigen Informationen.

- Über eine internetbasierte Cloud Lösung werden alle Beteilig-
ten miteinander vernetzt. Damit werden alle Informationen zen-
tralisiert und sowohl zeit- als auch ortsunabhängig verfügbar, 
Emails und Papier werden zum Großteil überflüssig. Der Zu-
gang für Ratsmitglieder erfolgt über PC oder Smartphone oder 
alternativ zu den Sprechzeiten im Gemeindebüro. Kosten ent-
stehen für die Ortsgemeinde keine.

Die heutige Sitzung wurde erstmals nach der neuen Methode or-
ganisiert.
b.) Der Antrag auf Anerkennung zur „Schwerpunktgemeinde“ wurde 
gemäß Ratsbeschluss eingereicht. Alle offenen Fragen insbeson-
dere die Planung des Investitionsvolumens für die nächsten Jahre 
konnten geklärt werden.
c.) Die Stellungnahme des Behindertenbeauftragten für das Projekt 
St.-Kunibert-Park liegt vor und wird in den weiteren Planungen be-
rücksichtigt.
d.) Die Personalkosten der Kindertagesstätte Köwerich-Ensch 
wurden vollständig anerkannt. Damit hat die Ortsgemeinde einen 
Personalkostenzuschuss in Höhe von 314.568,65 EUR gewährt 
bekommen. Der verbleibende Gemeindeanteil an Personalkosten 
beträgt somit 44.526,65 EUR.
e.) Im Baugebiet „Im Wiesengrund“ sind alle gemeindeeigenen 
Grundstücke verkauft.
f.) Am 11.11.2017 fand ein Ortstermin mit dem Vorstand des The-
atervereins statt. Der Anbau hinter der Bühne des Jugendheimes 
soll energetisch saniert werden. Die Sanierung soll in Eigeninitiati-
ve durch ehrenamtliche Helfer des Theatervereins erfolgen.
Das Projekt soll über Innogy aktiv vor Ort angemeldet werden, da-
rüber könnten Materialkosten in Höhe von 2.000 Euro gefördert 
werden. Da der zurzeit undichte und ungedämmte Anbau elektrisch 
beheizt ist, sind durch diese Maßnahme deutliche Einsparungen 
der Energiekosten zu erwarten.
2. Leitbild der Ortsgemeinde Köwerich, Ergebnis der Zukunfts-
werkstatt
Aus Sicht des Ortsbürgermeisters Schlöder ist ein Leitbild von es-
sentieller Wichtigkeit für die erfolgreiche Entwicklung von Organisa-
tionen, es ist das wichtigste Führungsinstrument. Köwerich braucht 
ein Leitbild um die Dorfentwicklung im Sinne der Bürgerinnen und 
Bürger erfolgreich weiterzuführen.  
Im Rahmen der Zukunftswerkstatt wurde deshalb von den Arbeits-
gruppen ein Leitbild für die Ortsgemeinde Köwerich entwickelt.
Das Leitbild beschreibt nach außen unsere Werte und wofür wir als 
Köwericher stehen. Nach innen gibt es uns Orientierung in unse-
rem Handeln als Bürgerinnen und Bürger, als Gemeindeverwaltung 
und als Gemeinderat. Es ist unser Kompass sozusagen.
Deshalb soll das Leitbild auch formell vom Gemeinderat beschlos-
sen werden.
Der Ortsbürgermeister Elmar Schlöder stellt den Ratsmitgliedern 
das Leitbild vor und bittet um Wortmeldungen.

Seitens des Rates wird angeregt, im Dezember noch eine Bürger-
versammlung durchzuführen, um das Leitbild sowie die anderen 
Ergebnisse der Zukunftswerkstatt allen Bürgern vorzustellen. 
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat stimmt dem Leitbild in 
vorgetragener Fassung zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Pfarrei der Zukunft, Stellungnahme der Ortsgemeinde
Herr Schlöder teilt mit, dass auf der letzten Ortsbürgermeister-
dienstbesprechung das Thema der Zusammenlegung der Pfarreien 
zu lediglich 32 Großpfarreien zur Sprache kam. Er berichtet eben-
falls von der Mahnwache in Mehring an der er selber teilnahm und 
über die Informationen, die dort vermittelt wurden. Ebenso vermit-
telt er dem Ortsgemeinderat die Einschätzung des Pfarrgemeinde-
rates Köwerich zu den Plänen der Synode.
Anschließend stellt er den Sachverhalt zur Diskussion. Der Ortsge-
meinderat sieht die Pläne der Synode skeptisch und teilt die Beden-
ken des Pfarrgemeinderates. Das kirchliche und damit verbundene 
soziale Leben nimmt bei den Bürgerinnen und Bürgern in Köwerich 
einen hohen Stellenwert ein. Es besteht die Sorge, dass nach dem 
geplanten Neuzuschnitt die Seelsorge vor Ort nicht mehr in geleis-
tet werden kann und dass das hohe ehrenamtliche Engagement 
dann nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Viele offene Fragen 
seien ungeklärt.
Nach eingehender Diskussion schlägt der Gemeinderat vor, die 
Sorgen der Bürgerinnen und Bürger dem Bischof in einem Brief 
mitzuteilen mit der Bitte, die Umstrukturierungspläne noch einmal 
zu überdenken.
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat lehnt die vorgeschla-
gene Neuordnung ab. Der Ortsbürgermeister wird vom Gemeinde-
rat beauftragt, dies in einem Brief an den Bischof zum Ausdruck zu 
bringen.
Beschlussvorschlag: einstimmig
4. Straßennutzungsplan
In der Sitzung des Ortsgemeinderates im Mai wurde der Be-
schluss zum Erstellen eines Straßennutzungsplanes gefasst, um 
die Möglichkeit von Förderungen für Straßenausbaumaßnahmen 
zu erhalten. Der erste Entwurf war aus Sicht der Ortsgemeinde 
unvollständig und wurde entsprechend bemängelt. Daraufhin fand 
am 05.09.2017 ein Ortstermin mit Vertretern des LBM, VG und 
Ortsbürgermeister statt. Die mit den Teilnehmern besprochenen 
Änderungen wurden durch das Büro Jakobs & Fuchs entsprechend 
eingearbeitet. Der überarbeitete Plan enthält nun alle Straßen, für 
die in den nächsten Jahren Ausbaumaßnahmen anstehen.
Für folgende Straßen besteht nun - nach Anerkennung des Stra-
ßennutzungsplanes durch das LBM Trier - die Möglichkeit, Landes-
zuwendungen zu beantragen:
– Beethovenstraße
– St. Kunibert-Platz (Teilstück)
– Kapellenstraße (Teilstück)
Der Straßennutzungsplan soll nun dem LBM zur Genehmigung vor-
gelegt werden.
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat stimmt dem vorlie-
genden Straßennutzungsplan zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
5. Öffentliches WLAN (Internet)
Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag den Ausbau der In-
ternetversorgung an öffentlichen Plätzen und touristischen Orten 
beschlossen.
Zur Umsetzung des Ausbaus wurde europaweit ein WLAN-Rah-
menvertrag ausgeschrieben. Der Vertrag soll attraktivere Konditio-
nen für das Land und die Kommunen gegenüber einer Einzelbeauf-
tragung ermöglichen. Insgesamt können 1.000 Kommunen diese 
Förderung erhalten. Das Land fördert die Einrichtung eines WLAN-
Hotspots einmalig mit 500 EUR pro Kommune. Zu beachten ist, 
dass die notwendige Anbindung an Stromversorgung und Internet 
vor Ort sichergestellt werden muss. Die Kosten für einen initialen 
WLAN-Router inkl. Montage betragen 321,30EUR. Neben den mo-
natlichen Kosten für die Internetleitung inkl. Servicedienstleistung 
i.H.v. 34,51EUR fallen pro Erweiterungsgerät zusätzliche einmalige 
und monatliche Kosten an.
Im Rahmen der Zukunftswerkstatt Köwerich wurde durch die Ar-
beitsgruppen die Einrichtung von öffentlichem Internet in den Maß-
nahmenkatalog aufgenommen.
Dies soll jetzt durch die vom Land geförderte Maßnahme im Be-
reich St.-Kunibert-Platz und Moselvorland umgesetzt werden. 
Der Router könnte im angrenzenden Bauhof installiert werden, dies 
soll in einem Ortstermin geklärt werden.
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat stimmt dem Angebot 
für öffentliches WLAN dem auf dem St. Kunibert-Platz sowie dem 
Moselvorland zu, vorbehaltlich der technischen Machbarkeit sowie 
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hoher Bandbreite für schnelles Internet.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6. Anpassung Gebührenordnung Jugendheim
Die Gebühren für das Jugendheim Köwerich wurden zuletzt im Ap-
ril 2016 angepasst. Die bisher erhobenen Nutzungsgebühren sind 
Pauschalbeträge und beinhalten auch die Nebenkosten, wie Strom 
und Heizung.
Beim Energieverbrauch gibt es jedoch enorme Schwankungen, 
wenn manche Nutzer beispielsweise Kühlwagen, Ausschankwagen 
oder Imbissstände anschließen. Daher sollte der Ortsgemeinderat 
beraten, ob ab dem Jahr 2018 eine verbrauchsabhängige Abrech-
nung erfolgt. Dies setzt voraus, dass entweder alle Zähler vor und 
nach jeder Veranstaltung abgelesen werden und der tatsächliche 
Verbrauch einzeln abgerechnet wird oder dass eine entsprechende 
Pauschale für Nebenkosten in der Gebührenordnung festgeschrie-
ben wird.
Nach kurzer Beratung des Ortsgemeinderates, wird vorgeschlagen 
die Strom- und Heizkosten bei Nutzung des Jugendheims separat 
abzurechen.
Es soll jeweils ein Übergabe- und Abnahmeprotokoll geführt wer-
den, in dem die Anfangs- und Endbestände notiert werden. Pro 
kWh Strom sollen 30 Cent und pro Liter Heizöl 1,00EUR berechnet 
werden. Der Heizölverbrauch könnte über den Betriebsstunden-
zähler umgerechnet werden. Die zusätzlichen Energiekosten sollen 
für die gewerbliche Nutzung sowie Nutzung durch Privatpersonen 
(Nutzungsart 3 und 5 in der Gebührenordnung) geltend gemacht 
werden. Öffentliche Veranstaltungen der Vereine und Gruppen, so-
wie der Übungsbetrieb sollen davon nicht betroffen sein.
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat beschließt die Gebüh-
renordnung ab 01.01.2018 so anzupassen, dass für die gewerbli-
che und private Nutzung zusätzlich die Energiekosten abgerechnet 
werden, pro kWh Strom 30 Cent und pro Liter Heizöl 1,00EUR.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Vereinbarung mit VG-Werken; Niederschlagswasser „Im 
Wiesengrund“
Die Ortsgemeinde Köwerich und die Verbandsgemeindewerke 
Schweich haben das Baugebiet in Köwerich „Im Wiesengrund“ ge-
meinsam erschlossen.
Das gesamte anfallende Niederschlagswasser der Straßenent-
wässerung im Baugebiet wird im modifizierten Trennsystem erfasst 
und einer öffentlichen Rückhaltung für das Niederschlagswasser 
der Straßen zurückgeführt. Gleichzeitig dient diese Rückhalteflä-
che den angrenzenden Baugrundstücken als Notüberlauf für das 
auf den Grundstücken anfallenden Niederschlagswasser. Die be-
treffenden Grundstücke stehen im Eigentum der Ortsgemeinde 
Köwerich.
Hinsichtlich Unterhaltungsaufwendungen wurde folgendes vereinbart:
1. Unterhaltungsaufwendungen der Flächen zur Rückhaltung von 

Niederschlagswasser
 Die Ortsgemeinde Köwerich unterhält und pflegt die Flächen 

auf den Flurstücken
 Flur 5, Flurstück Nr. 160, 1350 qm
 Flur 5, Flurstück Nr. 161, 250 qm
 Es werden 3 Mähgänge pro Jahr vereinbart.
 Hierfür wird folgender Kostenaufwand zu Grunde gelegt:
 1.600qm 0,10EUR/qm x 3 Mähgänge pro Jahr = 480,00 EUR
 Gemäß hydraulischer Berechnung entfallen:
– auf die Straßenentwässerung (Ortsgemeinde)  50,85 %
– auf die Baugrundstücke (VG Werke) 49,15 %
Die Verbandsgemeindewerke erstatten der Ortsgemeinde Köwe-
rich jährlich die  Hälfte der Pflegekosten i.H.v. 240,00 EUR 
ohne gesonderte Anforderung.
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat stimmt der zugrunde-
liegenden Vereinbarung zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
8. Bauanträge
Zu diesem Tagesordnungspunkt bittet der Ortsbürgermeister Elmar 
Schlöder um Erweiterung der Tagesordnung. Dafür stimmt der Rat 
einstimmig.
1. Bauantrag Kapellenstraße, Flur 5 Parzelle 95
 Der Eigentümer dieses Grundstückes bittet um Erweiterung der 

Terrasse.
2. Bauantrag „Im Wiesengrund“ Flur 5 Parzelle 164
 Bei der Bebauung dieses Grundstückes ist eine Abweichung 

zum Bebauungsplan geplant. Die bergseitige Draufhöhe soll 
um 15,5 cm überschritten werden, um für den Bauherren Mehr-
kosten zu vermeiden.

3. Kenntnisnahme zum Bauantrag „Im Wiesengrund“ Flur 5 Par-
zellen 165 und 167

Hierbei handelt es sich um genehmigungsfreies Bauen.

Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat stimmt den oben an-
gegebenen Angelegenheiten zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Das Ratsmitglied Herr Classen rückt wegen Sonderinteresse vom 
Tisch ab.
Es erfolgte eine Bauvoranfrage für einen Hallenbau (12x10 Meter) 
in der Kapellenstraße/Moselbahnstraße. Da die Grundstückszufahrt 
über eine gemeindeeigene Parzelle führt, ist die Frage, ob die Zufahrt 
verkauft oder ein Überfahrtsrecht vertraglich vereinbart werden soll. 
Der Gemeinderat spricht sich für das Überfahrtsrecht aus.
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat stimmt der Bauvor-
anfrage in Verbindung mit dem Überfahrtsrecht zu. Weist jedoch 
dabei auf die einzuhaltenden Grenzabschnitte hin.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9. Zustimmung Vergleich Rechtsstreit Mietsache
Der Ortsbürgermeister Elmar Schlöder übergibt das Wort an den 
Beigeordneten Frank Basten. Herr Basten erläutert dem Rat den 
Sachverhalt.
Herr Basten war selbst als Vertreter für die Ortsgemeinde an dem 
Gerichtstermin abwesend. Es wurde der Ortsgemeinde ein Ver-
gleich empfohlen, bei dem die Gegenpartei 1.100 EUR für den 
Ausfall der Mieteinnahmen zahlen muss und die Verfahrenskosten 
im Verhältnis 90:10 zugunsten der Ortsgemeinde aufgeteilt werden.
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat stimmt dem Vergleich zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10. Zustimmung zur 15. Änderung des Flächennutzungsplanes
In Rheinland-Pfalz liegt die Zuständigkeit der Flächennutzungspla-
nung gem. § 203 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 67 Abs. 2 Satz 1 GemO bei 
den Verbandsgemeinden.
Die endgültige Entscheidung des Verbandsgemeinderates zur 15. 
Änderung bedarf nach § 67 Abs. 2 GemO der Zustimmung der Ge-
meinden, die selbst oder als Nachbargemeinde berührt sind.
Nach kurzer Einsicht in die Aufstellung zur 15. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, stimmt der Ortsgemeinderat über die Zustim-
mung ab.
Beschlussvorschlag: Der Ortsgemeinderat stimmt der 15. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
11. Verschiedenes
a) Bei der Abnahme der Pflanzarbeiten im Baugebiet Wiesengrund 

wurde festgestellt, dass dort Baucontainer abgestellt wurden, 
wodurch ein Schaden entstanden ist. Die Pflanzen sollen ausge-
tauscht und der vorherige Zustand wiederhergestellt werden. Die 
Abwicklung soll durch die Verbandsgemeinde Schweich erfolgen.

b) Herr Gindorf merkte an, dass die Bank im Bushalte-Häuschen 
seit Hexennacht fehlt. Da die Erneuerung im Rahmen der 
Dorferneuerung erfolgen soll, soll vorrübergehend eine Bank, 
die nicht in Gebrauch ist dort installiert werden.

c) Herr Classen merkte an, dass im Baugebiet „Im Wiesengrund“ 
durch die Weiterfahrt auf einem nicht asphaltierten Bereich, 
eine Beschädigung der Flächen entstanden ist. Die Durchfahrt 
soll gesperrt werden.

Tel. 06507/3378
Sprechzeiten: Sa. 8 - 10 Uhr 
und nach Vereinbarung

Leiwen
buergermeister@leiwen.de

Bekanntmachung
Am Freitag, dem 26. Januar 2018, 18.00 Uhr, findet im Gemein-
debüro Leiwen, Römerstraße 1 in Leiwen eine Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses statt.
Tagesordnung:
- öffentlich -
1.  Vorberatung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 

für das Haushaltsjahr 2018
Leiwen, den 15.01.2018

Gemeindeverwaltung Leiwen
gez. Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner 
über die Sitzung des  

Ortsgemeinderates Leiwen am 28.11.2017
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Hermes fand am 
28.11.2017, 18.00 Uhr, im Hotel Weinhaus Weis in Leiwen eine Ge-
meinderatssitzung statt.
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In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Gemeindezentrum Leiwen; Vergaben
Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte Ortsbürgermeister Hermes 
Herrn Architekten Schuh begrüßen. Herr Schuh erläuterte den ak-
tuellen Stand der Baumaßnahmen sowie die Hintergründe für die 
Notwendigkeit der anstehenden Nachträge.
a) Nachträge Elektro
1. Nachtragsangebot 5 Elektro Esser, 13.754,47 EUR
In der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 05.09.2017 war bereits 
ein Nachtragsangebot für UV Küche Gemeindezentrum, UV Saal/
Foyer und UV Außenbeleuchtung angekündigt worden.
Besonders im Bereich des Foyers, des Saals und der Küche für 
das Gemeindezentrum sind für die Absicherung von zusätzlichen 
Stromkreisen und der Änderung der Licht- und Systemsteuerung 
auf das KNX-System die zugehörigen Elektroverteilungen zu ver-
größern.
Die Elektroverteilung für den Außenbereich wurde komplett zusätz-
lich erforderlich, da sich gegenüber der Ursprungsplanung die An-
forderungen an diesen Bereich grundsätzlich geändert haben. Eine 
Absicherung der zusätzlich erforderlichen Strom- und Schaltkreise 
konnte aufgrund der extrem langen Kabelwege nicht gewährleistet 
werden. Für diesen Bereich musste eine separate Elektroverteilung 
eingebaut und verkabelt werden.
Soweit als möglich wurden die bereits ausgeschriebenen Anlagen-
teile für die Elektro-Unterverteilungen gegengerechnet und kom-
pensieren somit den Kostenaufwand. Die Mehrkosten für diese 
zusätzlichen Leistungen können im Bereich der Kostengruppe 440 
Nieder- und Mittelspannungsanlagen insgesamt kompensiert wer-
den.
2. Nachtragsangebot 6 Elektro Esser, 7.377,02 EUR
Die geplante Beleuchtung im Saal und im Foyer soll von der bisher 
geplanten und beauftragten T5-Technik auf eine LED-Technik um-
gestellt werden.
Die Ausführung der o.g. Beleuchtung in LED-Technik wurde bei der 
Ausschreibung der Nieder- und Mittelspannungsanlagen im Juni 
2016 bereits berücksichtigt. Bei der damaligen Angebotsprüfung 
und Vergabe der Leistungen wurde seinerzeit jedoch entschieden, 
die gemäß LV geplante T5-Technik zu beauftragen. Im Nachgang 
wurde jedoch entschieden, die Beleuchtung auf die fortgeschrittene 
und energiesparende LED-Technik umzustellen.
Das vorliegende Angebot beinhaltet die Mehrkosten zwischen der 
T5-Technik und der LED-Technik. Im Vergleich zum Angebotspreis 
vom Juni 2016 ist das nun vorliegende Angebot etwas günstiger als 
das Ur-Angebot. Die Mehrkosten für diese zusätzlichen Leistungen 
können im Bereich der Kostengruppe 440 Nieder- und Mittelspan-
nungsanlagen insgesamt kompensiert werden.
3. Nachtragsangebot 7 Elektro Esser, 7.281,96 EUR
Im Bereich der mobilen Trennwand soll eine in die Decke integrierte 
Beleuchtung (Einbaustrahler) den Zwischenbereich zwischen dem 
Saal und dem Foyer zusätzlich ausleuchten. Diese Leuchten waren 
bisher in der Planung nicht berücksichtigt und kommen daher zu-
sätzlich zur Ausführung.
Für die Beleuchtung der Außenanlagen sollen die neuen Treppen-
anlagen mit einer zusätzlichen und seitlichen Stufenbeleuchtung 
ausgestattet werden. In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem 
Architekturbüro sollen in die Seitenwangen der Treppenanlagen zu-
sätzliche Leuchten eingebaut werden. Diese Leuchten waren in der 
Planung ebenfalls bisher nicht berücksichtigt und kommen daher 
zusätzlich zur Ausführung.
Die Mehrkosten für diese zusätzlichen Leistungen können im Be-
reich der Kostengruppe 440 Nieder- und Mittelspannungsanlagen 
insgesamt kompensiert werden.
4. Nachtragsangebot 8 Elektro Esser, 785,88 EUR
Im Bereich des Veranstaltungssaals soll die Beleuchtung auf die 
energiesparende LED-Technik umgestellt werden. Hierzu soll auch 
die Beleuchtung in dem Verbindungsgang zwischen dem Veran-
staltungssaal und dem Flur vor dem Toilettenbereich entsprechend 
ausgeführt werden. Bei dem bereits beauftragten Angebot (Nach-
trag Nr. 6) zur Ertüchtigung der Saalbeleuchtung in LED-Technik 
war dieser Bereich noch nicht berücksichtigt. 
Die Mehrkosten für diese zusätzlichen Leistungen können im Be-
reich der Kostengruppe 440 Nieder- und Mittelspannungsanlagen 
insgesamt kompensiert werden
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen beschloss, den Nachtragsangeboten 
5 - 8, wie vorgetragen, zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig mit 5 Enthaltungen
b) Nachträge Heizung, Lüftung, Sanitär
Für die Mauerdurchführung von insgesamt 4 Lüftungsrohren müs-
sen eigens angefertigte Abdeckrosetten hergestellt werden. Durch 
diese bislang nicht eingeplante Maßnahme könnten noch kosten-
aufwendigere sonst anfallende Arbeiten rund um die Mauerdurch-
führung vermieden werden. Die Kosten wurden von der ausführen-
den Firma Diehl auf 1.249,50 Euro brutto beziffert.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte dem vorliegenden Nach-
tragsangebot der Firma Diehl zu.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig mit 4 Enthaltungen
c) Mobiliar, Vorhänge (Bühne)
Das Mobiliar für den Thekenbereich und die Vorhänge wurden be-
schränkt ausgeschrieben. In der Vergabe für die „Theke“ sind die Gar-
deroben und bei Vergabe „Vorhänge“ Vorhang, Hintergrundvorhang, 
Verdunklungsvorhang Halle sowie die Ergänzungsbühne enthalten.
Die Ausschreibung brachte folgendes Ergebnis:
1. Mobiliar Thekenbereich
Von 6 aufgeforderten Firmen haben 3 ein Angebot abgegeben. 
Mindestbietender ist die Fa. Annen, Farschweiler, mit einer An-
gebotssumme von 26.489,40 EUR brutto. Das höchste Angebot 
lag bei 42.224,47 EUR. Gegenüber der Kostenberechnung vom 
07.09.2017 entstehen hier Mehrkosten in Höhe von 4.121,90 EUR.
Beschluss:
Der Auftrag für das Mobiliar Thekenbereich wurde an die mindest-
bietende Firma Annen, Farschweiler, zum Angebotspreis in Höhe 
von 26.489,40 Euro brutto vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig mit 1 Enthaltung
Zur Ausstattung mit Tischen und Stühlen sind nach jüngsten Plänen 
und zur Optimierung der Raumnutzung, 350 Stühle, 80 Tische im 
Maß von 55 zu 170 und 10 Stehtische zum Preis von insgesamt 
58.103,84 Euro vorgesehen. Es sind zwei Unterschiedliche Her-
steller für Tische und Stühle ausgewählt worden. Der Ausschuss 
hat sich nach Bemusterung der Stühle und Tische für die praktika-
belsten und kostengünstigsten Lösungen entschieden. Die Stühle 
und Stehtische liefert die Firma Bender Büromöbel aus Bekond und 
die Tische werden vom Hersteller Brunner direkt geliefert. 
Beschluss:
Der Auftrag für das Mobiliar Stühle, Tische und Stehtische wird an 
die vom Ausschuss vorgeschlagenen Firmen nach Bemusterung 
vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig mit 1 Enthaltung
2. Vorhänge
Von 4 aufgeforderten Firmen haben 3 ein Angebot abgegeben. Min-
destbietender ist die Fa. Goetze, Remscheid, mit einer Angebotssum-
me von 17.627,11 EUR brutto. Das höchste Angebot lag bei 27.159,37 
EUR brutto. Gegenüber der Kostenberechnung vom 07.09.2017 sind 
hier Minderkosten in Höhe von 4.287,93 zu verzeichnen.
Vom Mindestbietenden wurden die Kosten für die Oberfläche der 
Ergänzungsbühne für den Außenbereich sowie die motorbetriebe-
ne Ausstattung des Bühnenvorhanges zusätzlich angeboten. Diese 
sind nicht Gegenstand dieser Vergabe und müssten noch entschie-
den werden. Folgende Kosten entstehen für:
a) die Oberfläche der Ergänzungsbühne im Außenbereich = 

321,30 EUR brutto
b) den motorbetriebenen Vorhang = 2.356,20 EUR brutto
Bei Verzicht auf die Ausführung des Hintergrundvorhanges entfal-
len 3.649,73 EUR brutto.
Der Vorsitzende sprach sich dafür aus, ergänzend zur Ausschrei-
bung die Oberfläche der Ergänzungsbühne im Außenbereich und 
den motorbetriebenen Vorhang zu beauftragen. Der Hintergrund-
vorhang solle dagegen entfallen.
Beschluss:
Der Auftrag für die Vorhänge wurde an die mindestbietende Firma 
Goetze, Remscheid, zum Angebotspreis in Höhe von 17.627,11 
Euro brutto zuzüglich der Oberfläche der Ergänzungsbühne für den 
Außenbereich in Höhe von 321,30 Euro brutto sowie den motor-
betriebenen Vorhang in Höhe von 2.356,20 Euro brutto vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig mit 1 Enthaltung
Des Weiteren trug Ortsbürgermeister Hermes vor, dass seinerzeit 
30.000,- Euro für Kunst am Bau freigegeben wurden. Diese Sum-
me würde nun gemäß dem nun konkret vorliegenden Angebot der 
Fa. Graphic relief um rund 7.600,- Euro überschritten.
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Beschluss:
Der Etat für Kunst am Bau wird um weitere 7.600,- Euro auf nun-
mehr 37.600,- Euro erhöht.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig mit 3 Enthaltungen
Der Vorsitzende führte aus, dass Gespräche mit der Verbandsge-
meinde ergeben haben, dass zur Erhaltung des Treppenaufganges 
seitlich des Gemeindezentrums zwischen Sportplatz und Schulhof 
Mehrkosten in Höhe von rund 3.300,- Euro entstünden. Diese fallen 
bei der Neuanlage des barrierefreien Haupteingangs der Schule 
an, die Verbandsgemeinde ist allerdings nicht gewillt diese zu über-
nehmen, so dass die Ortsgemeinde diese zu tragen hätte. Er be-
tonte, wie wichtig dieser Treppenaufgang für die Sportler und den 
übrigen Fußgängerverkehr sei. 
Beschluss:
Die Mehrkosten für den seitlichen Treppenaufgang in Höhe von rund 
3.300,- Euro werden von der Ortsgemeinde Leiwen übernommen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
2. Ausbau Schulstraße
Auch zu diesem Tagesordnungspunkt stand Herr Architekt Schuh 
für Erläuterungen und Rückfragen zur Verfügung.
a) Sachstand
Der Vorsitzende erteilte das Wort dem Ratsmitglied Rudolf Tapp, 
welcher als zuständiger Tiefbauingenieur den Stand der Planungen 
erläuterte. Herr Schuh nahm ergänzend zu den Belangen des Ge-
meindezentrums in diesem Bereich Stellung.
Nach kurzer Aussprache nahm der Ortsgemeinderat die erteilten 
Informationen zur Kenntnis.
b) Glasfaserausbau (Betreibermodell)
Ortsbürgermeister Hermes erläuterte, dass man in der Schulstraße 
ein Leerrohr verlegen könnte und dieses im sogenannten Betreiber-
modell möglichen Betreibern von Breitband-Internetanschlüssen 
anbieten könnte. Dies hätte den Vorteil, dass man im Nachgang 
den freien Wettbewerb zur Erschließung offenhält, und somit die 
Auswahl für den bestmöglichen Anbieter hat. Allerdings sind dann 
die Kosten von der Ortsgemeinde vorzufinanzieren und alle Plan-
eintragungen etc. selbst vorzuhalten. Als Alternative könne man 
die Maßnahme auch mit einem Betreiber direkt abwickeln und ihm 
die Möglichkeit des Einbaus bereits heute übertragen. Vorteil wäre, 
dass wohl nicht nur ein Leerrohr gelegt würde, sondern bereits der 
Ausbau mit übernommen würde. Derzeit laufen die Gespräche mit 
Telekom und Innogy, die beide bereits Interesse bekundet haben. 
Beschluss:
Für die Schulstraße soll ein Betreiber mit ins Boot genommen wer-
den, der den Glasfaserausbau direkt übernimmt. 
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
c) Vergabe Straßenbeleuchtung
Den Ratsmitgliedern lag ein Angebot der Firma innogy Netze 
Deutschland GmbH zur Änderung, Erneuerung und Erweiterung 
der Straßenbeleuchtung in der Schulstraße in Höhe von 36.755,07 
Euro brutto vor. Ortsbürgermeister Hermes übergab das Wort zu-
nächst Herrn Architekt Schuh. Dieser erläuterte, dass die vorge-
sehene Straßenbeleuchtung weitestgehend dazu geeignet ist, die 
Beleuchtung des Vorplatzes des Gemeindezentrums in diesem Be-
reich mit zu übernehmen. Demzufolge müsse man bei der Planung 
der Beleuchtung des Vorplatzes lediglich kleinere sicherheitsrele-
vante Bereiche abdecken. Das führe nun zu Synergien, die Einspa-
rungen im Bereich der Außenbeleuchtung am Gemeindezentrum 
mit sich bringen. 
Beschluss:
Der Auftrag für die Änderung, Erneuerung und Erweiterung der 
Straßenbeleuchtung in der Schulstraße wird gem. dem vorliegen-
den Angebot der Firma innogy Netze Deutschland GmbH in Höhe 
von 36.755,07 Euro brutto an diese erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Ortsbürgermeister Hermes führte anschließend im Zusammenhang 
mit der Erweiterung der bestehenden Straßenbeleuchtung aus, 
dass diese zum Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung in einzelnen 
Teilbereichen mit Steckdosen mit speziellem Gehäuse und entspre-
chenden Fehlerstrom-Schutzschaltern ergänzt werden musste. Die 
Kosten der durch die Firma Innogy ausgeführten Arbeiten beliefen 
sich auf 1.984,92 Euro.
Beschluss:
Den Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung zum Be-
trieb der Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 1.984,92 Euro wurde 
zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
3. Jahresabschluss zum 31.12.2015
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt das älteste anwesende 
Ratsmitglied, Herr Günter Jakobi, den Vorsitz.
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Karl 
Schuster, teilt mit, dass in der Sitzung am 19.09.2017 der Jahres-
abschluss nach den Vorschriften der §§ 110 ff. Gemeindeordnung 
(GemO) geprüft wurde.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach den dadurch gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Jah-
resabschluss zum 31.12.2015, unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Ortsgemeinde Leiwen.
Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbe-
richt entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 führte zu fol-
gendem Ergebnis:
1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 18.281.582,50 EUR ab und weist in der Ergeb-
nisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 323.498,04 
EUR aus.

2. Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 12.804.303,13 EUR aus-
gewiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2015 um 323.498,04 EUR verringert.

3. Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich im Prüfungszeitraum 
um 28.333,51 EUR auf 18.281.582,50 EUR verringert.

4. Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen erhöht sich 
um 109.271,47 EUR auf 1.242.474,61 EUR.

5. Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2015 um 
106.314,57 EUR auf 1.132.708,88 EUR erhöht.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Leiwen die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 
31.12.2015 vor (§ 114 Abs. 1 Satz 1 GemO).
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen beschließt die Feststellung des Jah-
resabschlusses zum 31.12.2015 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
werden, sofern keine vorherige Zustimmung erfolgte, nachträglich 
genehmigt (§ 100 GemO).
Die von der Beschlussfassung Betroffenen, der Ortsbürgermeister 
und die Beigeordneten des Prüfungsjahres nehmen gemäß § 22 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO i.V. mit VV Nr. 4 zu § 114 GemO an der 
Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 
nicht teil.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
b) Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat 
Leiwen vor, dem Ortsbürgermeister, der Bürgermeisterin der Ver-
bandsgemeinde Schweich und denen sie vertretenden Beigeord-
neten die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO zu erteilen.
Beschluss:
Dem Ortsbürgermeister, der Bürgermeisterin der Verbandsgemein-
de Schweich und denen sie vertretenden Beigeordneten wird für 
das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO die Ent-
lastung erteilt.
Die von der Beschlussfassung Betroffenen, der Ortsbürgermeister 
und die Beigeordneten des Prüfungsjahres nehmen gemäß § 22 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO i.V. mit VV Nr. 4 zu § 114 GemO an der 
Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 
nicht teil.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
4. Festsetzung der Steuerhebesätze 2018 
Die Steuerhebesätze werden jährlich in der Haushaltssatzung fest-
gesetzt. Da die Haushaltssatzung 2018 voraussichtlich erst im Lau-
fe des Jahres 2018 beschlossen werden kann, wird vorgeschlagen, 
die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbe-
steuer, Hundesteuer und den Fremdenverkehrsbeitrag vorab durch 
besonderen Beschluss festzusetzen.
Ortsbürgermeister Hermes schlug im Anbetracht dessen, dass die 
Hebesätze erst letztes Jahr angepasst wurden, vor, die Steuerhe-
besätze aus 2017 unverändert in 2018 zu übernehmen.
Beschluss:
Die Steuerhebesätze für das Jahr 2018 werden gegenüber denen 
des Jahres 2017 in unveränderter Höhe für die Grundsteuer A mit 
300%, die Grundsteuer B mit 420%, die Gewerbesteuer mit 365%, 
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die Hundesteuer 1. Hund mit 50 EUR, die Hundesteuer 2. Hund mit 
70 EUR, die Hundesteuer ab 3. Hund mit 90 EUR, die Hundesteuer 
für Kampfhunde mit 610 EUR und der Fremdenverkehrsbeitrag mit 
100% festgesetzt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
5. Teilnahme an 4. Bündelausschreibung Strom
Die aktuellen Stromlieferverträge enden zum 31.12.2018. Auch 
die Verträge für die Straßen-beleuchtung wurden seinerzeit bis zu 
diesem Datum abgeschlossen bzw. werden seitens der Verwaltung 
rechtzeitig zu diesem Datum gekündigt.
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bereitet aktuell 
die 4. Bündelausschreibung Strom 2019 - 2020 vor, an welcher 
sich alle Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinden beteiligen 
können. Es besteht, wie bereits bei der 3. BA, eine Auswahlmög-
lichkeit zwischen Normal- und Ökostrom.
Die Verwaltung schlägt allen Ortsgemeinden die Teilnahme an der 
Ausschreibung vor. Die Beratung über die Teilnahme sollte unbe-
dingt noch in 2017 erfolgen, damit alle Daten rechtzeitig an den 
GStB gemeldet werden können.
Die Unterlagen des GStB sind als Anlage beigefügt.
Der Vorsitzende berichtete zunächst, dass bisher immer an der 
Ausschreibung teilgenommen wurde. Hierbei wurde aus Kosten-
gründen bislang zu 100 % Normalstrom bezogen. In der folgenden 
Aussprache wurde angeregt, zukünftig gegebenenfalls Ökostrom 
zu beziehen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen nimmt das Schreiben des Gemein-
de- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 03.11.2017 nebst An-
lagen zur Kenntnis. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, den Ge-
meinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz mit der Ausschreibung 
der Stromlieferung der Ortsgemeinde Leiwen zum 01.01.2019 zu 
beauftragen. Der Rat überträgt die Zuschlagsentscheidung für die 
Vergabeleistungen an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-
Pfalz bzw. die Gt-Service, die sich zur Durchführung der Ausschrei-
bung weiterer Kooperationspartner bedienen. Die Ortsgemeinde 
Leiwen verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibung 
als für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur 
Stromabnahme und zur Abnahme von Dienstleistungen von dem 
Lieferanten/den Lieferanten, der/die den Zuschlag erhält/erhalten, 
für die Dauer der Vertragslaufzeit.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, 100 % Normalstrom im Rahmen 
der vierten Bündelausschreibung Strom auszuschreiben zu lassen.
Abstimmungsergebnis:
10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung
6. Baugebiete Zummet und Flurgarten; Sachstand
Ortsbürgermeister Hermes gab einen kurzen Überblick über den 
aktuellen Stand des entsprechenden Bebauungsplan-Verfahrens. 
Der Rat nahm die Ausführungen zur Kenntnis.
7. Übertragung der Befugnisse zur Durchführung der verein-
fachten Umlegung auf das Vermessungs- und Katasteramt 
Westeifel-Mosel
Das Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel bittet mit Sch-
reiben vom 08.06.2017 um Beschlussfassung im Gemeinderat Lei-
wen zu unten angefügtem Punkt:
Auf Grund des § 46 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414) in der geltenden Fassung in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 der Umlegungsausschussverordnung (UAVO) 
vom 27.06.2007 überträgt die Ortsgemeinde Leiwen - nach dem er-
folgten Straßenausbau und der anschließenden Vermessung - die 
Durchführung der Vereinfachten Umlegung in Leiwen
„Laurentiusstraße, Reichgasse, Kirchgasse, Poststrasse, Auf der 
Perds, Römerstraße“
auf das Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel - Im Viert-
heil 24, 54470 Bernkastel-Kues.
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse an der Durchfüh-
rung der Vereinfachten Umlegung, das wie folgt seitens des Ver-
messungs- und Katasteramtes begründet wird:
Die Vereinfachte Umlegung dient zum Austausch oder zur einsei-
tigen Zuteilung von Grundstücken oder Teilen von Grundstücken, 
sowie zur Regelung von Rechtsverhältnissen u.a., der Beseitigung 
und Vermeidung baurechtswidriger Zustände, der Klarheit und 
Rechtssicherheit der Daten in den öffentlichen Nachweisen des 
Grundbuches und des Liegenschaftskatasters.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen beschließt die Übertragung der Befug-
nisse zur Durchführung der Vereinfachten Umlegung „Laurentiusstra-

ße, Reichgasse, Kirchgasse, Poststraße, Auf der Perds, Römerstra-
ße“ auf das Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig mit 1 Enthaltung
8.	 Widmung	 von	 öffentlichen	 Verkehrsflächen;	 Gemarkung	
Leiwen „Beim Weinskreuz“, Fl. 9, Nr. 367 und Nr. 370
Nach § 36 des Landesstraßengesetzes Rheinland-Pfalz (LStrG-
RP) vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), sind alle Straßen innerhalb des 
Ortsbereiches, die dem öffentlichen Verkehr dienen, in einem förm-
lichen Verfahren für den öffentlichen Verkehr zu widmen.
Bei den bereits durchgeführten Widmungsverfahren in der Orts-
gemeinde Leiwen blieben die Flächen „Beim Weinskreuz“, Flur 9, 
Parz.-Nr. 367 (Teilfläche) sowie Flur 9, Parz.-Nr. 370 bislang un-
berücksichtigt. Diese Flächen müssen daher nun ebenfalls noch 
für den öffentlichen Verkehr gewidmet werden. Der genaue Verlauf 
ergibt sich aus dem beigefügten Übersichtsplan.
Die zu widmenden Flächen (Flur 9, Parz.-Nr. 367 (Teilfläche) sowie 
Flur 9, Parz.-Nr. 370) erhalten die Eigenschaft einer öffentlichen 
Gemeindestraße	 im Sinne des § 3 Ziffer 3a des LStrG-RP. Wid-
mungsbeschränkungen nach § 36 Abs. 1 S. 4 LStrG-RP ergeben 
sich vorliegend keine.
Die Widmungsverfügung wird anschließend im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße öffentlich 
bekannt gemacht.
Den Ratsmitgliedern lag ergänzend ein Lageplan der betroffenen 
Flächen vor. In der Aussprache war man der Meinung, demnächst 
weitere widmungsfähige Flächen anzugehen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen beschließt, die Straßenverkehrsflä-
chen in der Gemarkung Leiwen, Flur 9, Parz-Nr. 367 (Teilfläche) 
sowie Flur 9, Parz.-Nr. 370 als Gemeindestraße für den öffentlichen 
Verkehr zu widmen. Die Verwaltung wird beauftragt, das förmliche 
Widmungsverfahren durchzuführen.
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig
9.	 Kindergarten	 Maßnahmen	 Akustik;	 Übertragung	 an	 den	
Bauausschuss
Ortsbürgermeister Hermes erläuterte, dass ein Vertreter der Un-
fallkasse in seinem Bericht nach einer Ortsbegehung bereits in 
2012 und jetzt erneut nach der Begehung in 2017 gefordert hat, 
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik in den Räum-
lichkeiten des Kindergartens zu ergreifen. Der Vorsitzende schlug 
vor, die Angelegenheit zur Beratung und Beschlussfassung an den 
Bauausschuss zu delegieren. In der Aussprache wurde bezweifelt, 
dass es sich bei der Forderung der Unfallkasse um eine objekti-
ve Feststellung handele. Die Beurteilung der Akustik würde in der 
Regel nicht durch eine Messung durchgeführt, sondern beruhe auf 
der subjektiven Wahrnehmung des jeweiligen Mitarbeiters. Es solle 
darauf geachtet werden, dass die durchzuführenden Maßnahmen 
auch wirklich erforderlich sind, notfalls durch Anfertigung eines Gut-
achtens, welches allerdings mit hohen Kosten verbunden sei. Des 
Weiteren solle darauf geachtet werden, dass die durchgeführten 
Maßnahmen im Einklang mit den aktuellen Bestimmungen stehen 
und somit zukunftsträchtig sind.
Beschluss:
Die Beratung und Beschlussfassung zur Durchführung von Akustik-
Maßnahmen im Kindergarten Leiwen wird an den Bauausschuss 
übertragen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die vorgesehenen 
Maßnahmen erforderlich sind und den aktuellen Bestimmungen 
entsprechen.
Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
Ortsbürgermeister Hermes führte anschließend aus, dass die Re-
paratur eines Raffstores im Kindergarten kurzfristig durchgeführt 
werden musste. Die Kosten beliefen sich auf 531,22 Euro.
Beschluss:
Den Kosten für die Reparatur eines Raffstores im Kindergarten in 
Höhe von 531,22 Euro wurde zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
10.	Antrag	Tennisverein	auf	Verlängerung	des	Pachtvertrages
Der Vorsitzende führte aus, dass der ursprüngliche Pachtvertrag 
aus dem Jahr 1981 stammt und sich seit Jahren automatisch um 
jeweils 1 Jahr verlängert. Da der Tennisverein nun größere Umbau-
und Renovierungsarbeiten am Gebäude plane, wolle er zur Siche-
rung dieser Investitionen eine Verlängerung des Pachtvertrages um 
mindestens 20 Jahre abschließen. Die Pacht betrage von Beginn 
an 0 Euro. Es wurde in diesem Zusammenhang angeregt, einen 
Passus in den Pachtvertrag aufzunehmen, der eine Anpassung der 
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Pacht in der Zukunft zulasse. Derzeit sei jedoch keine Erhebung 
einer Pacht geplant.
Beschluss:
Der Pachtvertrag mit dem Tennisverein wird um 20 Jahre verlän-
gert. Es wird eine Klausel aufgenommen, wonach die Pacht bei 
Bedarf angepasst werden kann.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
11. Antrag der CDU-Fraktion zur Friedhofsgestaltung
Es liegt ein Antrag der CDU-Fraktion vor, wonach bei dem dem-
nächst frei werdenden Feld auf dem Friedhof der damit entstehen-
de Gestaltungsspielraum genutzt werden soll. Der Sprecher der 
CDU-Fraktion erläuterte, dass man dort zum Beispiel einen Fried-
weinberg anlegen könne. Auch andere Varianten wären denkbar. 
Man sollte sich auf jeden Fall mit diesem Thema befassen, solange 
mit einem freien Feld die Möglichkeit hierzu bestünde.
Beschluss:
Die Friedhofsgestaltung soll rechtzeitig beim Freiwerden des 
nächsten Grabfeldes nochmals thematisiert und beraten werden.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
12. Bauanträge
a) Im Drosselweg, Zummet
Ortsbürgermeister Hermes erklärte zum vorliegenden Bauantrag, 
dass dieser in erheblichen Teilen von den Festsetzungen des maß-
geblichen Bebauungsplanes abweicht. Bevor das Einvernehmen 
der Gemeinde erteilt werden könne, müsste zuerst der Bebauungs-
plan entsprechend abgeändert werden. Dies könne bei Übernahme 
der anfallenden Kosten durch den Bauherrn erfolgen.
Beschluss:
Das Einvernehmen der Ortsgemeinde zum vorliegenden Bauan-
trag wird aufgrund der erheblichen Abweichung zu den Festlegun-
gen im Bebauungsplan versagt. Die Aufnahme der erforderlichen 
Änderungen in die kommende B-Plan Änderung aber in Aussicht 
gestellt. 
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
b) Tannenweg, Zummet
Der Vorsitzende erklärte, dass auch dieser Bauantrag von den 
Festlegungen des maßgeblichen Bebauungsplanes abweicht, je-
doch lediglich geringfügig. Auch hier sei zunächst erforderlich, den 
Bebauungsplan auf Kosten des Bauherrn abzuändern. Aufgrund 
der geringfügigen Abweichungen könne man das Einvernehmen 
vorbehaltlich der Änderung des Bebauungsplanes erteilen.
Beschluss:
Das Einvernehmen der Ortsgemeinde zum vorliegenden Bauan-
trag wird erteilt. Es wird aber die entsprechende Änderung des Be-
bauungsplanes im Anschluss gefordert.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
13. Genehmigung Kiesabbau
Der Vorsitzende erklärte, dass bereits vor einiger Zeit im Bereich 
des Eurostrandes Kies abgebaut wurde. Hierbei sei es mehrfach zu 
Straßenverschmutzungen, Staubbelastungen sowie zu unzulässi-
gem Abpumpen des Grundwassers gekommen. Man sollte bei den 
zuständigen Behörden darauf hinwirken, dass die entsprechenden 
Bestimmungen eingehalten werden. Dazu hatte man den Antrag 
seinerzeit im Rat zurückgestellt und Prüfung dieser Auflagen ge-
wünscht. Eine Stellungnahme der Kreisverwaltung und SGD lagen 
nun vor.
Beschluss:
Bei den jeweils zuständigen Behörden werden die Bedenken der 
Ortsgemeinde auf die Einhaltung der maßgeblichen Bestimmun-
gen im Zusammenhang mit dem Kiesabbau im Bereich Eurostrand 
nochmals angemeldet.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
14. Flurbereinigung Bubental; Sachstand und Gemeindeanteil 
für Wegebau
Ortsbürgermeister Hermes berichtete, dass ein Ortstermin mit 
dem zuständigen Sachbearbeiter des Vermessungs- und Katas-
teramtes stattgefunden habe. Hierbei wurde festgehalten, dass in 
erheblichem Maße positiv in die Landschaftsstruktur eingegriffen 
werde. Die Zusammenlegung kleiner Parzellen zu größeren Ein-
heiten sei in diesem Bereich besonders wichtig zur Förderung der 
Bewirtschaftbarkeit sowie landschaftsmäßigen Aufwertung, wie 
auch zur besseren touristischen Einbindung durch z. B. Anlegung 
eines Weinlehrpfades. Auch würden problematische Wirtschafts-
wege erneuert werden. Demzufolge soll über einen entsprechend 
hohen Gemeindeanteil für die Kostenübernahme beim Wegebau 

nachgedacht werden. Daher soll erst nach Abschluss der Flurbe-
reinigung über die Einführung eines wiederkehrenden Beitrages für 
Wirtschaftswege nachgedacht werden.
Der Rat nahm die Ausführungen zur Kenntnis. Ein Beschluss wurde 
nicht gefasst.
15. Zustimmung 15. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Änderung	von	Bauflächen
Der Vorsitzende führte aus, dass die Entwicklungen im Bereich 
Flurgarten, Enggäßchen und Moselstraße in die jüngste Änderung 
des Flächennutzungsplanes eingeflossen seien. Der Bereich Eng-
gäßchen habe sich zwar zwischenzeitlich gegenüber den vorgese-
henen Fortschreibungen nicht weiterentwickelt und soll als Land-
wirtschaftsfläche bestehen bleiben. Entsprechende Anpassungen 
seien jedoch erst in der nächsten Änderung möglich, da das laufen-
de Verfahren nicht mehr abänderbar sei.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Leiwen stimmt der vorliegenden 15. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Schweich zu.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
16. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
wendung obliegen ausschließlich dem Ortsbürgermeister sowie 
den Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entschei-
det der Ortsgemeinderat. Dem Ortsgemeinderat und der Aufsichts-
behörde sind sämtliche für die Entscheidung maßgeblichen Tatsa-
chen offen zu legen. Dazu gehört insbesondere ein anderweitiges 
Beziehungsverhältnis zwischen der Ortsgemeinde und dem Zuwen-
dungsgeber. Im Rahmen der 1. Landesverordnung zur Änderung 
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 06.04.2010 
(GVBl. vom 29.04.2010) wurde eine Wertgrenze in Höhe von 100 
EUR eingeführt, unter der die Einholung eines Beschlusses des 
kommunalen Vertretungsorgans wie auch das Anzeigeverfahren 
gegenüber der Aufsichtsbehörde entbehrlich ist, sofern nicht inner-
halb eines Haushaltsjahres derartige Einzelzuwendungen diese 
Wertgrenze übersteigen. 
Die Entscheidung ist grundsätzlich in öffentlicher Sitzung zu treffen. 
In den Fällen, in denen der Spender ein schutzwürdiges Interesse 
an seiner Anonymität glaubwürdig darlegt, werden nur Datum, Ver-
wendungszweck und Summe der Zuwendung öffentlich genannt.
Bis zum 21.11.2017 hat die Ortsgemeinde für folgende Projekte Zu-
wendungen erhalten:
Datum 14.08.2017
Zuwendungsgeber Reh Kendermann GmbH
Anschrift Am Ockenheimer Graben 35,
 55411 Bingen/Rhein
Betrag 942,48
Zuwendungszweck Weinspende zur
 Unterstützung des Weinfestes
Datum 24.08.2017
Zuwendungsgeber Grans-Fassian
Anschrift Römerstr. 28, 54340 Leiwen
Betrag 1.920,00
Zuwendungszweck Weinspende zur
 Unterstützung des Weinfestes
Die Annahme der Spenden ist vorbehaltlich der Zustimmung durch 
die Kreisverwaltung Trier-Saarburg zu beschließen.
Beschluss:
Die Spenden der Firma Reh Kendermann GmbH vom 14.08.2017 
in Höhe von 942,48 Euro sowie der Firma Grans-Fassian vom 
24.08.2017 in Höhe von 1.920,- Euro werden vorbehaltlich der Zu-
stimmung durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg angenommen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
17. Verschiedenes 
- Umfeldgestaltung und Wegesanierung rund um das Moselkino
Der Vorsitzende führte aus, dass die Arbeiten rund um das Mosel-
kino inzwischen weit vorangeschritten seien. Mit der Durchführung 
der Arbeiten wurde die Firma Meter nach Ermittlung der günstigsten 
Stundensätze beauftragt. Zur Nutzung von Synergien wurde auch 
der Ausbau des daran verlaufenden Weges von der Josefskapelle 
bis zum Schwimmbad durchgeführt. Hierbei seien Mehrkosten über 
die bei der Maßnahme „Moselkino“ hinaus veranschlagten Mittel in 
Höhe von rund 15.000,- Euro angefallen. Diese sind im Haushalt 
im Bereich Wegebau zu finanzieren. Dort stehen Mittel in dieser 
Höhe zur Verfügung. Der Vorsitzende bat darum, diese Mehrkosten 
durch Beschluss im Nachhinein zu genehmigen. Es wurde ange-
regt, zukünftig solche Entscheidungen vorab z.B. per Mail an die 
Ratsmitglieder zu kommunizieren.
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Beschluss:
Die Mehrkosten für die Durchführung der Wegesanierung zwischen 
Josefskapelle, Moselkino und Schwimmbad in Höhe von rund 
15.000,- Euro werden nachträglich genehmigt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
- Jugendtreff
Zur Reaktivierung des Jugendtreffs fand ein Ortstermin mit Ver-
bandsgemeinde-Jugendpfleger Dirk Marmann statt. Hierbei wurde 
festgestellt, dass für eine erneute Nutzung der Räumlichkeiten Sa-
nierungsarbeiten z. B. an der Heizung durchgeführt werden müss-
ten. Ein Angebot der Firma Herbert Schu zur Ausführung der Arbei-
ten beläuft sich auf rund 1.650,- Euro.
Beschluss:
Der Betrieb im Jugendtreff wird wieder aufgenommen. Die durch-
zuführenden Arbeiten zur Sanierung der Heizung werden zum An-
gebotspreis in Höhe von 1.650,- Euro werden an die Firma Herbert 
Schu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
- Einrichtung eines Trachtenlagerraumes für die Winzertanzgrup-

pe
- Bestellung eines Jugendbeauftragten für offene Jugendarbeit 

als Ansprechpartner für alle Beteiligten
Hiermit solle sich der Ausschuss für Jugend und Freizeit beschäf-
tigen.
- Durchführung eines „Traktorfestes“ bei Anlieferung des bestell-

ten neuen Gemeindetraktors
- Traktorabstellung auf gemeindlicher Fläche
- Durchführung eines Tages der offenen Tür im Gemeindezent-

rum nach Fertigstellung
Die erste ordentliche Veranstaltung im Gemeindezentrum soll plan-
gemäß die Kappensitzung am 02.02.2018 sein.
- Parksituation in der Ortslage; Stellplatzregelung für Baumaß-

nahmen
- Oberflächenwasser Wirtschaftswege
18. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
Bestellung eines Gemeindearbeiters zum Vorarbeiter ab 
01.01.2018.

Unterrichtung der Einwohner 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Leiwen am 

11.12.2017
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Hermes fand am 
11.12.2017, 17.30 Uhr, im Schulungsraum der Freiwilligen Feuer-
wehr in Leiwen eine Gemeinderatssitzung statt.
In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Beratung und Verabschiedung des Forstwirtschaftsplanes 
2018
Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte Ortsbürgermeister Hermes 
Herrn Forstdirektor Bartmann sowie Herrn Revierförster Düpre be-
grüßen.
Forstdirektor Bartmann führte aus, dass die Landesregierung an-
gekündigt hat, die staatliche Dienstleistung der Holzvermarktung 
für kommunale und private Waldbesitzer zum 01.01.2019 einzustel-
len. Das OLG Düsseldorf wertet die waldbesitzartenübergreifende 
Holzvermarktung, unabhängig von individuellen Marktanteilen, als 
Vertriebskartell mit der Festlegung von Preisen und damit als Kar-
tellrechtsverstoß. Künftig soll eine klare Trennung der „Waldpflege/
Holzbereitstellung“ einerseits und der „Holzvermarktung“ anderer-
seits erfolgen. Von daher wird es in Rheinland-Pfalz künftig 5 große 
kommunale Holzvermarktungsstellen geben, die das gemeindliche 
Holz verkaufen sollen und nicht mehr Landesforsten. Der Brenn-
holzverkauf soll in der Vermarktungsmöglichkeit des örtlichen Re-
vierförsters verbleiben.
Ratsmitglied Claus Junk gab zu bedenken, dass es durch diese 
Neuorganisation zu einem Marktverfall des Holzes kommen kann.
Hierzu bemerkte Herr Bartmann, dass ihm diesbezüglich keine 
Erkenntnisse vorliegen, da es weiterhin eine große Nachfrage für 
Holz gibt.
Für Ratsmitglied Christian Scholtes war die künftige Neuorganisation 
nicht nachvollziehbar, da das jetzige System zu einer Kostendeckung 
des Leiwener Waldes führt und insgesamt gut funktioniert hat.
Revierförster Düpre informierte anschließend, dass das Forstwirt-
schaftsjahr 2017 weitestgehend so abgewickelt wurde, wie dies ge-
plant war. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018 sieht Einnah-
men von 99.268 Euro und Ausgaben von 98.640 Euro vor, sodass 
sich ein Überschuss von 628 Euro errechnet. Durch Herrn Revier-

förster Düpre wurden sodann dem Rat die jeweiligen Einnahme- 
und Ausgabepositionen im Detail erläutert.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte dem Forstwirtschaftsplan 
2018, wie vorgetragen, zu.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig
2. Zustimmung zum Wirtschaftsplan KiTa „St. Stephanus“ Lei-
wen 2018
Die KiTa gGmbH hat den Wirtschaftsplan 2018 für die KiTa „St. Ste-
phanus“ in Leiwen vorgelegt und teilt dazu mit, dass die Planan-
sätze den tatsächlich entstandenen Kosten angepasst werden. Für 
die KiTa ist ein Budget von 5600 Euro vorgesehen. Der kommunale 
Anteil beträgt nach Abzug des Bistumsanteils und des Eigenanteils 
insgesamt 1.700 Euro.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmte dem vorgelegten Wirtschaftsplan 
2018 der KiTa „St. Stephanus“ Leiwen zu.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig
3. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2021
Durch Ortsbürgermeister Hermes wurde der Investitionsplan für 
den Planungszeitraum 2017 - 2021 dem Rat im Detail vorgetragen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte dem Investitionsplan für den 
Planungszeitraum 2017- 2021, wie vorgetragen, zu.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig
4. Gemeindezentrum
a) Benutzungs- und Gebührenordnung
Als Nebenbestimmung des Bescheides über die Zuwendung aus 
dem Investitionsstock ist die Vorlage einer Benutzungs- und Ge-
bührenordnung ab Betriebsfertigkeit des Gebäudes erforderlich. 
Die Verwaltung hat den Entwurf einer Benutzungsordnung erstellt, 
welcher von der Ortsgemeinde bereits entsprechend angepasst ist.
Ortsbürgermeister Hermes trug sodann dem Rat die Benutzungs-
ordnung im Detail vor. Dabei wurde durch ihn ein Änderungsvor-
schlag zu § 9 der Benutzungsordnung unterbreitet.
Hierzu bemerkte Ratsmitglied Christian Stoffel, dass aus seiner 
Sicht außer dem Rauchverbot die Regelung nicht notwendig ist. 
Ratsmitglied Claus Junk stimmte diesem zu und schlug vor, dass 
man auch die Nutzer, die außerhalb von Leiwen kommen, berück-
sichtigen sollte.
Zu den in der Gebührenordnung enthaltenen Nebenkosten trug 
Ortsbürgermeister Hermes vor, dass man für die Anwesenheit 
des Hausmeisters während der Veranstaltung oder während des 
Aufbaus vom Veranstalter gewünscht oder als Auflage der Ortsge-
meinde orientiert an den Personalkosten der Gemeinde ein Betrag 
von 38 EUR dem Veranstalter berechnet werden sollte. Hinzu kom-
men Wochenend- sowie Sonn- und Feiertagszuschläge bei Anwe-
senheit zu diesen Zeiten. Dafür würden nach Personalkosten 48 
EUR zu berechnen sein.
Hierzu bemerkte Ratsmitglied Dirk Michels der Zuschlag sollte in 
diesem Fall das Doppelte, also 76 EUR pro Stunde betragen.
Der Ortsgemeinderat beschloss sodann mit 12 Ja-Stimmen und 4 
Nein-Stimmen einen Sonn- und Feiertagszuschlag von 76 Euro pro 
Stunde festzulegen.
Beschluss:
a) Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte der Benutzungsordnung, 
wie durch Ortsbürgermeister Hermes vorgetragen, zu.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig
b) Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte der Gebührenordnung, 
wie vorgetragen,  zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu.
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen
Die Benutzungsordnung incl. der dazugehörigen Gebührenordnung 
treten zum 01.01.2018 in Kraft. Nach Abschluss eines Betriebsjah-
res erfolgt eine erneute Überprüfung und ggfls. eine Anpassung der 
Gebühren.
b) Namensgebung
Ortsbürgermeister Hermes informierte, dass insgesamt 49 Vorschläge 
abgegeben wurden. Davon werden vom Ausschuss 3 Vorschläge fa-
vorisiert, die dem Gemeinderat zur Abstimmung vorliegen. 
Dies sind: Laurentiuslay-Halle, Riesling-Arena und Gemeindezen-
trum „Forum Livia“
Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte sodann über die jeweiligen 
Vorschläge ab.
a) Riesling-Arena
Abstimmungsergebnis:
2 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen 
b) Gemeindezentrum „Forum Livia“
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung
c) Laurentiuslay-Halle



Schweich - 31 - Ausgabe 3/2018

Abstimmungsergebnis: 16 Nein-Stimmen
Damit erhält das neue Gemeindezentrum künftig den Namen Ge-
meindezentrum „Forum Livia“.
c) Vergaben; Nachträge Elektro und Beschallungsanlage

1. Nachtragsangebot Nr. 9 der Firma Elektro Esser über 
1.841,66 Euro
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte dem vorliegenden Nach-
tragsangebot zu.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen
2. Nachtragsangebot Nr. 10 der Firma Elektro Esser über 
3.335,99 Euro
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte dem vorliegenden Nach-
tragsangebot der Firma Esser zu.
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen
3. Nachtragsangebot Nr. 11 der Firma Elektro Esser über 
1.733,18 Euro
Hierzu bemerkte Ratsmitglied Dirk Michels, dass ein hinreichend 
bemessenes Kabel eingebaut werden sollte.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte dem vorliegenden Nach-
tragsangebot zu.
Abstimmungsergebnis:
15 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
4. Beschallungsanlage
Die Medientechnik für das Gemeindezentrum wurde beschränkt 
ausgeschrieben. Bis zum Submissionstermin am 08.12.2017 wur-
de lediglich ein Angebot abgegeben. Die Kosten belaufen sich 
bei der Firma ELO-Elektronik, Simmern, auf insgesamt 74.111,24 
Euro. In der Kostenberechnung war hierfür ein Betrag in Höhe 
von 73.221,80 Euro vorgesehen. Es sind Mehrkosten in Höhe von 
889,44 Euro entstanden.
Ortsbürgermeister Hermes bemerkte hierzu, dass in diesen Kosten 
noch nicht die Traverse für die Bühne und die Installation eines Be-
amers enthalten sind. Er schlug vor, dass dies bei Vorlage entspre-
chender Kosten durch den Arbeitskreis entschieden werden sollte.
Dieser Vorgehensweise stimmte der Ortsgemeinderat mit 14 Ja-
Stimmen und 2 Enthaltungen zu.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen beschloss, die Medientechnik für das 
Gemeindezentrum bei der Firma ELO-Elektronik, Simmern, zum 
Angebotspreis von 74.111,24 Euro zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen
5. Bauendreinigung
Ortsbürgermeister Hermes teilte mit, dass die Angebotsabgabe 
für die Bauendreinigung noch am Laufen ist und nach Möglichkeit 
durch den Gemeindevorstand vergeben werden sollte.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Leiwen stimmte der Vergabe der Bauendrei-
nigung durch den Gemeindevorstand zu.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig
5. Verschiedenes
Ortsbürgermeister Hermes
- Durch den DLR wurde auf die Grundstücksregulierung Albert 

Steffes hingewiesen. Der Ortsgemeinderat stimmte einstimmig 
dem Verzicht, wie durch den DLR vorgeschlagen, zu.

Ratsmitglied Axel Spieles
- Die Betonteile im Gemeindezentrum sollten mit einer Silikonfar-

be gestrichen werden, damit Verschmutzungen künftig besser 
reguliert werden können.

Ratsmitglied Rudolf Tapp
- Telefonische Erreichbarkeit der Ortsgemeinde Leiwen.
 Hier ist kein Eintrag mehr im Telefonbuch enthalten.
Ratsmitglied Christian Scholtes
- Einstimmung auf Heiligabend auf dem Spielesplatz um 16.30 

Uhr.
Ratsmitglied Rudolf Tapp
- Er bat darum, für das Jahr 2018 einen Sitzungskalender zu er-

stellen.

Tel. 06502/1364
Sprechzeiten: 
Mi. 18.30 - 20.00 Uhr

Longuich
buergermeister@longuich.de

Herzliche Einladung zur Kirscher Kirmes
Samstag, 20.01.2018

Liebe Kirscher, liebe Longuicher,
auch in diesem Jahr möchte ich Sie zur Kirscher Kirmes einladen. 
Traditionell begehen wir das Fest am Namenstag des hl. Sebastian, 
dem 20.01.2018 Nach dem Festhochamt um 10.00 Uhr in der Kir-
scher Kapelle wird im Gasthaus Schlöder, Trierer Straße gefeiert. 
Der Gottesdienst wird auch in diesem Jahr wieder von der Chor-
gemeinschaft musikalisch gestaltet. Wie in vielen Jahren zuvor, 
möchte ich Ihnen die Kirscher Kirmes ans Herz legen. Es ist eine 
schöne Gelegenheit sich zu treffen, zu erzählen und in der Dorfge-
meinschaft zu feiern.

Longuich-Kirsch, den 02.01.2018
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin

Kindertreff für alle  
Grundschulkinder im Januar 2018

Die nächsten Termine für den Kindertreff sind:
- Freitag, 26.01.2018, 16.00 - 18.00 Uhr: Wir basteln Socken-

handpuppen. Bitte eine Socke, Bastelschere, Wollreste und 1 € 
mitbringen

Alle Grundschulkinder sind herzlich ins Dorfgemeinschaftshaus, 
hinteres Gebäude, 1.Stock Jugendraum, Laurentiustraße 1 einge-
laden.

Longuich, 29.12.2017
Das Team vom Kindertreff und

Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin

JUZE-Termine für Januar im Jugendraum
JUZE-Termine im Januar, Jugendraum Laurentiusstr. 1 hintere 
alte Schule 1. Obergeschoss
20.01.2018 - Creativ day
14.00 - 16.00 Uhr „Wir bedrucken Jutetaschen“ ab 10 Jahren, 
Kostenbeitrag 2€
27.01.2018 - Game Zone
14.00 - 16.00 Uhr „Brett- und Analoge Spiele“, ab 10 Jahren
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Tamara Pütz:
jr-longuich@KiJub.net oder WhatsApp 0176 646 586 31
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wir freuen uns über eine rege 
Teilnahme.

Longuich, den 29.12.2017
Tamara Pütz, pädag. Fachkraft

Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin

9. Wandernder Adventskalender 
Dank und Spendenverteilung am 24.01.2018

Liebe Longuicher und Kirscher,
im Namen der Ortsgemeinde möchte ich mich bei allen, die zum Ge-
lingen des wandernden Adventskalenders beigetragen haben, ganz 
herzlich bedanken. Ein besonderer Dank geht an die Damen der kfd, 
die die Organisation maßgeblich unterstützten. Es ist wunderbar, dass 
sich immer wieder Menschen finden, die Verantwortung und Organi-
sation übernehmen. Vielen Dank dafür! Denn in dieser dunklen Jah-
reszeit bringt diese Aktion viele Menschen zusammen und stärkt in 
ganz besonderem Maße die Gemeinschaft in unserem Dorf. Ein wei-
terer Dank geht an die beiden Fotografen Hans Ries und Paul-Heinz 
Zeltinger und selbstverständlich an alle, die so großzügig gespendet 
haben. Es können rund 2.000,- € an die Longuicher Vereine, die eine 
Jugendarbeit machen, ausgezahlt werden. Zudem wurde wieder ein 
sehr schönes Fotobuch des wandernden Adventskalenders erstellt, 
welches käuflich zu erwerben ist.
Zur Nachbesprechung, zur Spendenverteilung und zur Vorstellung 
des Fotobuchs treffen wir uns am Mittwoch, dem 24. Januar 2018 
um 20.00 Uhr im Gasthaus Hilt-Hoff in Longuich. Alle Spenden-
empfänger werden schriftlich benachrichtigt.

Longuich, 15.01.2018
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin
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Verabschiedung und Neuwahl 
der Longuicher Wehrführer

Sebastian Krewer, neuer Wehrführer, Rita Jung, BGO VG Sch-
weich, Hans-Josef Schneider, Ehrenwehrführer, Sascha Thielen, 
stellvtr. Wehrführerer
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am 12. Januar 2018 wurden der amtierenden Wehrführer Hans-
Josef Schneider sowie sein Stellvertreter Sebastian Krewer in den 
Ruhestand verabschiedet. Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde und 
selbstverständlich die Feuerwehrkameraden bedankten sich für 
den großen Einsatz, mit dem der scheidende Wehrführer Hans-Jo-
sef Schneider in fast fünf Jahrzehnten verschiedene Funktionen in 
der Feuerwehr bekleidet hat. In Anerkennung und als Dank wurde 
Herr Schneider zum Ehrenwehrführer bei der Feuerwehr Longuich-
Kirsch ernannt.
In der darauf stattfinden Wahl wurden Sebastian Krewer zum neuen 
Wehrführer und Sascha Thielen zu seinem Stellvertreter gewählt.
Die Ortsgemeinde Longuich bedankt sich auch an dieser Stel-
le nochmals für die herausragende Arbeit des ausgeschiedenen 
Wehrführers und gratuliert den neuen Verantwortlichen der Frei-
willigen Feuerwehr Longuich-Kirsch herzlich. Möge die gute, ver-
lässliche und unkomplizierte Zusammenarbeit zum Wohle der All-
gemeinheit wie bisher weitergehen.

Longuich, den 15.01.2018
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin

Tel. 06502/2140
Sprechzeiten: 
Di. 18 - 20  Uhr, Sa. 09 - 11 Uhr

Mehring

Treibjagd im Revier I und II
Am Sonntag, dem 21. Januar 2018 findet im Jagdrevier I und II 
eine Drückjagd von 08.30 – 15.00 Uhr statt. Das Revier erstreckt 
sich rechts und links der K 85.
Diese Treibjagd dient vor allem der Verminderung des Schwarz-
wildbestandes und der Abwehr und Vermeidung von Wildschäden 
in den Weinbergen, Acker- und Wiesenflächen.
Es geht in erster Linie darum die Wildschweinpopulation zu regu-
lieren. Es wird versucht, eine entsprechend große Anzahl vor allem 
an jungen Tieren zur Strecke zu bringen, um ein Anwachsen der 
Bestände zu unterbinden.
Es wird um Verständnis gebeten, wenn es zur angegebenen Zeit in 
diesem Gemarkungsteil zu Einschränkungen kommt.
Wir bitten von Freizeitaktivitäten in diesem Revierbereich abzusehen.
Um Beachtung der Sicherheitshinweise und nach Möglichkeit die-
sen Revierbereich gänzlich zu meiden wird gebeten.
Wir hoffen auf ihr Verständnis.

Mehring, den 09.01.2018
 Jürgen Kollmann, Ortsbürgermeister

und Jagdvorsteher

Gesonderte Drückjagd links der Mosel
Am Samstag, dem 20. Januar 2018 findet im Jagdrevier links der 
Mosel eine gesonderte Drückjagd von 08.30 – 12.30 Uhr statt. Das 
Jagdgebiet ist wegen der aufgetretenen vielfältigen Wildschäden 
in den Weinbergen auf das Gebiet des gesamten Mühlenbaches 
und der angrenzenden Weinberge ausgerichtet. Auch werden die 
Dickungen oberhalb des Weihers bejagt.
Diese besondere Drückjagd dient ausschließlich der Verminderung 
des Schwarzwildbestandes, der Abwehr und Vermeidung von Wild-

schäden in den Weinbergen.
Wir bitten von Freizeitaktivitäten in diesem Revierbereich abzuse-
hen und insbesondere unsere Winzer an diesem Tag die Arbeiten 
in diesem Gemarkungsteil aus Gründen der Sicherheit und Unfall-
verhütung ruhen zu lassen.
Um Beachtung der Sicherheitshinweise und nach Möglichkeit die-
sen Revierbereich gänzlich zu meiden wird gebeten.
Wir hoffen auf ihr Verständnis.

Mehring, den 15.01.2018
 Jürgen Kollmann, Ortsbürgermeister

und Jagdvorsteher

Tel. 06508/9180031
Sprechzeiten: Mi. 18-19 Uhr,
und zusäztl. nach Absprache

Naurath/E.
buergermeister@naurath-eifel.de

Bekanntmachung
Am Donnerstag,	25.01.2018	findet	um	19.00	Uhr im Bürgerhaus, 
Schulstr. 6 Naurath/Eifel eine Sitzung des Ortsgemeinderates Nau-
rath statt.
Tagesordnung:
- öffentlich -
1.  Mitteilungen
2. Jahresabschluss zum 31.12.2016
 2.1. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses
 2.2. Entlastungserteilung gem. § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
3.  Teilnahme an 4. Bündelausschreibung Strom
4.  Festsetzung der Steuerhebesätze 2018
5.  Widmung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
6.  Zuschussantrag des Heimat- und Kulturvereins zu den Erschlie-

ßungskosten der Grillhütte; Beratung und Beschlussfassung
7.  Anschaffung Mulcher für Bauhof
8.  Gestaltung der freigewordenen Fläche auf dem Friedhof
9.  Neubau Kita Föhren; Beratung und Beschlussfassung
10.  Verschiedenes
- nicht öffentlich -
1.  Mitteilungen
2.  Grundstücksangelegenheiten
3.  Verschiedenes

Naurath, 15.01.2018
Jürgen Pull, Ortsbürgermeister/in

Tel. 06502/930707
Sprechzeiten: 
Do. 18.00-20.00 Uhr 
und nach tel. Vereinbarung

Riol
buergermeister@riol.de

2 Baugrundstücke in Riol zu verkaufen
Die Ortsgemeinde Riol bietet die voll erschlossenen Baugrundstücke
Flur 1 Nr. 28, groß 719 qm (In der Dreil)
Flur 1 Nr. 27/2, groß 622 qm (Bahnhofstraße)
zum Verkauf an. Der Kaufpreis beträgt 185,00 €/m2.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Privat, nicht an gewerbliche 
Investoren/Bauträger.
Weitere Informationen, z.B. die Verkaufskriterien, bitten wir der Ver-
öffentlichung im Internet unter www.schweich.de unter dem Unter-
punkt „Bauen und Wohnen“ zu entnehmen.

Riol, den 08.01.2018
Dr. Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin

Wahl der Weinkönigin und 
Weinprinzessinnen	Riol	2018/2019 

Ausschreibung an Interessentinnen
Am	Sonntag,	25.	März	2018	findet	um	16.30	Uhr die Wahl der 
Rioler Ortsweinkönigin für 2018/2019 im Bürgerhaus statt.
Ich bitte junge Riolerinnen, die bereit sind, für das Amt der Weinkö-
nigin und ihrer Prinzessinnen zu kandidieren, sich bis Donnerstag, 
1. März 2018 bei mir zu melden.
Ich freuen mich auf die Bewerbungen!

Riol, 15.01.2018
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin
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Fastnacht in Riol 
- Reiler Noaren, allegoaren!

Wie jedes Jahr findet am Fastnachtssonntag 11. Februar 2018 un-
ser Karnevalsumzug statt.
Der Umzug startet um 15.11 Uhr, Aufstellung ist in der Moselstra-
ße. Von dort aus zieht der Lindwurm durch den Pichter über die 
Feldstraße, Burgstraße und Hauptstraße zur Martinstraße. An-
schließend findet das närrische Treiben bei der großen Faschings-
party im Bürgerhaus statt. Alle Jecken sind beim Umzug und im 
Bürgerhaus herzlich willkommen.
Alle Wagenbauer oder Fußgruppen, die beim Umzug teil-
nehmen möchten, melden sich bitte bei Gerlinde Söltl (Tel.: 
980672) oder Peter Oberbillig (Tel.: 7795).
Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Wagenbauer und Fuß-
gruppen, gerne auch aus den Nachbardörfern, an unserem Umzug 
teilnehmen würden.
Mein Dank gilt schon im Voraus dem Verein für Kultur und Touris-
mus, der den Umzug und die Faschingsparty organisiert, der Frei-
willigen Feuerwehr für die Zugbegleitung und allen ehrenamtlichen 
Helfern, die zum Gelingen der Fastnacht in Riol beitragen.

Riol, 15.01.2018
Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin

Seniorennachmittag 
am Sonntag, 28.01.2018

Der Verein „Aktiv für Schleich“ veranstaltet mit Unterstützung der 
Ortsgemeinde am Sonntag, 28.01.2018 den alljährlichen Senioren-
machmittag.
Alle Seniorinnen und Senioren aus Schleich sind zum gemütlichen 
Zusammensein bei Kaffee und Kuchen herzlich eingeladen.
Beginn ist um 15.00 Uhr im Hotel Sonnental.
Die Winzerkapelle Ensch wird den Seniorennachmittag musikalisch 
untermalen.
Wer mit einem Lied- Musik- oder Textvortrag zur Unterhaltung bei-
tragen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag, unterhaltsame Ge-
präche und bedanke mich schon heute bei allen Helferinnen und 
Helfern.

Schleich, 15.01.2018
Rudolf Körner, Ortsbürgermeister

Tel. 06502/9338-25 o. 9338-26, 
Sprechzeiten: Mo.-Fr. 7.30-12.30 Uhr, 
Die. 14.00-16.30 Uhr, Do. 14-18 Uhr
Schweich-Issel: Tel. 06502/918-215
Sprechzeiten: Fr. 16.00 -18.00 Uhr

Schweich
buergermeister@stadt-schweich.de
ov-issel@stadt-schweich.de

Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Stadtrates der Stadt Schweich findet 
statt am Donnerstag, dem 25. Januar 2018 um 19.00 Uhr im 
„Bürgertreff“ des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Str. 1b, 54338 
Schweich.
Tagesordnung:
öffentlich:
1.  Mitteilungen
2.  Sachstandsbericht durch die Polizei zum Unfallschwerpunkt 

Kreuzungsbereich B53/ K39
3.  Entwurf des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts 

(ISEK)
4.  Investitionsplan für den Planungszeitraum 2017 - 2021
5.  Teilnahme an 4. Bündelausschreibung Strom
6.  Vereinfachte raumordnerische Prüfung für die Ansiedlung eines 

großflächigen REWE-Marktes in Föhren sowie für die Erweite-
rung des Norma-Marktes in Hetzerath

7.  Vergaben
 a) Sanitärarbeiten Ausbau 5. Gruppe KiTa Angela Merici, Sch-

weich-Issel
 b) Unterhaltungspflegearbeiten Handwerkerhof/ Ermesgraben
8.  Bauanträge, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen
9.  Verschiedenes

Schweich, 11.01.2018
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Büro Stadt Schweich geschlossen
Das Büro der Stadt Schweich ist vom 23.01. bis einschließlich 
25.01.2018 geschlossen.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemein-
deverwaltung Schweich, Brückenstr. 26, Tel.: 06502 / 407 – 0.
Ich danke für Ihr Verständnis.

Schweich, den 15.01.2018
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner 
über die Sitzung des Ortsbeirates Issel am 6. Dezember 2017
Unter dem Vorsitz von Ortsvorsteher Johannes Lehnert und in An-
wesenheit des 1. Beigeordneten Engelbert Meisberger fand am 06. 
Dezember 2017 im Gasthaus Monzel in Schweich-Issel eine Sit-
zung des Ortsbeirates Issel statt.
In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
Ortsvorsteher Lehnert teilte mit, dass der Ortsbeirat für das Be-
werberverfahren im Baugebiet „Sportplatz Issel“ Empfehlungen 
beschlossen habe.
Mitteilungen
- Ortsvorsteher Lehnert teilte mit, dass der Stadtrat den Ausbau 

der 5. Kindergartengruppe in Issel beschlossen hat. Der vorzei-
tige Baubeginn wurde ebenfalls genehmigt.

- Im Januar 2018 wird voraussichtlich die Planung zum Ausbau 
der Schulstraße vorgestellt. Hierzu findet eine gemeinsame Sit-
zung des Ortsbeirates und des Bauausschusses statt.

- Die Steuerhebesätze 2018 sind unverändert geblieben.
- Beim Lärmschutzwall wurde mit der Bepflanzung begonnen. 

Anfang 2018 soll die Restmenge verfüllt werden.
- Die Erschließung des Baugebietes Sportplatz Issel schreitet gut 

voran. Ob mit den Teerarbeiten noch in diesem Jahr begonnen 
werden kann, steht noch nicht fest.

- Die Unebenheiten am Moselradweg wurden beseitigt.
- Ortsvorsteher Lehnert bedankte sich bei allen Beteiligten für die 

würdevolle Gestaltung des diesjährigen Volkstrauertages.
- Auf Anregung in der vorletzten Stadtratssitzung darf der Parkplatz 

am Brunnen nur noch von PKW genutzt werden. Eine entspre-
chende Beschilderung wurde angebracht. Eine Markierung der 
Parkplätze soll erst nach dem Ausbau des Merzbaches erfolgen.

- Anlässlich der letzten Bürgermeisterdienstbesprechung wurde 
auf die Einführung der Bio-Tüte ab dem kommenden Jahr hin-
gewiesen. Entsprechende Informationen werden im Dezember 
mit der Fibel an alle Haushalte verteilt. Sofern genügend Bio-
müll über die Bio-Tüte eingesammelt wird, kann von der Einfüh-
rung der Bio-Tonne abgesehen werden.

Renaturierung Merzbach
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende das 
Ehepaar Hömme.
Frau Hömme stellte dem Ortsbeirat die für den Ortsteil Issel geplan-
ten Maßnahmen zur Renaturierung des Merzbaches vor.
Der aktuell verrohrte Bereich vor der Mündung wird offengelegt: 
Eine Renaturierung im Bereich der Querung der Schweicher Stra-
ße wäre unverhältnismäßig und wird daher nicht durchgeführt. Im 
Bereich des Brunnenplatzes werden voraussichtlich 2 bis 3 Park-
plätze wegfallen, um auch hier eine Renaturierung in zumutbarem 
Umfang durchzuführen. Herr Hömme teilte mit, dass durch diese 
Maßnahme die Höchstförderung in Höhe von 90 % gewährt werden 
könnte. Oberhalb des Brunnenplatzes soll das Gewässer leicht in 
die Wiese hinein verlegt werden.
Ortsbeiratsmitglied Kellersch wies darauf hin, dass die Brücke im 
Grasgarten in keinem guten Zustand sei. Er regte die Überprüfung 
der Standfestigkeit der Brücke durch die Verwaltung an.
Eine Beschlussfassung war nicht notwendig. 
Anlage neues Urnengrabfeld Friedhof Schweich-Issel
Das Urnengrabfeld im östlichen alten Friedhofsteil in Issel ist weit-
gehend belegt. Im westlichen neuen Friedhofsteil könnten 15 bis 
16 neue Urnengrabstellen geschaffen werden. Ähnlich wie auf dem 
Friedhof in Schweich soll das Urnengrabfeld mit festen Einfassun-
gen und Wegen angelegt werden. Dies hat den Vorteil, dass es 
saubere, ebene Zuwegungen gibt, die Unterhaltung erleichtert wird, 
ein ansprechendes Bild geschaffen wird und durch die festen Vor-
gaben kein Platz verloren geht.
Alsdann beschloss der Ortsbeirat einstimmig, dem Stadtrat die An-
lage des neuen Urnengrabfeldes mit festen Einfassungen und We-
gen ähnlich dem Friedhof Schweich zu empfehlen. 



Schweich - 34 - Ausgabe 3/2018

Investitionsplan 2018
Ortsvorsteher Lehnert erläuterte die einzelnen Positionen des In-
vestitionsplanes.
Nach kurzer Aussprache beschloss der Ortsbeirat einstimmig den 
Investitionsplan für den Ortsteil Issel.
Verschiedenes
Zu diesem Tagesordnungspunkt beantwortete der Vorsitzende An-
fragen der Ortsbeiratsmitglieder
- Christof Kellersch betreffend Platz vor den Containern der Kin-

dertagesstätte
- Bruno Schmitz betreffend Bürgersteig vor dem Anwesen 

Kreusch.

Trittenheim
buergermeister@trittenheim.de

Tel. 0172 / 687 4689 o.
Tourist-Info: 06507 / 2227.
Sprechzeiten: Nov. - April:
Fr. 19 - 20 Uhr. Weitere Termine 
nach Vereinbarung!

Landwirtschaftskammer RLP
Bekanntmachung zur Weinlagenänderung im Geltungs-

bereich der Gemeinde Trittenheim
Auf die Bekanntmachung unter „Bekanntmachungen anderer Be-
hörden und Stellen“ wird hingewiesen.

Kirchliche Nachrichten

Dekanat Schweich-Welschbillig
Dechant: Pfr. Dr. Ralph Hildesheim, Schweich, Tel.: 06502/2327
Stellv. Dechant: Pfr. Franz-Josef Leinen, Trierweiler, Tel.: 
0651/88370
Dekanatsreferentin: Susanne Münch-Kutscheid, Tel.: 06502-
93745-11
Pastoralreferentin: Maria Koob, Schweich, Tel.: 06502/9371601
Pastoralreferent: Roland Hinzmann, Schweich, Tel.: 
06502/9371600
Pastoralreferent: Matthias Schmitz, Schweich, Tel.: 06502/931602
Dekanatskantor: Johannes Klar, Schweich: Tel.: 06502/7775
Dekanatssekretärin: Marion Thömmes, Schweich, Tel. 
06502/93745-0
E-Mail: dekanat.schweich-welschbillig@bgv-trier.de
Öffnungszeiten: Mo.: 09.00 – 16.00 Uhr, Mi. + Do. 09.00 bis 12.00 Uhr
Gottesdienstzeiten in der Verbandsgemeinde Schweich 

vom 20.01.2018 bis 21.01.2018
Bekond: Sa., 20.01.: 18.30 Uhr Rosenkranzgebet / Andacht
Detzem: Sa., 20.01.: 17.00 Uhr Vorabendmesse
Fell: So., 21.01.: 10.30 Uhr Hochamt
Föhren: So., 21.01.: 09.15 Uhr Hochamt
Kenn: Sa., 20.01.: 17.45 Uhr Vorabendmesse
Kirsch: Sa., 20.01.: Patronatsfest – hl. Sebastian, 10.00 Uhr Fest-
hochamt, 14.30 Uhr Andacht
Klüsserath: Sa., 20.01.: 18.30 Uhr Vorabendmesse, Vorstellung 
der Kommunionkinder
Leiwen: So., 21.01.: 10.30 Uhr Hochamt, Vorstellung der Kommu-
nionkinder anschl. Neujahrsempfang
Longuich: So., 21.01.: 09.15 Uhr Hochamt mit Vorstellung der 
Erstkommunionkinder 2018
Mehring: So., 21.01.: 10.30 Uhr Hochamt
Riol: Sa., 20.01.: 19.00 Uhr Vorabendmesse mit Vorstellung der 
Erstkommunionkinder 2018
Schweich: So., 21.01.: 10.30 Uhr Hochamt als 2. Sterbeamt f. 
Pfarrer Josef Koch, 10.30 Uhr Kleinkindergottesdienst im Pfarr-
heim, 18.30 Uhr hl. Messe
Thörnich: So., 21.01.: 09.00 Uhr hl. Messe anschl. Waffelbacken 
der Messdiener
„Altes – neu entdecken“, ein Tag von Frauen für Frauen in Sch-
weich am 20. Januar 2018 im Pfarrheim St. Martin in Schweich 
von 14.00–18.00 Uhr
Sich begegnen, sich austauschen, sich etwas Gutes tun, in ver-
schiedenen Workshops: Kalligrafie, Bauchtanz, Lichtermeditation, 
Akupressur. Kaffee und Kuchen. Dazu laden die Frauen der Pro-
jektgruppe des Dekanates Schweich-Welschbillig am Samstag, 20. 
Januar 2018 in das Pfarrheim St. Martin in Schweich ein. Kinderbe-
treuung wird angeboten.
Eine Anmeldung ist nicht nötig, damit auch Kurzentschlossene 
kommen können. Herzlich willkommen!

Weitere Informationen erhalten Sie im Dekanatsbüro unter: Tel.: 
06502/93745-0 oder per Email: dekanat.schweich-welschbillig@
bistum-trier.de. Das ist eine Kooperationsveranstaltung mit der 
KEB Trier, der VHS Schweich, dem Familienbündnis Römische 
Weinstraße und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises 
Trier-Saarburg.
Firmvorbereitung - Firmbegleiter/innen gesucht
Am 22./23. September wird Weihbischof Franz-Josef Gebert in un-
serer Pfarreiengemeinschaft jungen Menschen das Sakrament der 
Firmung spenden. Eingeladen sind in den 7 Pfarrgemeinden alle 
Jugendlichen, die nach den Sommerferien im 10. Schuljahr oder in 
höheren Klassen und noch nicht gefirmt sind.
Wir suchen für die Firmvorbereitung Frauen und Männer, die bereit 
sind, als Firmbegleiter die Jugendlichen in der Zeit der Vorbereitung 
zu begleiten.
Die Aufgabe des Firmbegleiters umfasst die Begleitung oder Un-
terstützung einer Projektgruppe (z.B. Kennenlernen einer sozialen 
Einrichtung, Bolivienpartnerschaftsprojekt, Hochseilgarten u.a.) im 
Zeitraum Mai bis Juni und/oder ein 3-stündiges Treffen mit den Ju-
gendlichen an einem Samstag im August bzw. September.
Wenn Sie Interesse haben mitzumachen, wenden Sie sich bitte 
für weitere Informationen an Frau Hesseler, Gemeindereferentin, 
Tel.: 06502-9356987, Email r.hesseler@pfarreienengemeinschaft-
schweich.de

Evangelische Kirchengemeinde
Sonntag, 21.01.2018
09.00 Uhr Gottesdienst in Hetzerath (Pfarrer Wermeyer)
10.15 Uhr Gottesdienst in Schweich (Pfarrer Wermeyer)
20.00 Uhr Taizégebet in St. Martin in Schweich
1. Ökumenisches Friedensgebet 2018 am Sonntag, dem 21. Janu-
ar um 20:00 Uhr in der Pfarrkirche in Schweich. Das Friedensgebet 
will uns erinnern, dass Frieden durch das Engagement von Men-
schen und die Hilfe Gottes möglich ist. Auch wenn die meisten von 
uns konkret kaum etwas zum Frieden in den Krisengebieten der 
Welt der Welt beitragen können, Frieden fängt an in der Beziehung 
zu unseren Nächsten. In diesem Jahr stehen die Migranten im Mit-
telpunkt, die überall in der Welt von Ihrer Heimat weggehen, weil 
sie zuhause um ihr Leben fürchten. Sie kommen auch zu uns. Und 
dann sind auch sie unsere Nächsten. Herzliche Einladung

Parteien / Wählergruppen

CDU Stadtverband Schweich
Am Dienstag, 23. Januar 2018 findet die nächste Sitzung der CDU 
Stadtratsfraktion statt. Beginn ist um 19.00 Uhr im Bürgertreff/ 
Bürgerzentrum. Auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung der 
nächsten Stadtratssitzung; außerdem wird über das kommunalpo-
litische Geschehen informiert. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme, 
kommunalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind als 
Gäste herzlich willkommen.

Freie Wählergruppe 
in der Stadt Schweich e.V.

Hiermit werden Vorstand, Fraktion und die Mitglieder der Freien 
Wählergruppe in der Stadt Schweich zu einer Versammlung für 
Montag, 22.01.2018 um 19.00 Uhr in das Hotel Grefen, Brü-
ckenstraße 31, 54338 Schweich herzlich eingeladen.
Tagesordnung: 1. Mitteilungen, 2. Vorbesprechung der Stadtrats-
sitzung vom 25.01.2018, 3. Verschiedenes.
Um Teilnahme an der Versammlung wird höflich gebeten. Kom-
munalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen.

SPD-Ortsverein Schweich
Die nächste gemeinsame Sitzung der Fraktion, den Ausschüssen und 
dem Vorstand, findet am Montag, dem 22. Januar 2018 um 20.00 
Uhr (bitte geänderte Uhrzeit beachten), Isseler Hof, Issel statt.
Tagesordnung: 1. Mitteilungen, 2. Vorberatung der Stadtratssit-
zung vom 25. Januar 2018, 3. Verschiedenes.
Politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich will-
kommen. Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.
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Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen Trier-Saarburg (AsF)

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und die 
SPD-Ortsvereine Schweich und Kenn, präsentieren das Hombur-
ger Frauenkabarett „Neues aus dem Spätmittelalter“. Kartenre-
servierung: Iris Hess, Brückenstr. 1b, 54338 Schweich, Tel.: 06502 
– 3524, E-Mail: irishess47@web.de.

CDU-Kreisverband Trier-Saarburg
Der traditionelle Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Trier-
Saarburg findet am Freitag, 19. Januar 2018, 19.00 Uhr, in der 
Mehrzweckhalle Kenn, Gartenstr. 13, statt.Julia Klöckner MdL, 
stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands und Landes- 
und Fraktionsvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, spricht zum 
Thema „Politik in bewegten Zeiten: Wie die CDU für Stabilität und 
Verlässlichkeit sorgt“. Gäste sind herzlich willkommen.

Nachrichten und Kurzmitteilungen
aus dem Gemeinde- und Vereinsleben

Bekond aktiv e.V.
Am Samstag, dem 27. Januar um 14.30 Uhr wird in Bekond am 
Sportplatz der Startschuß zum 10. Zitronenkrämerlauf fallen.
Es werden zwei Strecken angeoten: 6.500 Meter und 12.000 Meter.
Für viele Läufer der Region hat der Lauf zum Zitronenkrämerkreuz 
mittlerweile Kultcharakter. Hobbyläufer und Walker dürfen sich auf 
der ca. 6.500 Meter langen Kurzstrecke austoben. Für ambitio-
nierte Läufer wird eine anspruchsvolle ca. 12.000 m lange Strecke 
angeboten, die hauptsächlich auf Waldwegen direkt am Zitronen-
krämerkreuz auf der Schleicher Gemarkung vorbeiführt. Die lange 
Strecke bietet nach ca. 4 km einen 2 Kilometer langen Anstieg zum 
Zitronenkrämerkreuz, der Berglaufcharakter hat. Insgesamt 180 
Höhenmeter müssen auf diesen mörderischen Abschnitt überwun-
den werden. Ab dem Zitronenkrämerkreuz laufen die Langstreckler 
dann flach bzw. abfallend auf Waldwegen durch den Aulwald zu-
rück nach Bekond. In diesem Jahr wird das Geld für ein Projekt in 
Burundi, einem der ärmsten Länder der Welt zur Verfügung gestellt. 
Wir freuen uns auf viele Läuferinnen und Läufer und auf Helferin-
nen und Helfer beim Lauf und der anschliessenden Bewirtung im 
Bürgerhaus. Anmeldung und weitere Infos unter www.bekond.de 
oder am Veranstaltungstag im Bürgerhaus bis 30 Minuten vor dem 
Start. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer im Bereich des Sportplat-
zes, auf dem Gemeindeverbindungsweg nach Ensch und im Be-
reich des Enscher Waldes um Rücksichtnahme auf die Läuferinnen 
und Läufer.

Heimat- und Verkehrsverein Bekond e.V.
Am Sonntag, 28.01.2018 feiern wir im Bürgerhaus Bekond den 15.
Bekonder Kinderkarneval. Um 14.11 Uhr geht’s los. Ein tolles 
Programm wartet auf euch. Wir freuen uns über Bekonder, sowie 
Narren aus nah und fern, die Lust haben, mit uns Kinderkarneval 
zu feiern. Auch die Erwachsenen dürfen sich natürlich verkleiden. 
Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Wer einen Vortrag ma-
chen möchte, meldet sich bitte bei Carmen Porten-Kuhnen (Tel.: 
06502/20740). Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen.

Sportverein Bekond
Am Samstag, dem 27. Januar 2018 findet die 11. Rot-Weisse 
Nacht des Sportverein Bekond statt. Im Bürgerhaus in Bekond er-
wartet die Gäste wieder einmal eine stimmungsvolle Mischung aus 
karnevalistischen Einlagen, Spannung bei der attraktiven Tombola 
und hervorragender Musik mit den „Kölsche Jung“, die nach dem 
fulminaten Erfolg in 2017 erneut für tolle Unterhaltung und gute 
Tanzmusik sorgen werden.
Es gibt Songs von Brings, Kasalla, de Höhner, den Toten Hosen 
und anderen bekannten Interpreten, zum zuhören, mitsingen und 
zum mittanzen. Der Sortverein freut sich auf ein volles Haus, gute 
Stimmung und einen guten Losverkauf. 

Lose gibt es im Vorverkauf im Hoflädchen Portz, im Gasthaus Pel-
zer und natürlich an der Abendkasse.
Einlass ab 19.30 Uhr. Der Erlös des Abends wird zur Förderung des 
Sports in Bekond eingesetzt.

Verein für Bewegungsspiele Detzem 1927 
und WTG Detzem

Der Sportverein und die Winzertanzgruppe laden alle Detzemer 
und Thörnicher Bürger und Gäste aus nah und fern recht herzlich 
zur Detzemer Kirmes ins Bürgerhaus ein. An zwei Tagen wird ein 
buntes und abwechslungsreiches Programm mit einer Vielzahl an 
hervorragenden karnevalistischen Tanzdarbietungen geboten. Die 
nachfolgenden Veranstaltungen geben Jung und Alt die Möglich-
keit an zwei Tagen kräftig mitzufeiern: Karnevalistische Kirmes 
- Bereits um 19.33 Uhr fällt am Kirmessamstag der Startschuss zur 
zweiundzwanzigsten “Karnevalistischen Kirmes“. Solomariechen, 
Showtanzgruppen, Tanzpaare, Garden, Männerballetts und unsere 
Hausband “That`s it“ werden für reichlich gute Laune und Stimmung 
sorgen. Wir erwarten insgesamt 17 Darbietungen der Karnevalsver-
eine aus Gladbach, Naurath, Ruwer, Zemmer, Schleidweiler, Oren-
ofen, Ralingen/Olk, Burg/Salm und Sehlem/Esch. Natürlich werden 
die Damen der Winzertanzgruppe und das Männerballett des VfB 
Detzem nicht fehlen. Lassen sie sich überraschen! Kirmeskaffee 
und Dämmerschoppen: Der Kirmessonntag steht zunächst wie-
der im Zeichen der Kinder und Familien. Ab 15.00 Uhr laden wir 
zum gemütlichen Kirmeskaffee ein. Nahtlos schließt sich daran ab 
16.00 Uhr der bekannte “Dämmerschoppen“ für Jung und Alt an. 
Dann ist wieder richtiger Kinderkarneval angesagt. Wir präsentie-
ren Darbietungen der Karnevalsvereine Stadthusaren Schweich, 
Ruwer, TKV Föhren, SKV Schweich, Weiberröck Orenhofen und 
die Kindertanzgruppen der WTG Detzem. Auf der Bühne werden 3 
Solomariechen, 3 Tanzpaare, 2 Kinder- und 2 Jugendgarden sowie 
2 Kinderschautanzgruppen ihr Können beweisen. In Anbetracht der 
zahlreichen karnevalistischen Gäste, bitten wir wieder alle Kinder, 
gerne auch die Erwachsenen an diesem Nachmittag maskiert und 
verkleidet im Kaisersaal zu erscheinen. Dafür erwartet sie auch 
die bekannte kleine Belohnung. Empfang der Prinzenpaare und 
Karnevalsabordnungen: Gegen 18.30 Uhr erwarten wir hohen 
karnevalistischen Besuch. Abordnungen und Prinzenpaare der 
Karnevalsvereine der IG Karneval Römische Weinstrasse werden 
Detzem die Ehre geben. Allen Prinzenpaaren zu Ehren wird dann 
das Detzemer Solomariechen vom SKV Schweich, Luisa Dany, tan-
zen. Bevor wir dann die Detzemer Kirmes 2018 gemütlich ausklin-
gen lassen, erwartet Sie dann noch ein weiterer karnevalistischer 
Leckerbissen. Das leibliche Wohl kommt bei leckeren Speisen und 
einer reichhaltigen Weinkarte an beiden Tagen natürlich auch nicht 
zu kurz. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Musikvereinigung  
„Winzerkapelle 1958 Ensch e.V.“

Am Sonntag,	dem	04.02.2018	findet	um	18.00	Uhr im Gasthaus 
Moselland die diesjährige Mitgliederversammlung der Musikverei-
nigung „Winzerkapelle 1958 Ensch e.V.“ statt. Hierzu sind alle ak-
tiven Mitglieder, die Fördermitglieder und die Ehrenmitglieder ganz 
herzlich eingeladen.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, 2. Toten-
gedenken, 3. Bericht Schriftführer, 4. Bericht Kassierer, 5. Bericht 
der Kassenprüfer mit Entlastung des Vorstands, 6. Verschiedenes.

Heimatverein Ensch e.V.
Am	Donnerstag,	dem	01.02.2018	findet	um	19.00	Uhr im Gast-
haus Moselland unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Bericht 1. Vors., 2. Bericht Kas-
siererin, 3. Bericht Kassenprüfer, 4. Entlastung des Vorstandes, 5. 
Neuwahl des Vorstandes, 6. Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder und die es werden wol-
len recht herzlich eingeladen.
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Fell

Feller Maximiner Wein e.V.
Alle Winzer mit Weinlagen im Feller Tal können bis zum 31. Januar 
2018 ihre Teilnahme am Feller Maximiner Weinspektakel 2018 
anmelden.
Anmeldungen bitte bei Harald Schmitt im Restaurant „Zum Winzer-
keller“ oder per E-Mail an kontakt@weinspektakel.de

KEB Fell
Kursangebote der KEB Fell im 1. Halbjahr 2018
Rückengymnastik für Frauen
Ziel des Kurses ist die Vorbeugung und Reduzierung spezieller 
gesundheitlicher Risiken durch geeignete Verhaltens- und gesund-
heitsorientierte Bewegungsprogramme
für Frauen
Kurs 1-18-434-01
Dozent: Christina Haidar
Dauer: 10 x montags, 17:30 - 18:30 Uhr
Start: 08.01.2018
Gebühr: 45,00 €
Kurs 1-18-434-03
Dozent: Christina Haidar
Dauer: 10 x montags, 19:30 - 20:30 Uhr
Start: 08.01.2018
Gebühr: 45,00 €
für Männer
Kurs 1-18-434-02
Dozent: Christina Haidar
Dauer: 10 x montags, 18:30 - 19:30 Uhr
Start: 08.01.2018
Gebühr: 55,00 €
Gymnastik für Senioren
Dieser Kurs wendet sich an Senioren und Seniorinnen, die aktiv 
etwas für Ihre Gesundheit und allgemeine Leistungsfähigkeit tun 
wollen. Mittels Bewegung und Kräftigung der Muskulatur, verpackt 
in ein abwechslungsreiches Programm und unterstützt durch Mu-
sik, haben Sie hier die Gelegenheit dazu. Die Übungsstunde teilt 
sich in 5 Phasen ein: Aufwärmen – Beweglich machen - Kräftigen 
- Dehnen und Entspannen. Mit viel Freude an der gemeinsamen 
Bewegung wollen wir etwas für unser Wohlbefinden tun!
Kurs 1-18-436-01
Dozent: Monika Mildenberger-Schneider
Dauer: 10 x mittwochs, 11:00 - 12:00 Uhr
Start: 24.01.2018
Gebühr: 45,00 €
Heilgymnastik für Frauen
Der Kurs beinhaltet ein Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Mus-
kulatur und Verbesserung der Beweglichkeit und Ausdauer. Koor-
dinations-, Balance- und Dehnübungen verleihen dem Körper Hal-
tung und Stabilität.
Kurs 1-18-436-01
Dozent: Sarah Schömer
Dauer: 10 x donnerstags, 20:00 - 21:00 Uhr
Start: 11.01.2018
Gebühr: 32,00 €
Informationen und Anmeldung: Kath. Familienbildungszentrum 
Trier –Ehrang e.V
Tel.: 0651 64895 o. info@fbs-remise.de.

MGV „Eintracht „ 1879 Fell e.V.
Am Dienstag, 23.01.2018 um 20.00 Uhr findet unsere Jahres-
hauptversammlung 2018 im Winzerkeller in Fell statt. Hierzu laden 
wir alle aktiven und inaktiven Mitglieder sowie alle Ehrenmitglieder 
herzlich ein.
Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung d. 1. Vorsitzenden, 2. 
Totengedenken, 3. Bericht des Schriftführers, 4. Bericht des Kas-
senführers, 5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vor-
standes, 6. Aussprache zu Punkt 1-5, 7. Wahl eines Wahlleiters, 8. 
Vorstandsneuwahl 9. Neuwahl von 2 Kassenprüfern für 2018, 10. 
Verschiedenes.
Da der Vorstand neu zuwählen ist, würden wir uns freuen viele Mit-
glieder bei der Versammlung zu begrüßen.

Pfarrgemeinde Fell
Pfarrei der Zukunft: Steht Kirche in Fell am Abgrund? Hierzu 
lädt der Pfarrgemeinderat der Pfarrgemeinde Fell zu einer Pfarr-
versammlung in Fell recht herzlich ein. Am 21.01.2018 in der Zeit 
von 17.00 Uhr - 19.00 Uhr unter Leitung von Ortsbürgermeister Al-
fons Rodens und als Impulsgeber der ehemalige Synodale Michael 
Jung aus Badem.

Aktion 3%, Weltladen
Faire Früchte: Im Januar geht die Orangen-Saison weiter, und 
wir können diese fair gehandelte Bio-Früchte in unserem Weltla-
den anbieten. Die Lieferung kommt von der Erzeugervereinigung 
Bio-Net West Hellas aus Griechenland. Die Orangen sind lose und 
werden in der gewünschten Portion abgewogen. Wir versuchen in 
den folgenden Wochen regelmäßig eine Bestellung aufzugeben. 
Es kann sein, dass wegen begrenzten Liefermengen und großer 
Nachfrage nicht immer Orangen verfügbar sein werden. Bei Inter-
esse beachten Sie bitte die Aushänge am Weltladen, ob die Früch-
te vorrätig sind.
Die beliebten Bio-Bananen aus fairem Handel bieten wir weiterhin 
jede Woche an. Kürzlich hat das Magazins „ÖKOTEST“ Bananen 
von 22 Anbietern auf ein breites Spektrum an Pestiziden untersu-
chen lassen und die Einhaltung von Sozialstandards überprüft. Im 
Ergebnis sind unsere BanaFair-Bananen als frei von Pestizidrück-
ständen und in Bezug auf Produktionsbedingungen und Transpa-
renz mit der Note „sehr gut“ bewertet worden. Der Faire Handel 
formuiert anspruchsvollste Anforderungen an die Produzenten und 
ist, kombiniert mit dem Bio-Siegel, laut Öko-Test die nachhaltigste 
und fairste Entscheidung, die ein Verbraucher beim Einkauf treffen 
kann. Die Bananen-Abos gehen wie gewohnt in 14tägigem Rhyth-
mus in den ungeraden Kalenderwochen weiter. Die Abo-Kunden 
möchten ihre erste Vorbestellung im neuen Jahr bitte im Verlauf 
dieser Woche abholen. Weitere Bananen sind natürlich auch ohne 
Vorbestellung zu haben.

Heimat- und 
Verkehrsverein Meulenwald Föhren e.V.

Unsere zweite Donnerstagswanderung in diesem Jahr führt uns 
am 25. Januar 2018 durch den heimischen Meulenwald. Wander-
strecke (ca. 7 km): Wir wandern zunächst auf der Talstraße durchs 
Föhrenbachtal. Über Klingelheck und Gebrannten Berg geht es an 
der Schutzhütte vorbei über die Clemensallee zurück nach Föh-
ren zur Einkehr in der Gaststätte Tschepe-Knötgen (ca. 16.00 Uhr). 
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Heimatmuseum Föhren. Bei Bedarf wird 
zusätzlich eine kürzere Strecke angeboten. Festes Schuhwerk er-
forderlich.

Möhnengruppe Föhren
Auch in diesem Jahr wird an Weiberdonnerstag, 08.02.2018 im 
Bürger- und Vereinshaus, ab 10.11 Uhr, ein großes und reichhalti-
ges Frühstücksbuffet, zum Preis von 11 Euro, für alle Frauen ange-
boten, zu dem das Vorbereitungsteam der Möhnen hiermit herzlich 
einlädt. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich in fröhlicher Runde, 
gemeinsam mit vielen anderen Frauen, das Frühstück schmecken. 
Da das Buffet sehr beliebt ist, jedoch nur eine bestimmte Anzahl an 
Plätzen zur Verfügung steht, erfolgt die Reservierung nach Eingang 
der Anmeldung, die Maria Schumacher ab sofort, unter folgender 
Telefonnummer entgegennimmt: 06502/6395.

Umzug der Möhnen
Traditionsgemäß findet am Weiberdonnerstag, dem 08.02.2018 
der beliebte Umzug der Möhnen durchs Dorf statt. Mitmachen 
kann jeder, der Spaß am Feiern hat und ist im Kreise der Frauen 
herzlich willkommen. Abmarsch des Umzuges ist um 14.11 Uhr ab 
Hofschenke und endet im Bürger- und Vereinshaus, wo die AWO 
ab 15.11 Uhr alle Bürger von nah und fern herzlich zu Kaffee und 
Kuchen einlädt. Ab ca. 16.30 Uhr werden die aktiven Möhnen Sie 
mit einem super Programm verwöhnen. Auch das Solomariechen 
des TKV Föhren und die Minigarde ist wie jedes Jahr mit dabei 
und sorgen für gute Unterhaltung mit anspruchsvolle Tänze. Auf 
Ihr Kommen freuen sich die Möhnen, AWO und die TKV Minis. Der 
Eintritt ist frei.
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Wahl und Ernennung des Wehrführers  
und stellvertretenden Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Longuich

Am Freitag, dem 12. Januar 2018 fand im Bürgerhaus 
in Longuich im Beisein von Rita Jung, Beigeordnete 
der Verbandsgemeinde Schweich, Ortsbürgermeis-
terin Kathrin Schlöder, Fachbereichsleiterin Helene 
Heinen und Alexander Loskyll, Wehrleiter der Ver-

bandsgemeinde Schweich die Wahl und Ernennung des Wehr-
führers und des stellvertretenden Wehrführers der Feuerwehr 
Longuich statt. Der bisherige Wehrführer Hans-Josef Schneider 
ist durch das Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst 
der Feuerwehr und aus dem Amt des Wehrführers ausgeschie-
den. Beigeordnete Rita Jung stellte in ihrer Ansprache den Wer-
degang in der Feuerwehr von Hans-Josef Schneider nochmals 
heraus und dankte herzlich für die jahrzehntelange Hingabe für 
den Feuerwehrdienst. Im Jahr 2002 wurde Hans-Josef Schneider 
zum stellvertretenden Wehrführer ernannt und übernahm im April 
2013 das Amt des Wehrführers. Viele Jahre nahm er Aufgaben im 
Vorstand wahr und seit 1996 war er Mitglied in der Technischen 

Einsatzleitung des Landkreises Trier-Saarburg.
Zum neuen Wehrführer wurde der bisherige Stellvertreter Sebas-
tian Krewer und zum neuen stellvertretenden Wehrführer wurde 
Sascha Thielen gewählt. Da beide die erforderliche Ausbildung 
bereits absolviert haben, wurde jeweils eine Ernennungsurkun-
de überreicht. Beigeordnete Rita Jung und Wehrleiter Alexander 
Loskyll dankten Sebastian Krewer und Sascha Thielen für ihr 
Engagement und die geleisteten Dienste, sowie für die zukünf-
tige Bereitschaft das Amt der Wehrführung der Feuerwehr Lon-
guich zu bekleiden. Den Dankesworten schlossen sich Ortsbür-
germeisterin Kathrin Schlöder und Fachbereichsleiterin Helene 
Heinen an.
Weiterhin wurde der feierliche Rahmen genutzt, um Thomas 
Rodens und Matthias Haubrich von der Feuerwehr Longuich zu 
danken und zu verabschieden, da sie ebenfalls aus dem Feuer-
wehrdienst ausgeschieden sind.

(Wehrleiter Alexander Loskyll, Thomas Rodens, Beigeordnete Rita Jung, ehemaliger Wehrführer Hans-Josef Schneider, Wehrführer 
Sebastian Krewer, stellvertretender Wehrführer Sascha Thielen, Ortsbürgermeisterin Kathrin Schlöder und Matthias Haubrich; v.l.n.r.)

Am Freitag, dem 17. Novem-
ber 2017 wurde Herrn Michael 
Kremer im Sitzungssaal der VG 

Schweich von Bürgermeisterin 
Christiane Horsch das Silberne 
Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 

Jahre aktive, pflichttreue Tätig-
keit in der Feuerwehr Schleich 
verliehen. Im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung am 5. Ja-
nuar 2018 wurde Michael Kremer 
von Wehrführer Stefan Drocken-
müller zum Hauptfeuerwehr-
mann befördert. Erster Beige-
ordneter der Verbandsgemeinde 
Schweich und Ortsbürgermeister 
Rudolf Körner sowie Wehrführer 
Stefan Drockenmüller dankten 
Michael Kremer für seine geleis-
teten Dienste und sein Engage-
ment in der Feuerwehr Schleich.

(Wehrführer Stefan Drockenmüller, Michael Kremer, Erster Beigeordneter und Orts-
bürgermeister Rudolf Körner; v.l.n.r.)

Beförderung bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Schleich
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SV Föhren 1920 e.V. 
Abteilung Tischtennis

Unsere Mannschaften spielen wie folgt:
Freitag, 19.01.2018
19.30 Uhr Föhren I - Osburg II

Angelclub Kenn 1975 e.V.
Zu der diesjährigen Jahreshauptversammlung am Freitag, dem 
26.01.2018 um 20.00 Uhr im Rathaussaal in Kenn, laden wir alle 
aktiven sowie inaktiven Mitglieder recht herzlich ein.
Für die Versammlung ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, 2. Totengedenken, 3. Be-
richt des Schriftführers, 4. Bericht des Kassierers, 5. Bericht des 
Kassenprüfers, 6. Entlastung des Vorstandes, 7. Verschiedenes.
Der Vorstand würde sich freuen, wenn recht viele Mitglieder an der 
Versammlung teilnehmen. Hier wird auch Gelegenheit gegeben 
sich über den Verein und seine Aktivitäten zu informieren. Gerne 
nehmen wir auch neue aktive oder inaktive Mitglieder auf.

Heimat- und Verkehrsverein Kenn e.V.
Am Freitag, 26. Januar 2018 um 18.30 Uhr treffen wir uns auch 
in diesem Jahr mit Laternen und Taschenlampen am Römerplatz 
zu einer Fackelwanderung in die Kenner Weinberge. Von dort kön-
nen wir unseren Heimatort bei Nacht sehen. Bei der Rückkehr an 
der Freizeitanlage bietet uns die Jugendgruppe Kenn Getränke und 
heiße Würstchen an.

Karneval-Club-Kenn 1979 e.V.
Der Kartenvorverkauf für Mitglieder findet am Sonntag, dem 21. 
Januar 2018 um 19.00 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle in Kenn 
statt.
Die Karten für die 1. Galasitzung am Samstag, dem 3. Februar 
2018 können für 8,00 Euro und für die 2. Galasitzung am Samstag, 
dem 10. Februar 2018 für 6,00 Euro erworben werden. Gutschei-
ne, die für aktive Mitglieder verteilt wurden, können nur an diesem 
Abend eingelöst werden. Der öffentliche Kartenvorverkauf für die 
1. und 2. Galasitzung ist ab Dienstag, dem 23. Januar 2018 im 
Friseursalon Montse, Kenn.
Der Aufbau der Mehrzweckhalle beginnt am Donnerstag, 
01.02.2018 um 14.00 Uhr. Jeder Helfer ist herzlich willkommen.
Am Donnerstag, 8. Februar 2018 findet ab 14.30 Uhr der Kinderkar-
neval in der Mehrzweckhalle mit vielen Spielen, tollen Tänzen und 
weiterer Überraschungen statt. Eintritt: 1,00 Euro.
Am Freitag, 9. Februar 2018 veranstaltet der KCK den karnevalis-
tischen Seniorentreff. Ab 15.00 Uhr laden wir Sie herzlich ein bei 
Kaffee und Kuchen einen schönen Nachmittag zu verbringen. Ein-
tritt: 5,00 Euro.
Fußgruppen und Wagen die am Karnevalsumzug am Sonntag, 
dem 11. Februar 2018 um 14.11 Uhr teilnehmen wollen, können 
sich per E-Mail unter karneval_club_kenn@yahoo.de anmelden. Im 
Anschluss an den Umzug ist Party in der Mehrzweckhalle mit „Et 
quant Orchester“. Eintritt frei.

Heimat- und Verkehrsverein Klüsserath
Am Mittwoch,	31.01.2018	findet	um	19.00	Uhr in der alten Ökono-
mie eine Mitgliederversammlung statt.
Tagesordnung: 1. Eröffnung durch den Vorsitzenden, 2.Jahresbe-
richt, 3. Bericht des Kassierers, 4. Entlastung des Vorstandes, 5. 
Neuwahl des Vorstandes, 6. Moselvorland, 7. Verschoiedenes.
Alle Mitglieder des Vereins sind recht herzlich eingeladen. Wir bit-
ten um pünktliches Erscheinen.

IG Karneval
Rosenmontagsumzug in Klüsserath. Kommt und macht mit. Start 
ist um 14.11 Uhr an der Kirche. Wir ziehen durch die Hauptstrasse, 
Frohnhofstrasse, Mittelstrasse und sind an der Festhalle, bei der 
Schule am Ziel. Ihr wollt mit machen? Dann meldet euch an. Tele-
fonnummer: 01707361272

Winzertanzgruppe Klüsserath e.V.
Am Freitag,	dem	26.01.2018	findet	um	20.00	Uhr in der Gaststät-
te Moselblick unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden, 2. Jahres-
bericht des Schriftführers, 3. Kassenbericht, 4. Kassenprüfbericht, 
5. Wahl d. Versammlungsleiters, 6. Entlastung des Vorstandes, 7. 
Neuwahl des Vorstandes, 8. Neuwahl des Kassenprüfers, 9. Ver-
schiedenes
Alle aktiven und inaktiven Mitglieder laden wir recht herzlich zu die-
ser Versammlung ein. Wir bitten um pünktliches Erscheinen.

Pastor Kenez Zeltlager
Am 21.01.2018 werden wir um 17.00 Uhr im Vorraum der Turnhal-
le Leiwen unsere erste Gruppenleitersitzung machen. Die Vorbe-
reitungen für das diesjährige Zeltlager sind schon in vollem Gange 
und deshalb lade ich alle Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 
ganz herzlich ein.

Kirchenchor „Cäcilia“ Leiwen
Einladung zur Jahreshauptversammlung am Dienstag, 23.01.2018 
um 20.00 Uhr in der Begegnungsstätte.
Tagesordnung: Begrüßung durch die 1. Vorsitzende, Totengeden-
ken, Bericht der Schriftführerin mit Rückblick auf das Jahr 2017, 
Bericht des Kassenwartes, Bericht der Kassenprüfer & Entlassung 
des Vorstandes, Ansprache Herrn Pfarrer Michael Meiser, Präses, 
Ansprache Herrn Dieter Matheus, Chorleiter, Bestimmung des 
Wahlleiters, Neuwahl des Vorstandes & der Kassenprüfer, Termin-
festlegungen, Aussprache, Verschiedenes, Anschließend kleiner 
Imbiss.
Es ist wichtig, dass alle kommen!

Jahrgang 1951/52 Leiwen
Wir treffen uns zum gemütlichen Beisammensein am Freitag, 
02.02.2018 ab 17.00 Uhr im Hotel Weis in Leiwen. Alle sind herz-
lich eingeladen.

Mehring

Angel-Sportclub Mehring 1975 e.V.
Am Freitag, dem 26.01.2018 findet eine Mitgliederversammlung 
statt, zu der hiermit alle Mitglieder recht herzlich eingeladen sind. 
Die Versammlung wird um 20.00 Uhr durch den 1. Vorsitzenden 
im Hotel „Zum Moseltal“ eröffnet. Da es hierbei um die Neubeset-
zung bestimmter Vorstandsposten und somit das Weiterbestehen 
unseres Angelsportclub`s geht, hoffen wir auf eine rege Teilnahme 
aller Mitglieder und eventueller Ideen und der Bereitschaft sich ein-
zubringen.

Bauern- und Winzerverband Mehring
Mitgliedsbetriebe des Vereins Römische Weinstraße, die den 
Weinstand der Touristinformation Trier betreiben möchten, treffen 
sich am Montag, 22.01.2018 um 20.00 Uhr im Gasthaus Blees in 
Mehring.

FZM „Lustige 13“ Mehring
Am Samstag, dem 20.01.2018 findet unser Wintermarsch statt.
Treffpunkt: 13.00 Uhr, Gasthaus „Zur Rebe“.

St. Seb. Schützenbruderschaft 1636 
Mehring e.V.

Anlässlich des Sebastianustages nehmen wir im Rahmen eines 
Gemeinschaftsgottesdienstes am Sonntag, 21.01.2018 um 10.30 
Uhr, am Hochamt in unserer Pfarrkirche teil. Es zählt bereits zur 
guten Tradition, dass am Nachmittag ein Wanderpokalschießen für 
alle aktiven Schützen stattfindet. Das Wanderpokalschießen be-
ginnt um 15.00 Uhr.

VdK Ortsverband Mehring
Der VdK Ortsverband fährt vom 18.03.2018 bis 23.03.2018 - 6 
Tage in die Sächsische Schweich.
Zum Programm: 1. Tag: Anreise im 3 Sterne Hotel Waldhotel Ste-
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phanshöhe liegt im Osterzgebirge, 2. Tag: Tagesfahrt nach Dres-
den mit Besichtigung der Semperoper, Zwinger, dem Theaterplatz, 
der Frauenkirche und viele mehr, 3. Tagesfahrt ins Elbsandstein-
gebirge mit Festung Königstein und Bastei, dann geht es weiter 
Tafelberg, Lilienstein zum Kurort Bad Schandau, 4. Tag: Tagesfahrt 
zum Schloss Pillnitz und Dampferfahrt und vieles mehr, 5. Tag: 
Tagesfahrt Kurbad Teplice. Der Kurort liegt im Tal zwischen dem 
Böhmischen Mittelgebirge und den Kämmern des Erzgebirges, 6. 
Tag: Rückreise. Nach dem Frühstücksbuffet nehmen wir Abschied 
und treten die Heimreise an. An dieser Fahrt kann jeder teilnehmen. 
Auskunft beim VdK Ortsverband Mehring, Tel.: 06502/8967 oder 
0173/2062890. Es sind noch einige Plätze frei.

Karnevalverein  
Naurather Kuckuck 1977 e.V.

Der Kartenvorverkauf für die Sessionseröffnung am Sonntag, dem 
04.02.2018 um 16.11 Uhr und für die Kappensitzung am Freitag, 
dem 09.02.2018 um 20.11 Uhr ist am Sonntag, 21.01.2018 von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Bürger- und Vereinshaus Naurath/Eifel.

Aufbau
An den kommenden drei Samstagen (20.01.2018, 27.01.2018 und 
03.02.2018) wird die Narrhalla hergerichtet. Wir treffen uns jeweils 
um 09.00 Uhr im Bürgerhaus.

Musikverein Riol e.V.
Auch in diesem Jahr haben Sie die Möglichkeit ihr Kind im Mu-
sikverein zu einer musikalischen Ausbildung anzumelden.Im Unter-
richt sollen Kinder und Jugendliche an das Instumentalspiel heran-
geführt werden und auf die Mitwirkung im Musikverein vorbereitet 
werden. Aus Erfahrung können wir sagen, dass gemeinsames mu-
sizieren viel Spaß macht. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Kind 
für eine Musikausbildung motivieren können. Grundsätzlich bilden 
wir auf allen Instrumenten aus, die wir auch später im Verein ein-
setzen. Uns ist aber sehr viel daran gelegen, wenn sich Ihr Kind für 
eine Ausbildung eines Blechblasinstrumentes entscheidet, da wir 
in dieser Instrumentengruppe derzeit großen Bedarf haben. Wenn 
Sie näheres zur Ausbildung erfahren möchten besuchen Sie unse-
re Infoveranstaltung am Freitag, dem 26.01.2018 um 18.30 Uhr 
im Bürgerhaus Riol. Hier werden die einzelnen Instrumente vorge-
stellt und sie erfahren wichtige Dinge bezüglich der musikalischen 
Ausbildung.
Scheuen Sie sich nicht, wir freuen uns über jeden Interessenten.
Vielleicht sind Sie es ja selbst, die sich für eine solche Ausbildung 
interessiert. Auch Erwachsene können noch ein Instrument lernen

Mitgliederversammlung
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Freitag, dem 
26. Januar 2018 um 20.30 Uhr im Bürgerhaus Riol statt. Hierzu 
laden wir alle aktiven und inaktiven Mitglieder des Vereines recht 
herzlich ein.
Tagesordnung: 1. Begrüßung des 1. Vorsitzenden, 2. Bericht des 
Schriftführers, 3. Bericht des Kassierers, 4. Bericht der Kassenprü-
fer, 5. Wahl eines Wahlleiters, 6. Neuwahl des Vorstandes, 7. Ver-
schiedenes.
Anträge an die Generalversammlung sind gem. §7 Nr. 1 der Sat-
zung spätestens eine Woche vor ihrer Durchführung schriftlich an 
die erste Vorsitzende, Michaela Dany, Bergstraße 48 in Riol zu rich-
ten. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Versammlung besu-
chen würden.

Senioren machen mobil
Das nächste Seniorenkegeln mit gemütlichem Beisammensein fin-
det am Freitag, dem 26. Januar 2018 um 17.00 Uhr in derBrun-
nenschänke in Riol statt. Turnschuhe nicht vergesssen. Bei evtl. 
Rückfragen: 06502/4044649.

Verein für Kultur und Tourismus e.V.
Der Verein für Kultur und Tourismus wird wieder die Rioler Fastnacht 
organisieren. Am Fastnachtssonntag, 11. Februar 2018	 findet	
um 15:11 Uhr ein Umzug mit anschließender Fastnachtsparty 

im Bürgerhaus statt. Wer mit einem Wagen oder Fußgruppe am 
Umzug teilnehmen oder sich als Helfer an der Party beteiligen 
möchte, meldet sich bitte bei Gerlinde Söltl, Tel.: 0170 35 330 35.

Vergabe der Wein- bzw. Glühweinstandtermine
Um die Vergabe der Wein- bzw. Glühweinstandtermine zu koordi-
nieren, laden wir alle Winzer und Vereine/Gruppen am Mittwoch, 
31. Januar 2018 um 20.00 Uhr ins Rioler Rathaus ein.

DLRG OG Schweich e.V.
Am Freitag, dem 23. Februar 2018 um 19.00 Uhr findet im Schu-
lungsraum der Feuerwehr Schweich, Stefan-Andres-Str. 6, Sch-
weich, unsere ordentliche Jahresmitgliederversammlung statt. Der 
Vorstand der DLRG Ortsgruppe Schweich e.V. lädt alle (aktiven und 
inaktiven) Mitglieder recht herzlich dazu ein.
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Feststellen der Beschlussfähig-
keit, 3. Ehrungen, 4. Tätigkeitsberichte, 5. Bericht der Kassenprü-
fer, 6. Aussprachen zu den Tätigkeitsberichten, 7. Wahl des Wahl-
leiters, 8. Entlastung des Vorstandes, 9. Wahl des Vorstands, 10. 
Wahl der Kassenprüfer, 11. Wahl der Delegierten, 12. Haushalts-
plan, 13. Anträge, 14. Verschiedenes.
Ergänzende Anträge oder Anregungen können schriftlich bis spä-
testens 16. Februar 2018 bei dem Vorsitzenden Christoph Reh, Im 
Alten Garten 7 in 54338 Schweich, eingereicht werden.
Um 18.30 Uhr findet im Vorfeld die diesjährige Jugendversamm-
lung statt. Hierzu sind alle Jugendlichen (bis 25 Jahre) recht herz-
lich eingeladen.

Förderverein der DLRG Ortsgruppe Schweich e. V.
Der Vorstand des Fördervereins lädt ebenfalls alle Mitglieder zur 
Jahresmitgliederversammlung ein. Unsere ordentliche Jahresmit-
gliederversammlung findet statt am Freitag, dem 23.02.2018 um 
20.00 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr Schweich, Stefan-
Andres-Str. 6, Schweich. Hierzu laden wir alle Mitglieder herzlich 
ein.
Tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung, 2. Feststellung der Be-
schlussfähigkeit, 3. Jahresbericht, 4. Bericht des Kassierers, 5. Be-
richt der Kassenprüfer, 6. Aussprache zu den Berichten, 7. Wahl 
des Wahlleiters, 8. Entlastung des Vorstandes, 9. Neuwahl des Vor-
standes, 10. Wahl der Kassenprüfer, 11. Behandlung vorliegender 
Anträge, 12. Verschiedenes.
Anträge zur Mitgliederversammlung bitten wir bis spätestens Frei-
tag, dem 16.02.2018 schriftlich an den Vorsitzenden Gerd Martin, 
Bahnhofstr. 33, 54338 Schweich, Mail: VS.Foerderverein @DLRG-
Schweich.de, zu stellen.

Gut Blatt Schweich - Föhren
Der Spieltag findet am 22.01.2018 in der Turnhalle Föhren, Im 
Brühl 1, in 54343 Föhren um 20.00 Uhr statt. Gespielt wird 1 Serie 
a 48/36 Spielen. Gäste sind herzlich willkommen.

Handball-Sport-Club Schweich e.V.
Unsere Mannschaften spielen am kommenden Wochenende 
wie folgt:
Sonntag, 21.01.2018
13.00 Uhr männl. D-Jugend JSG MJC Trier/HSC Igel - HSC Sch-
weich (Wolfsberghalle Trier)
14.15 Uhr männl. C-Jugend HSG Wittlich - HSC Schweich (BBS-
Halle Wittlich)
Unsere Heimspiele am 21.01.2018
Die Heimmannschaften des HSC freuen sich auch im neuen Jahr 
auf ihre treuen Fans!
10.00 Uhr Herren Bezirksliga HSC Schweich III - DJK St. Matthias 
Trier II
11.45 Uhr weibl. E-Jugend HSC Schweich - HSG Wittlich II (Diet-
rich-Bonhoeffer-Halle)
13.15 Uhr männl. B-Jugend HSC Schweich - DJK St. Matthias Trier
15.00 Uhr Damen Rheinlandliga HSC Schweich I - TV Bassenheim II
17.00 Uhr Herren Rheinlandliga HSC Schweich I - TV Bassenheim
19.00 Uhr Herren Verbandsliga HSC Schweich II - TV Bitburg II

Isseler Cultur Verein e.V.
Am Samstag, dem 20.01.2018 um 20.00 Uhr startet der ICV sei-
ne 1. Fastnachtssitzung unter dem Motto: „0011 - mit der Lizenz 
zum Lachen!“ Unser Isseler Prinzenpaar Prinz Stefan I. von der 
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lachenden Energie und Prinzessin Ulla I. aus dem rot-weissen Nar-
renhaus freuen sich schon darauf sie als Gäste in der Narrhalla 
des ICV begrüßen zu dürfen. Es erwartet Sie wieder ein buntes 
Programm aus Tanz, Gesang, gekonnten Büttenvorträgen und vie-
les mehr!
Seien Sie unsere Gäste - wir freuen uns auf Sie! Zu dieser Ver-
anstaltung sind noch einige Karten an der Abendkasse oder bei 
Wolfgang Schmitz (06502-7438) erhältlich!
An alle Helfer: Am Freitag, dem 19.01.2018 ab 18.00 Uhr wird die 
ICV-Halle für die Veranstaltung hergerichtet!
Am Montag, dem 22.01.2018 räumen wir ab 18.00 Uhr die ICV-
Halle auf.Im Anschluss findet eine Ratssitzung im Kaminzimmer 
statt. Wir bitten um zahlreiches und pünktliches Erscheinen.

Seniorenfete
Am Sonntag, dem 28.01.2018 um 14.30 Uhr startet die beliebte 
Seniorenfete des ICV. An diesem Nachmittag erwartet unsere Gäs-
te ein vollständiges Sitzungsprogramm mit Tanz, Gesang, gekonn-
ten Büttenvorträgen und vieles mehr. Geniessen Sie mit unserem 
Prinzenpaar Prinz Stefan I. von der lachenden Energie und Prin-
zessin Ulla I. vom rot-weissen Narrenhaus ein paar schöne karne-
valistische Stunden, bei Kaffee und Kuchen, in unserer ICV - Halle. 
Der ICV und seine Aktiven laden alle großen und kleinen, alte und 
junge Einwohner aus Issel und Schweich recht herzlich zum karne-
valistischen Treiben in die ICV - Halle ein. Der ICV freut sich über 
viele Kuchenspenden für unsere Seniorenfete! Die Kuchen sollten 
bitte bis 13.00 Uhr in der ICV - Halle abgegeben werden.

Jugendarbeit in Schweich e.V.
Am 24.01.2018	findet	um	19.30	Uhr im Schweicher Bürgerzen-
trum (Gruppenraum 2) eine ordentliche Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) statt, zu der alle Mitglieder herzlich 
eingeladen sind.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden und Fest-
stellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfä-
higkeit der Versammlung / 2. Mitteilungen / 3. Jahresbericht des 
Vorstandes für 2017 / 4. Kassenbericht 2017 / 5. Bericht der Kas-
senprüfer / 6. Aussprache über die Berichte / 7. Entlastung des Vor-
standes für das Geschäftsjahr 2017 / 8. Wahl des Vorstandes / 9. 
Vereinsziele & Aktionen 2018 / 10. Verschiedenes.
Die Vereinssatzung liegt zur Einsicht in der Geschäftsstelle aus. 
Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung müssen bis eine Wo-
che vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht 
werden, damit der Vorstand sie noch auf die Tagesordnung setzen 
kann. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliederversammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten 
beschlussfähig ist. Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen 
wird gebeten.

Kath. Pfarrgemeinde St. Martin
Herzliche Einladung an alle Eltern, Großeltern mit kleinen Kindern 
(bis 6 Jahre) zum Kleinkindergottesdienst am Sonntag, 21. Ja-
nuar 2018 um 10.30 Uhr im Pfarrheim (neben der Kirche) in Sch-
weich. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Kolpinggruppe Schweich
Zu unserer nächsten Wanderung laden wir ein am Donnerstag, 
25. Januar 2018. Wir treffen uns um 09.45 Uhr an der Moselbahn-
Bushaltestelle Schulzentrum. Von hier fahren wir nach Ruwer. Dort 
beginnt die Wanderung über Grüneberg und Avelsbacher Tal nach 
Tarforst, wo wir zu Mittag essen. Anschließend geht es mit dem 
Stadtbus wieder zurück nach Schweich. Wie immer sind Gäste 
herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Info-
Telefon bei unklarer Wetterlage: 8108.

Narrengilde 
Stadthusaren Schweich 1985 e.V.

Die Narrengilde Stadthusaren Schweich feiert in dieser Session 
ein Doppeljubiläum „33 Jahre Narrengilde Stadthusaren Schweich“ 
und „30 Jahre 1. Husarenregiment“. Wir laden alle Bürgerinnen und 
Bürger herzlich ein mitzufeiern. Zu diesem Jubiläum präsentieren 
wir zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ein Dreigestirn. Es 
sind Seine Tollität Prinz Klaus I. Herrscher der Lüfte und Asseku-
ranz aus dem Konzer Tälchen – aus dem Geschlechte derer von 
Astern und Thielen, Seine Deftigkeit Bauer Ludwig I. von Spritze 
und Katheter, aalen Schwächer Adel aus‘m Nauewech – aus dem 
Geschlechte derer von Pelzer und Palm, Ihre Lieblichkeit Jungfrau 
Harriet I. Herrscherin von LKW und gelben Säcken, aalen Trier-

Wester Adel - aus dem Geschlechte derer von Jacobi und Trier-
weiler. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Jubiläums-
veranstaltungen besuchen und einige unbeschwerte Stunden mit 
uns verbringen. Wie immer haben wir sowohl an der Jubiläums-
Ordensgala, wie auch an der Jubiläums-Galasitzung ein abwechs-
lungsreiches Programm für Sie zusammengestellt. Höhepunkt der 
Jubiläums-Ordensgala am Freitag, 26.01.2018 wird die Ernennung 
von zwei Schweicher Urgesteinen zum Ehrenritter sein, aber auch 
Musik und Tanz kommen an diesem Abend nicht zu kurz. An der 
Jubiläums-Galasitzung am Samstag, 27.01.2018 bieten wir Ihnen 
ein buntes und kurzweiliges Programm mit Tänzen, Musik und 
Büttenreden. Mit dabei u.a. Dreigestirn 2018 – Husarenregiment 
- Garden – Tanzmariechen – Schautänze – Büttenreden -Männer-
ballett Hopptown Jumping Jacks - Männerballett De Uncoachables 
- Showtanzgruppe Chaosteam - FUN 2.0 - Quant Orchester und 
vieles mehr. Beide Veranstaltungen finden um 20.11 Uhr im Bür-
gerzentrum Schweich statt. Der Eintritt ist an beiden Abenden frei.

Schachklub 1933 Schweich e.V.
Kommende Saisonspiele
Sonntag, 21.01.2018
SG Schweich-Trittenheim II - SG Trier III
Sonntag, 28.01.2018
SG Schweich-Trittenheim III - Gambit Gusenburg II
SG Schweich-Trittenheim IV - SG Bitburg-Bollendorf IV
SG Schweich-Trittenheim V - SG Konz-Zewen IV

Schweicher Karnevalverein 1970 e.V.
Der Schweicher-Karneval-Verein veranstaltet am Sonntag, dem 
28.01.2018 um 11.11 Uhr den traditionellen Prinzenempfang mit 
Ordensfest im Pfarrheim St. Martin. In diesem Jahr lädt das när-
rische Triumvirat des SKV recht herzlich ein.Fürstin Sigrid I. aus 
der Stadt der Steckenpferdreiter, Gräfin Andrea I. von der golde-
nen Feder und Prinzessin Martina II. von der Föhrenbachbrücke 
im Pümpelchen erwarten Sie. Neben Vertretern aus der Politik, den 
Ortsvereinen und der Geschäftswelt haben sich zahlreiche Karne-
valvereine aus der Umgebung mit Ihren Prinzenpaaren angesagt. 
Besuchen Sie uns im Pfarrheim in der Klosterstraße, um einige 
vergnügte Stunden am frühen Sonntagmorgen im Kreise der Kar-
nevalisten zu erleben. Unter dem diesjährigen Sessionsmotto „ Ein 
goldenes Stück Schweich“ haben wieder eine buntes, kurzweiliges 
Programm für Sie zusammengestellt. Der Eintritt zum Prinzenemp-
fang ist selbstverständlich frei. Neben dem obligatorischen Begrü-
ßungssekt ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Wir freuen 
uns auf Sie. Seien Sie unsere Gäste beim karnevalistischen Früh-
schoppen. Die Plätze für den SKV-Stammtisch sind wie gewohnt 
reserviert.

Kartenvorverkauf
Der Kartenvorverkauf zu unserer großen Galasitzung am Fast-
nachtsamstag, 10.02.2018 um 20.11 Uhr in der Narrhalla Boden-
ländchen hat bei Raumausstattung Kremer, Brückenstrasse 18 in 
Schweich während den üblichen Geschäftszeiten begonnen. Der 
Eintrittspreis zur Situng beträgt 8 Euro. Sichern sie sich zu diesem 
stimmungsvollen Topprogramm am Fastnachtsamstag rechtzeitig 
ihre reservierten Sitzplätze. Wir freuen uns auf Sie.

Rosenmontagszug 2018
Machen Sie mit Ihrem Verein, Gruppe oder Freunden aktiv mit beim 
Rosenmontagszug 2018. Die Anmeldung zum Umzug ist nur auf 
der Homepage des SKV möglich. Der diesjährige Rosenmontags-
zug wird sich am 12.02.2018 ab 13.00 Uhr in der Oberstiftstrasse 
ab der Sägkaul aufstellen. Das für alle Zugteilnehmer zwingend 
notwendige Anmeldungsformular und viele weitere wichtige Infor-
mationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.schwei-
cherkarnevalverein.de.

TuS Issel 1952 e.V.
Nächste Wanderung am 21. Januar 2018. Unser Ziel ist die 
Traumschleife LandZeitTour bei Morbach. Eine schöne Landschaft 
mit Einflüssen der heutigen Zivilisation, Ruheinseln mit Bachläufen 
und ursprünglicher Natur kennzeichnen diese interessante Tour. 
Die Kombination aus Natur, Skulpturen und Informationstafeln, 
sowie der romantischen Burgruine Baldenau machen diese Tour 
einfach einzigartig.
8,1 Kilometer, 82 Höhenmeter Auf- und Abstieg, Dauer: ca. 3 Stun-
den, Treffpunkt: 10:00 Uhr, Parkplatz am Schwimmbad in Schweich.
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Jahrgang 1938
Herzliche Einladung zu unserem alljährlihen gemütlichen Beisam-
mensein. Wir treffen uns am Freitag, dem 26. Januar 2018 um 
18.30 Uhr im Schweicher Wirtshaus, Spielesplatz.

Erwachsenenbildung

VHS Föhren
Geführte Meditation Dieses Entspannungsprogramm umfasst zwei 
verschiedene Entspannungstechniken. Einmal 30 Minuten eine Be-
wegungsmeditation in 4 Himmelsrichtungen nach dem Motto: „Be-
wege Dich, atme und bringe deine Schönheit zum Ausdruck.“ Und 
anschließend 60 Minuten die Klangschalenmeditation. Sie ist eine 
ganzheitliche Methode, die Körper, Geist und Seele anspricht und 
in Balance bringt, nach dem Motto: „Erlebe deinen Wohlfühlrhyth-
mus, nehme deinen Körper wahr, der in Balance kommt, entspannt 
und auftankt.“ Mit den obertonreichen Klangschalen (nach Peter 
Hess) wird die Gruppe durch Klänge und Worte begleitet, innere 
Bilder entstehen, Harmonie und Frieden bekommen Raum. Sie 
tanken Lebenskraft und Lebensfreude auf. Montag, 19.02.2018, 
19.30 - 21.00 Uhr, 12 Termine Föhren, Bürger- und Vereinshaus, 
Klostersaal Bitte eigene Iso-Matte, Kissen und flauschige Decke 
mitbringen! Jeanette Thull, Heilpraktikerin 81 Euro

VHS Schweich
Richtstraße 1- 3
54338 Schweich
Programm im Internet: www.kvhs-trier-saarburg.de
E-Mail: vhs-schweich@kvhs-trier-saarburg.de 
Tel.: 06502/ 2332 / Fax : 06502/937935 
Achtung: Bitte beachten Sie unser neues VHS-Programm für 
das 1. Halbjahr 2018, welches Sie im Internet unter www.kvhs-
trier-saarburg.de	 finden	 bzw.	 am	 10.01.2018	 als	 Beilage	 im	
Amtsblatt verteilt worden ist. Kursanmeldungen können per 
Mail, Fax, Telefon oder Anrufbeantworter erfolgen.
Auszug	aus	dem	Weiterbildungsprogramm	I.	Semester	

2018
Abkürzungen: Stefan-Andres-Schulzentrum =  SAZ
Levana-Schule Schweich =  LevS

Recht
Von	der	Kündigung	bis	zur	Abfindung
Dienstag, 06.02.2018, 19.30 Uhr, SAZ, Ulrich Brühl

Literatur
Verlassene Heimat Mosel – die Tragödie von Dünkirchen
Lesung über das Schicksal und die Geschichte von Auswanderer-
familien aus Föhren und der Umgebung nach Algerien 1846 - mu-
sikalisch umrahmt vom Duo Uno, Freitag, 23.02.2018, 19.30 Uhr, 
Einlass 19.00 Uhr, Synagoge Schweich, Monika Traut-Bonato, Kar-
tenvorverkauf über Ticket Regional

Kunst
Rost	und	Kunst	–	Ein	Tag	zum	Rosten
Samstag, 17.02.2018, 10.00 – 17.00 Uhr, LevS, Christa Herrig

Musik
Singen in Kenn
Donnerstag, 18.01.2018, 18.30 – 20.00 Uhr, 10 Termine, 14-tägig, 
Rathaus Kenn, Nähere Info: Klaus Wagner, Tel.: 06502/4040651
Keyboard – Piano – Akkordeon
freie Plätze für Kinder und Erwachsene, Einzelunterricht, LevS, Ter-
mine auf Anfrage, Fr. Makarenko
Gitarre für Anfänger
Dienstag, 30.01.2018, 18.15 Uhr – 19.00 Uhr, 10 x, LevS, Kevin 
Schneider
Gitarre für Teilnehmer mit Vorkenntnissen
Verschiedene Kurse ab 16.01.2018 bzw. 18.01.2018, LevS, Kevin 
Schneider

Handarbeit
Nähen für Anfänger und Fortgeschrittene
Verschiedene Kurse in Schweich und Bekond auf Anfrage, Gertrud 
Ludwig, Telefon: 06502/8264 oder 06502/2332 VHS

Gesundheit
Klangschalenharmonisierung - Entspannungskurs
Montag, 19.02.2018, 17.45 – 19.00 Uhr, 12 x, LevS, Jeanette Thull

Hatha-Yoga
Verschiedene Kurse, Termine auf Anfrage
Entspannungstechniken / Meditation –neu-
Mittwoch, 14.02.2018, 19.30 – 20.30 Uhr, 12 x, Longuich, Alte 
Schule, Gaby Wagner
Autogenes Training – neu-
Mittwoch, 14.02.2018, 18.15 – 19.15 Uhr, 12x, Longuich, Alte Schu-
le, Gaby Wagner
Info-Veranstaltung: Schwimmen für Eltern und Kind
Für angemeldete Teilnehmer unserer Schwimmkurse, verschiede-
ne Kurse auf Anrage
Mittwoch, 24.01.2018, 17.00 Uhr, LevS, Bärbel Ries
Zumba
Mittwoch, 17.01.2018, 20 Uhr, 15 x, Bürgerzentrum, Viktoria Graf
Bodystyling – Bauch-Beine-Po
Verschiedene Kurse, Termine Mo/Do, LevS, Anne Janeczek, Me-
lanie Teixeira
Indoor-Walking	–neu-
Dienstag, 30.01.2018, 19.45 – 20.30 Uhr, 15x, LevS, Margit 
Haubrich
Pilates –neu- (Einsteiger und Mittelstufe)
Dienstag, 06.02.2018, 18.15 – 19.15 Uhr, 15x, Kenn, Bernhard-
Becker-Freizeitanlage, Andrea Connelly-Burscheid
Fit durch das Jahr in Fell
Montag, 29.01.2018, 08.30 – 09.30 Uhr, 15x, GS Fell, Jutta Farsch
Mach	mit	–	bleib	fit!	Fitness	für	die	Gehirnzellen
Montag, 19.02.2018, 16.30 – 17.30 Uhr, 6x, LevS, Annette Zimmer
Natürlich und gesund – Basisworkshop: Aromatherapie
Mittwoch, 21.02.2018, 18.45 – 21.00 Uhr, LevS, Jeanette Thull
Wenn	die	Nerven	blank	liegen	…
Samstag, 17.02.2018, 09.30 – 13.15 Uhr, LevS, Gaby Wagner

Kochen
Motivtorten
Zuckerkunst – Glänzen Sie mit Ihrer persönlichen Torte
Samstag, 17.02.2018, 09.30 – 15.30 Uhr, LevS, Kerstin Steffens
Mexikanische Küche
Mittwoch, 24.01.2018, 18.00 – 21.00 Uhr, 3x, LevS, Marion Heinz

Sprachen
Deutsch als Fremdsprache A1 / A2
Montag, 22.01.2018, 18.00 und 19.30 Uhr, SAZ, 16 x, K. Wentzel-
Pouivet
Englisch für Anfänger A1
Mittwoch, 31.01.2018, 19.00 Uhr, 13 x, Riol Rathaus, Harald Ludt
Englisch für Anfänger A1, 3. Semester
Mittwoch, 31.01.2018, 18.00 Uhr, 13 x, Riol Rathaus, Harald Ludt
Englisch A1, 7. Semester
Dienstag, 23.01.2018, 11.00 Uhr, 17 Termine, NLP, Karin Lamberty
Englisch A1, 11. Semester
Donnerstag, 18.01.2018, 18.30 Uhr, 12 Termine, SAZ, Christina 
Krames
Enjoy learning English
Mittwoch, 24.01.2018, 18.30 Uhr, 16 x, SAZ, Ulrike Gemmel
Pep up your English B1
Donnerstag, 18.01.2018, 19.00 Uhr, 17x, SAZ Schweich, Beate 
Plapper
Französisch	A1	für	Anfänger
Mittwoch, 31.01.2018, 20.00 Uhr, 13 x, Riol Rathaus, Harald Ludt
Französisch	A1,	2.	Semester
Dienstag, 16.01.2018, 20.00 Uhr, 17 Termine, SAZ, Petra Bauer
Französisch	A1,	9.	Semester
Dienstag, 30.01.2018, 19.30 Uhr, 13 Termine, SAZ, Harald Ludt
Rafraichir ton francais
Dienstag, 16.01.2018, 18.30 Uhr, 17 Termine, SAZ, Petra Bauer
Französisch	für	Fortgeschrittene	B1
Montag, 15.01.2018, 18.15 Uhr, 18 Termine, SAZ, Petra Bauer
Spanisch A1, 3. Semester
Dienstag, 16.01.2018, 18.15 Uhr, 18x, SAZ, Carmen Ponce
Spanisch A2, 6. Semester
Mittwoch, 24.01.2018, 18.30 Uhr, SAZ, 18x, Johannes Woog
Italienisch für Anfänger A1
Mittwoch, 31.01.2018, 18:30 Uhr, 19 Termine, SAZ, Petra Bauer
Italienisch für Teilnehmer mit Vorkenntnissen
Mittwoch, 10.01.2018, 2.000 Uhr, SAZ, 20 Termine, Petra Bauer
Luxemburgisch A1
Montag, 29.01.2018, 18.30 Uhr, 13 Termine, SAZ, Mario Block
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Arbeit und Beruf
Reden macht Spaß
Wochenendseminar, 20 Stunden, Freitag, 23.02.2018, 19.00 – 
21.15 Uhr, Samstag, 24.02.018, 09.00 – 17.00 Uhr, Sonntag, 
25.02.2018, 09.00 – 12.30 Uhr. LevS, Ulrich Stuhlmiller, Kommu-
nikationstrainer.

EDV – Büropraxis
PC- Schnupperkurs
Mittwoch, 14.02.2018, 18.00 Uhr, 6 x, SAZ, Till Höncke, Informa-
tiker
Smartphone und Tabletbenutzung für Einsteiger
Dienstag, 06.02.2018, 18.30 Uhr, 6 x, Longuich, Oliver Mühlhan
Modul Word 0I – Textverarbeitung (Grundkurs)
Montag, 29.01.2018, 18.30 Uhr, 6x, SAZ, Werner Lehnen
Modul Excel 0I – Tabellenkalkulation (Grundkurs)
Montag, 29.01.2018, 20.00 Uhr, 6 x, SAZ, Werner Lehnen
Modul Word 02 (Tabellen und Serienbriefe)
Dienstag, 30.01.2018, 20.00 Uhr, 6x, SAZ, Werner Lehnen
Modul Excel 02 – (Formeln und Funktionen)
Dienstag, 30.01.2018, 18.30 Uhr, 6 x, SAZ, Werner Lehnen
Professionelles Tastschreiben
Donnerstag, 25.01.2018, 18.00 Uhr, 12 Termine, SAZ, Andrea Quint

Frauen
Ein Tag von Frauen für Frauen „Altes neu entdecken“
Samstag, 20.01.2018, 14.00 – 18.00 Uhr, Kath. Pfarrheim
Anmeldungen: 06502/2332 / e-mail: vhs-schweich@kvhs-trier-
saarburg.de 

Sonstige Mitteilungen
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Rotary Club 
Schweich Römische Weinstraße

Der Rotary Club Schweich Römische Weinstraße veranstaltet das 
2. Benefizkonzert unter dem Motto: „Kinder musizieren für Kinder“ 
am Sonntag, 21. Januar 2018 um 11.00 Uhr in der Alten Synagoge 
in Schweich. Junge Musikerinnen und Musiker der Region Trier im 
Alter von 10 bis 17 Jahren musizieren gemeinsam mit Rotariern. Es 
erklingt Kammermusik aus drei Jahrhunderten in Duo- und Streich-
quartettbesetzung. Fast alle jungen Musikerinnen und Musiker neh-
men am Regionalwettbewerb Trier von „Jugend musiziert“ Ende 
Januar 2018 teil. Mit dem Erlös des Konzertes stattet der Rotary 
Club Schweich Römische Weinstraße alle interessierten Kinderta-

gesstätten im Bereich der Verbandsgemeinde Schweich mit den 
legendären rotarischen Mathekisten aus. Weiterhin unterstützt der 
Club erneut Kinder psychisch kranker Eltern (AURYN Trier e.V.). 
Mit der Mathe Lernkiste können Kinder spielerisch bis 55 rechnen. 
Mit der Mathe Kiste erkennen sie Regeln, Mengen, Formen und 
Beziehungen und bauen spielerisch ein wichtiges Grundwissen für 
weiteres Lernen in der Schule und im Leben auf.
Die Kasse ist am 21.01.2018 ab 10.00 Uhr geöffnet. Bis 11.00 Uhr 
gibt es einen Sektempfang mit Snacks für die Besucher. Der Eintritt 
beträgt 20 Euro, ermäßigt (unter 18 Jahre) 10 Euro. Kartenreservie-
rungen per Mail bis zum 16.01.2018 an Gabriele Sahler unter der 
Mailadresse: g.sahler@stukkateur-sahler.de.
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Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,50 € zuzügl. Versandkosten. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz für ein Exemplar gefordert werden. 

Weitergehende Ansprüche, insbesondere aus Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ende des redaktionellen Teils

Nachruf
Tief betroffen nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
Mitglied und ersten Ehrenmitglied

Luise Rank
Sie war über 25 Jahre die Personifikation in Sachen Tennis in Leiwen.
In unzähligen Stunden – bei Sonne und Regen – war sie sowohl 
Kindergenerationen als auch Erwachsenen stets eine engagierte 
Lehrerin und Vertrauensperson zugleich. Ihr liebevoller Umgang  
mit Kindern und Jugendlichen war vorbildlich. Ihr Name wird mit 
der Entwicklung der TSG Leiwen immer verbunden sein.

Wir trauern mit ihrer Familie und werden Luise Rank ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Vorstand und Mitglieder der
TSG Leiwen e.V.

Tel.: 0 65 07 / 70 13 00
Nina Schmitt · Römerstr. 29 · 54347 Neumagen-Dhron

Wir bieten auch stundenweise Betreuung
bei Ihnen zu Hause an.

Der Pflegedienst mit

Neu im Team

Friseursalon Haarhochdrei    Hans Heinz-Henke
Richtstraße 1-3   54338 Schweich    Fon 06502-936213
hans.heinz@haarhochdrei.de    www.haarhochdrei.de

Wir heißen Dich herzlich willkommen!

ES iSt So wEit!
Seit 01.01.2018 hat

Frau Kerstin  
töpfer-Udiljak 

als Friseurmeisterin bei uns  
begonnen, um unser team zu verstärken.

ABScHIED nehmen
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28.01.2018   12 - 17 Uhr
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Pillen-exPress 
Botendienst

reuland-aPotheke

„Guten Tag, 
mein Name ist Pillen-Express

und ich bringe Ihnen Ihre
Medikamente nach Hause! “

www.reuland-aPotheke.de

Pillen-exPress 
Botendienst

reuland-aPotheke

„Guten Tag, 
mein Name ist Pillen-Express

und ich bringe Ihnen Ihre
Medikamente nach Hause! “

www.reuland-aPotheke.de

Pillen-exPress 
Botendienst

reuland-aPotheke

mein Name ist Pillen-Express
und ich bringe Ihnen Ihre

Medikamente nach Hause! “

Pillen-exPress 
Botendienst

reuland-aPotheke

„Guten Tag, 
mein Name ist Pillen-Express

und ich bringe Ihnen Ihre
Medikamente nach Hause! “

Reuland-Apotheke Brückenstraße • Brückenstraße 20 • 54338 Schweich • Tel. 06502-2334
Reuland-Apotheke Ermesgraben   • Bei den Weiden 8 • 54338 Schweich • Tel. 06502-997550

TRIERS TOURISMUSMARKE NR. 1

buchbar in unseren  
Trier Kylltal Reisebüros 
Glockenstraße und Trier Galerie  
www.kylltal-reisen.de

Reisen im luxuriösen Fernreisebus!

 0651 - 96 89 00 
Zustiegsmöglichkeiten in ihrer Nähe!

09.02.2018 5 Tage 

KÄRNTEN AM  
MILLSTÄTTER SEE . . . . 419,-
4 x HP im 3* Hotel Seebodner Hof 
Hotel Klein mit Wellnessbereich, tolles 
Leistungs- und Ausflugsprogramm 

23.02.2018 5 Tage 

BLUMENRIVIERA 
mit Blumenkorso in Nizza und 
Zitronenfest in Menton   . . . . 375,-
4 x HP im 3* Hotel Ideal in Borgio 
Verezzi, Ausflugsfahrten Nizza/mit 
Eintritt (Stehplatz), Menton mit Eintritt 
(Stehplatz) und Ausflugsfahrt San Remo 
& Dolce Aqua (MP 20,00 €)  

08.02.2018 1 Tag 

KÖLN  
WEIBERFASTNACHT  . . 33,- 
(Nur Zustieg Raum Trier) 

09.02.2018 4 Tage 

LONDON  . . . . . . . . . . . . . . 355,- 
3 x ÜF im 3* Hotel; halbtägige Stadt-
rundfahrt , Fährüberfahrt , Gelegenheit 
Ausflug Windsor (MP 17.- ohne Eintritt)   

10.02.2018 3 Tage 

AMSTERDAM  . . . . . . . ab 209,- 
2 x ÜF im 4* Hotel/Ausflugsfahrten und 
Stadtrundfahrt 

10.02.2018 3 Tage 

PARIS   . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,-
(Fragen Sie nach unseren Folgeterminen!) 
2 x ÜF mit Stadtrundfahrt; Gelegenheit zur 
Seine Bootsfahrt und Montparnasse (MP) 

23.03.2018 3 Tage

PARIS FÜR TRIERER   . 229,-
Mit dem Original Helmut Leiendecker
(Folgetermine 15.06./10.08./21.09. und 
12.10.2018)
 

2 TAGE

PARIS
27.01,03.03 und 17.03.18

1 x ÜF/Stadtrundfahrt

(fragen Sie nach unseren 

Folgeterminen)

REISETIPP 

ab €119

REISEN IN DEN 
OSTERFERIEN:

24.03.2018 2 Tage

DISNEYLAND PARIS  . 119,-
(Reisepreis ohne Eintritt)
(Folgetermine 21.07./15.12. 3 Tage 
02.07. und 01.10.2018)
 
25.03.2018 1 Tag

STARLIGHT EXPRESS 
BOCHUM  . . . . . . . . . . . . ab 120,-
 
FRAGEN SIE NACH UNSEREN 
ATTRAKTIVEN STÄDTEREISEN ÜBER 
OSTERN NACH LONDON, HAMBURG, 
DRESDEN, PARIS, PRAG, WIEN UND 
AMSTERDAM!     

Druckfrisch!!
Der neue 
Sommerkatalog 
2018 ab sofort 
erhältlich!

Wir bringen Abwechslungin Ihre Küche

Frische WurstWaren
aus geprüfter Meisterqualität 

Geschnetzeltes 
Der WOche

truckerpfanne 
herzhaft, deftig� 1�kg����6,99 €

tieFpreis 
Des mOnats

Feine Bratwurst
 10�Stück���7,00 €

Im Angebot vom 19.01.2018 bis 25.01.2018

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Orenhofen · Dreis · Salmtal · Manderscheid

www.metzgerei-mittler.de

sauerbraten  
eingelegt nach hausrezeptur� �1�kg� 8,99 €
schnitzel  
aus der schweineoberschale� 1�kg� 7,99 €
Bockwurst� 100�g����� 0,79 €
neu: eifeler speckblutwurst 
im ring � 100�g����� 0,89 €
saftiger  
metzgerkochschinken� 100�g����� 1,49 €

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
der Möbel Schuh GmbH.

Schreinerei
Carsten

GmbH

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK:

MÖBELBAU | INNENAUSBAU 
TÜREN | TREPPEN | TROCKENBAU
HOLZ- UND KUNSTSTOFFFENSTER/ -HAUSTÜREN

Auf dem Steinhäufchen 6
54343 Föhren · Fon: 06502 / 9329820
Fax: 06502 / 9329830
www.schreinerei-vogel-trier.de

Schreinerarbeiten von A-Z

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Teilbeilage
des Isseler Culturvereins.
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Kfz-Meisterwerkstatt

Udo Druckenmüller
• Autoreparatur • Autowaschanlage • Autogasumrüstung

Autoservice Udo Druckenmüller GmbH
Auf dem Steinhäufchen 13 • 54343 Föhren

Tel.: 06502/9356700 • www.ud-autoservice.de

Kfz-Meister-Fachbetrieb

Heizung - Sanitär - Badsanierung

Ihr neues Bad aus einer Hand!
Tel. 0 65 02 / 24 32

Neustr. 46 • 54341 Fell • www.tine-gmbh.de

• Schiefer- & Ziegelarbeiten • Dachfenster
• Bauklempnerei • Fassadenverkleidung

• Balkonabdichtung • Reparaturen

Burgstraße 19 · Riol · 01 76 / 96 34 85 27

•���Schiefer-�&�
Ziegelarbeiten
•�Dachfenster
•�Bauklempnerei
•�Fassadenverkleidung�
•�Balkonabdichtung
•�Reparaturen

Burgstraße�19�•�Riol�•�0176�/�96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Zur Kieselkaul 1
54317 Osburg-Gewerbegebiet
info@ws-bedachungen.de
www.ws-bedachungen.de

tel. 0 65 00 / 77 38

Ihr Fachmann für:
• Dacheindeckung inkl. Holzbau
• Dachreparaturen
• Dachsanierungen
• Dachfenster u. Beschattung
• Flachdächer
• Dachentwässerung
• Kamin- u. Fassadenverkleidung
• Kranarbeiten

Bedachungen
HO

LZBAU

W&S

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: fellerdach@online.de w

w
w
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Kostenlose
Parkplätze
am Haus

Podologische Fußpflege
Podologin Mechthild Kesselhe iM
➜ eigene Praxis und Hausbesuche
➜ podopraxis-kenn@t-online.de
St.-Margarethen-Str. 3 • Tel.: 06502 / 6735 • Kenn

Die mobile
Schlauchwerkstatt 
24  Stunden Vor-Ort-Service

Hydraulikschläuche
ROMAN  BAUER
++ Weinbergstr. 20 ++ 54341 Fell ++  & 0160 - 7862490

Logopädie
0 65 02

93 97 90
www.logopaedie-altmeier.de

In Schweich Praxis für

Sabine Altmeier, Madellstraße 1

Logopädisch e pr axis in Mehring
Claudia Schmitt · Brückenstr. 45 · Tel.:0 65 02 / 99 50 66

LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35

LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35

schulamtlich anerkannt

www.lerntreff-thul.de

>> A >> 

>> B >> 

>> D >> 

>> E >> 

>> F >> 

>> H >> 

>> K >> 

>> L >> 

>> M >> 

>> N >> 

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…
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PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

David Pelzer 
Frank Lachmund telefon:

0 65 02 / 9 39 99 13

Galerie
rieslinG
Moselweinstraße 42
54349 TRITTENHEIM
06507-939774

Spareribs „All you can eat“
jeden Samstag für 14,85 € pro Person
für 2 Personen insgesamt 24,50 €
Jeden SONNTAG
14 Meter langes Brunch-Buffet 
von 11-14 Uhr für 11,50 € pro Person

    

 

   
  
 

- kostenloser Servicecheck
- unverbindliche Probefahrt bei Ihnen zu Hause
- original Zubehör frei Haus geliefert
Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort
Jürgen Pflästerer
Tel.: 0 65 02 / 60 81 835
juergen.pflaesterer@kobold-kundenberater.de

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu
Michael Rohles · Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell

Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

krankentransporte
Lydia dixius • Mehring
☎ 06502 / 6235 • Handy 0171 / 6760286

Krankenfahrten, Kleinbus,
Dialyse, Chemo, Strahlentherapie
06507 80 23 13

Fahrservice Schuster

10.000 km Service bei unS! 
nach 2 Wochen 
koStenloSe nachSorgung!

Glockenstraße 5 · 54290 Trier
Tel. 06 51 / 7 50 97 · abb@orthopaediebermes.de

>> P >> 

>> R >> 

>> S >> 

>> V >> 

www.wittich.de ++ www.wittich.de
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REINIGUNGSKRAFT, ab Jan./Feb. gesucht
 für Büro-, Sanitär-, Eingangs- u. Allgemeinbereich, 

ca. 2 - 3 Std. je Woche, auf Basis geringfügiger 
Beschäftigung im Industriepark Föhren.

Tel. 0173 / 3045031

STELLEN Markt
06502 

9147-0
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Mittlers Restaurant und Hotel 
Brückenstraße 1 Tel.: 0 65 02 / 99 51 90
54338 Schweich Fax: 0 65 02 / 9 95 19 19

Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir

Kellner/in
Voll- oder Teilzeit

Fahrer für Rebenpflanzmaschine gesucht 
 

Zeitraum April – Mai 2018 
 

(Winzer / Landwirt / Landmaschinen-Mechaniker) 
 
          Kontakt:  Rebenveredlung Bernkastel-Kues 
                         DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH 
                         Tel.-Nr. 06531-3151  
                         E-Mail: Rebenveredlung@drk-sozialwerk.de 
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Wir bilden dich aus!

Bewirb dich jetzt!

Ausbildung
2018

Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Unter-
nehmen im Verlagswesen mit Standort in Föhren und 
geben über 120 verschiedene Amts- und Mitteilungs-
blätter für Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz, 
im Saarland und in Hessen heraus.
Um die Ansprüche unserer Kunden an Kreativität, 
Qualität und Zuverlässigkeit noch besser erfüllen zu 
können, suchen wir ...

ab August 2018 zwei Auszubildende zum/zur

   Mediengestalter/innen 
Digital und Print - Gestaltung und Technik

Du hast:
   einen guten Sekundarabschluss I 
   Interesse an Typografie und Bildschirmarbeit
    großes Engagement, Lernbereitschaft, 

Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
   einen guten Umgangston 
    erste Erfahrungen in Gestaltungssoftware 

wie z.B. Adobe CS

Wir bieten:
    zukunftsorientierte Berufsausbildung mit 

Einblick in viele verschiedene Bereiche von 
der Druckvorstufe bis hin zum Endprodukt

   attraktive Vergütung
   selbstständiges Planen und Arbeiten im Team  

Wir sind Marktführer für lokale Informationen 
und seit mehr als 50 Jahren im Verlagswesen tätig. 
Du kannst die weitere Erfolgsgeschichte 
der LINUS WITTICH Medien KG mitgestalten!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
bewerbung@wittich-foehren.de

LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren
www.wittich.de

Wir bilden dich aus!

Bewirb dich jetzt!
Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Unter-
nehmen im Verlagswesen mit Standort in Föhren und 
geben über 120 verschiedene Amts- und Mitteilungs-
blätter für Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz, 
im Saarland und in Hessen heraus.
Um die Ansprüche unserer Kunden an Erreichbarkeit, 
Freundlichkeit und Zuverlässigkeit noch besser erfül-
len zu können, suchen wir ...

ab August 2018 zwei Auszubildende zur/zum

   Kauffrau/-mann 
für Dialogmarketing

Du hast:
   mindestens einen guten Sekundarabschluss I 
   gute Noten in Deutsch und Mathematik
    gute PC-Kenntnisse
   Teamgeist und Eigeninitiative 
    Serviceorientierung, Kontaktfreudigkeit und 

Freundlichkeit im Umgang mit Kunden

Wir bieten:
    Durchführung von Marketingaktionen
   attraktive Vergütung
   schnelle Übernahme von Verantwortung 

Wir sind Marktführer für lokale Informationen 
und seit mehr als 50 Jahren im Verlagswesen tätig. 
Du kannst die weitere Erfolgsgeschichte 
der LINUS WITTICH Medien KG mitgestalten!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
bewerbung@wittich-foehren.de

LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren
www.wittich.de

Ausbildung
2018
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Verstärkung gesucht!
Für den Beruf

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
suchen wir ab sofort:

- bauleitende Monteure
- Monteure
- Bauhelfer
- Auszubildende

Wir bieten übertarifliche Bezahlung.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Wir suchen zwei

auf 450-Euro-Basis. Mo. - Fr. zwischen 5 - 8 Uhr.
 
Interessiert?
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:  
personal-dhw@wittich-foehren.de

Druckhaus WITTICH KG
z.H. Frau Ernst, Europa-Allee 2, 54343 Föhren
www.wittich.de

Reinigungskräfte

Putzhilfe stundenweise gesucht! 

Tel. 06502 994113 · Mobil 0160 97954153 · treiko@t-online.de
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für Urlaubs- und Krankheitsvertretung 
auf Dauer gesucht

Ihr Aufgabengebiet beinhaltet das Abholen der Zeitungen bei 
dem erkrankten oder in Urlaub befindlichen Zusteller und die 
Zustellung in dessen Verteilgebiet.
Das jeweilige Verteilgebiet wird Ihnen von Seiten unseres 
Verlages mitgeteilt. Das macht den Besitz eines PKWs, Han-
dys, PCs und einen Internetanschluss nötig, da die Verteilbe-
zirke per Mail an Sie gesendet werden. Außerdem sollten Sie 
zeitlich flexibel und kurzfristig einsetzbar sein.

Der ideale Bewerber:
Rüstige (Früh-) Rentner oder Hausfrauen
(als Nebenjob oder als Ferienjob möglich).

Vergütung:
Auf 450-€-Basis (zzgl. 0,30 € pro gefahrenem Kilometer)

Wir stellen Ihnen einen Zeitungswagen zur Verfügung.

Bitte bewerben Sie sich an:

vertrieb@wittich-foehren.de 
oder per WhatsApp 01 51 / 16 30 54 02 

LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren, Tel. 06502 9147-714
www.wittich.de
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Mobiler Zeitungszusteller m/w

Rüstiger Rentner hilft 
Ihnen bei Arbeiten rund ums Haus, 
Renovierungen/Reparaturen.
Kontakt: rudiblu@gmx.de
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ihr wunschmöbel im millimetermaß
unser möbelprogramm „invardo“ | hochwertig, individuell
und günstig | zur selbstmontage oder montage durch uns

Schlafzimmer
schränke | ankleidezimmer | schiebefronten 
kommoden | betten | nischenlösungen
einbauschränke | regale

Bergstraße 19 
54317 Osburg

Telefon 06500/9175571
Mobil 0179/6946307

GruenenPutzundStuck@gmail.com

Trittenheim: Neu renovierte Single-
Wohnungen ab sofort zu vermieten

 1. OG, 43 qm, 1 ZKB, Abstellr., EBK, 360,- €

 DG, 37 qm, 1 ZKB, Abstellr., EBK, 340,- €
Tel. 0170/ 
3570163

www.axel-ilbertz-immobilien.de

An AllE immobiliEnEigEntümER
16 Jahre Firmenexistenz und stetiger Erfolg geben uns Recht! 

Max. Werbung lassen uns mtl. 2-3 Objekte verkaufen.
Gerne möchten wir auch Ihr Haus erfolgreich vermarkten!

Rufen Sie uns an! Tel.: 0651 - 170 63 63

Weinberge zu verkaufen
vorwiegend Flachlage, 

in der Gemarkung Dhron.
Kontakt: 

Tel. 0160 / 3227595

Anzeige

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region
Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche
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Küchen Kirch GmbH
Gewerbegebiet

Waldrach bei Trier
06500 - 443

www.kuechen-kirch.de

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Teilbeilage
vom Zummethof, Restaurant-Cafe-Hotel.

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Teilbeilage
der KG „Trattemer Kaodern“ e. V.
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20. Januar 2018

Dynamisch in das neue Jahr starten!  
Mit den Honda Modellen und als Highlight  

der Premiere des neuen Honda Jazz.

Kraftstoffverbrauch Honda Modelle in l/100 km: kombiniert 7,7 – 4,0. 
CO2-Emissionen in g/km: 179 – 104. (Alle Werte gemessen nach 

1999/94/EG.) Abb. zeigen Sonderausstattungen. Verkauf, Beratung 
und Probefahrt nur innerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten.

Zellenpfützstr. 14, 54338 Schweich,   0 65 02 - 93 85 433

Daniela        Zenner
Haarscheune

Ruth Michels-Bechtler
Residenzstraße 14

54293 Trier-Pfalzel
0651/62230

www.mode-ecke-trier.de
Mo.–Fr. 10–12.30, 14.30–18 Uhr, Do. bis 19 Uhr, Sa. 10–13 Uhr

endlich wieder …

Shirts ab 5,– €

Jeans ab 10,– €

Schuhe … Kleider …

bis voraussichtlich 27. Januar
neues von

„
“ „ GEISHA “

„ “ „ “

like us on facebook
www.facebook.com/modeeckepfalzel

hSh t bb 5 €

LAGER-
VERKAUF

Telefon
06502/6592

Fax
06502/931935

Obere
Ruwerer Str. 2a

54341 Fell

Zimmerei
Holzrahmenbau - Trockenbau

www.Zimmerei-Monz.de

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
vom NORMA Lebensmittelfilialbetrieb.



Schweich - 63 - Ausgabe 3/2018



Haushaltsauflösungen - Entrümpelungen
 schnell - preiswert - sorgfältig

Räumkontor
Ihr Fachbetrieb für Räumungen aller Art

Telefon: 0 65 61 / 9 48 89 76


